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EU-Kommission: Vorschlag zur Einführung einer fiktiven Eigenkapitalver-

zinsung 

Die EU-Kommission hat am 11.05.2022 einen Richtlinienvorschlag und ein Hin-

tergrundpapier für einen Freibetrag zur Reduzierung von Verschuldungsanreizen 

(Debt Equity Bias Reduction Allowance – DEBRA) vorgelegt. Der Freibetrag für 

Eigenkapital zielt darauf ab, Eigenkapital steuerlich ähnlich zu behandeln wie 

Fremdkapital, um das Ungleichgewicht zwischen Fremd- und Eigenkapital in der 

Unternehmensbesteuerung zu beseitigen und dadurch Verschuldungsanreize der 

Unternehmen zu verringern. Unternehmen sollen damit veranlasst werden, ihre 

Tätigkeiten vermehrt durch Eigen- anstatt durch Fremdkapital zu finanzieren. 

Der Richtlinienvorschlag sieht vor, dass für neu aufgenommenes Eigenkapital 

steuerlich abzugsfähige (fiktive) Aufwendungen festgelegt werden: Erhöhungen 

des Eigenkapitals eines Steuerpflichtigen von einem Steuerjahr zum nächsten 

sollen zu einem Abzug von seiner Steuerbemessungsgrundlage führen. 

Der Freibetrag für Eigenkapital würde sich aus der Differenz zwischen dem Net-

toeigenkapital am Ende des laufenden Steuerjahres und dem Nettoeigenkapital 

am Ende des vorangegangenen Steuerjahres, multipliziert mit einem fiktiven 

Zinssatz, errechnen. Somit würde nur „frisches“ Eigenkapital berücksichtigt wer-

den bzw. der Freibetrag würde nur für die Summe der Eigenkapitalerhöhungen in 

einem bestimmten Jahr gewährt. 

Der Freibetrag für Eigenkapital soll aber für zehn aufeinanderfolgende Steuerjah-

re abzugsfähig sein, soweit er jeweiligen Steuerjahr 30 % der steuerpflichtigen 

Einkünfte (EBITDA) des Steuerpflichtigen nicht übersteigt. Der fiktive Zinssatz 

entspricht dem 10-jährigen risikofreien Zinssatz für die jeweilige Währung, aufge-

stockt um einen Risikoaufschlag von 1 % bzw. bei KMU um 1,5 %. 

Ist der Freibetrag für Eigenkapital höher als das zu versteuernde Nettoeinkom-

men des Steuerpflichtigen, so kann der Steuerpflichtige ohne zeitliche Begren-

zung einen Vortrag dieses Überschusses vornehmen. Ein Steuervortrag von un-

genutzten Freibeträgen auf Eigenkapital, die 30 % des zu versteuernden Ein-

kommens übersteigen, soll für höchstens fünf Steuerjahre möglich sein. 

Der Richtlinienentwurf (RL-E) wird um eine Reihe an Anti-Missbrauchsbe-

stimmungen ergänzt. So sieht der Vorschlag auch eine Verringerung der Abzugs-

fähigkeit von Fremdkapitalkosten um 15 % vor (Art. 6 RL-E), wodurch die Bevor-

zugung der Fremd- gegenüber der Eigenkapitalfinanzierung nicht nur auf der Ei-

genkapital-, sondern auch auf der Fremdkapitalseite reduziert wird. Konkret soll 

die Abzugsfähigkeit von Zinsen auf 85 % der übersteigenden Fremdkapitalkosten 

begrenzt werden. Da Art. 4 ATAD eine Regelung über die Beschränkung der Ab-

zugsfähigkeit von Zinszahlungen enthält, kann der Steuerpflichtige nur den nied-

rigeren der beiden Beträge abziehen. Die Differenz kann vor- oder zurückgetra-

gen werden. 

Die Initiative der Europäischen Kommission ist Teil der 2021 veröffentlichten EU-

Strategie zur Unternehmensbesteuerung. Ob sie tatsächlich beschlossen wird, ist 

angesichts des Einstimmigkeitsprinzips unsicher. 
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Bundestag: Steuerentlastungsgesetz 2022 beschlossen 

Die Regierungskoalition hatte sich schon am 23.02.2022 darauf geeinigt, Ver-

braucher angesichts hoher Energiepreise zu entlasten (vgl. TAX WEEKLY 

# 7/2022). Konkret hatte man sich dabei auf zehn Entlastungsschritte verständigt. 

Im Mittelpunkt des Entlastungspakets steht der Wegfall der EEG-Umlage bereits 

zum 01.07.2022.  

Den Regierungsentwurf eines Steuerentlastungsgesetzes 2022 hatte das Bun-

deskabinett am 16.03.2022 beschlossen. Mit diesem Gesetz sollen die folgenden 

in dem Paket enthaltenen drei einkommensteuerlichen Maßnahmen umgesetzt 

werden: 

 Der Arbeitnehmerpauschbetrag bei der Einkommensteuer soll rückwirkend ab 

dem 01.01.2022 um € 200 auf € 1.200 erhöht werden. 

 Der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer soll rückwirkend ab dem 

01.01.2022 von derzeit € 9.984 um € 363 auf € 10.347 angehoben werden.  

 Angesichts der gestiegenen Preise für Mobilität soll die am 01.01.2024 anste-

hende Erhöhung der Pauschale für Fernpendler (ab dem 21. Kilometer) sowie 

der Mobilitätsprämie vorgezogen werden. Die Fernpendlerpauschale soll da-

mit rückwirkend ab dem 01.01.2022 38 Cent betragen.  

Am 12.05.2022 hat nun der Bundestag das Gesetz in der Fassung der Be-

schlussempfehlung seines Finanzausschusses beschlossen. In den ansonsten 

unverändert gebliebenen Regierungsentwurf wurden folgende Regelungen auf-

genommen: 

 Einmaliger Kinderbonus i.H.v. € 100 pro Kind mit Anrechnung auf den Kinder-

freibetrag. 

 Einmalige steuerpflichtige Energiepreispauschale i.H.v. € 300 für alle einkom-

mensteuerpflichtigen Erwerbstätigen. 

Die steuerpflichtige Energiepreispauschale i.H.v. € 300 für das Jahr 2022 soll mit 

den neuen §§ 112 bis 122 EStG-E umgesetzt werden. Der Anspruch darauf soll 

am 01.09.2022 entstehen. Anspruchsberechtigt sollen unbeschränkt Einkom-

mensteuerpflichtige sein, die im Veranlagungszeitraum 2022 Einkünfte aus § 13, 

§ 15, § 18 oder § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG erzielen. Arbeitnehmern soll die 

Pauschale im September 2022 vom Arbeitgeber ausgezahlt werden. Arbeitgeber 

sollen die Energiepauschale vom Gesamtbetrag der einzubehaltenden Lohnsteu-

er entnehmen, ggf. übersteigende Beträge sollen den Arbeitgebern vom Finanz-

amt ersetzt werden. Bei allen anderen Anspruchsberechtigten wird die Energie-

preispauschale mit der Einkommensteuerveranlagung für den Veranlagungszeit-

raum 2022 festgesetzt und auf die festgesetzte Einkommensteuer angerechnet. 

Vorgesehen ist auch ein Vorschuss über eine einmalige Absenkung von Ein-

kommensteuer-Vorauszahlungen. 
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Der Bundesrat hatte schon am 08.04.2022 im ersten Durchgang beschlossen, 

keine Einwendungen gegen das Gesetz zu erheben (vgl. TAX WEEKLY 

# 12/2022). Am 20.05.2022 soll nun der Bundesrat seine finale Zustimmung ertei-

len. 

                            

Bunderegierung: Gegenäußerung zur Bundesratsstellungnahme zum Re-

gierungsentwurf eines Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes 

Der Bundesrat hatte am 08.04.2022 seine Stellungnahme zum Regierungsent-

wurf des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes beschlossen (vgl. TAX WEEKLY 

# 12/2022).  

In ihrer Gegenäußerung hat nun die Bundesregierung zu den Forderungen des 

Bundesrats Stellung bezogen. Insbesondere stimmt die Bundesregierung darin 

der Forderung des Bundesrats zu, auf die in § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG vorgesehene 

Abzinsung von Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 12 Monaten 

zu verzichten. In Bezug auf Rückstellungen würde die Abzinsungspflicht unver-

ändert bestehen bleiben. Die Neuregelung soll laut der Stellungnahme des Bun-

desrats erstmals für nach dem 31.12.2021 endende Wirtschaftsjahre anzuwen-

den sein. Die Abzinsungspflicht soll auch für Wirtschaftsjahre vor Inkrafttreten der 

Neuregelung entfallen können, wenn hierzu ein formloser Antrag gestellt wird und 

die betroffenen Steuerbescheide noch nicht bestandskräftig sind. 

 

BMF: Einzelfragen zur ertragsteuerrechtlichen Behandlung von virtuellen 

Währungen und von sonstigen Token 

Mitte Juni 2021 hatte das BMF einen mit den obersten Finanzbehörden der Län-

der erarbeiteten Entwurf eines BMF-Schreibens zur ertragsteuerlichen Behand-

lung von Token im Allgemeinen und virtuellen Währungen wie z. B. Bitcoin im 

Speziellen veröffentlicht, und im Anschluss hierzu die betroffenen Verbände an-

gehört (vgl. TAX WEEKLY # 22/2021).  

Ergebnis ist das nunmehr veröffentlichte BMF-Schreiben vom 10.05.2022 zu 

„Einzelfragen zur ertragsteuerrechtlichen Behandlung von virtuellen Währungen 

und von sonstigen Token“. Mit dem Schreiben soll den Praktikern in Finanzver-

waltung und Wirtschaft, aber auch den einzelnen Steuerpflichtigen ein rechtssi-

cherer und praktikabler Leitfaden zur ertragsteuerrechtlichen Behandlung nicht 

nur von Bitcoin an die Hand gegeben werden. Erstmals gibt es damit nun eine 

bundesweit einheitliche Verwaltungsanweisung zum Thema. Behandelt werden 

neben dem An- und Verkauf virtueller Währungen und sonstiger Token insbe-

sondere die Blockerstellung, die bei Bitcoin Mining genannt wird. Daneben be-

schäftigt sich das BMF-Schreiben mit Staking, Lending, Hard Forks, Airdrops, 

den ertragsteuerrechtlichen Besonderheiten von Utility und Security Token sowie 

Token als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit. 

Den Ausführungen zur ertragsteuerlichen Beurteilung verschiedenster Tätigkeiten 

im Zusammenhang mit virtuellen Währung und mit sonstigen Token sind auch im 

finalen BMF-Schreiben ausführliche technische Erläuterungen vorangestellt. In-
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haltlich ist die wohl größte Änderung, dass die Verlängerung der Veräußerungs-

frist nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 4 EStG bei virtuellen Währungen nicht zur 

Anwendung kommt (vgl. Rz. 63 des BMF-Schreibens). Im BMF-Entwurf war noch 

von einer Verlängerung auf zehn Jahre ausgegangen worden, wenn Einheiten 

einer virtuellen Währung oder Token als Einkunftsquelle genutzt werden. Eine 

solche Nutzung als Einkunftsquelle kann beispielsweise im Rahmen von Staking 

oder Lending erfolgen. Hintergrund dieser Meinungsänderung ist wohl die Er-

kenntnis, dass virtuelle Währungen und Token keiner planmäßigen Abschreibung 

unterliegen. Es entspräche nicht dem Gesetzeszweck, die Veräußerungsfrist zu 

verlängern, wenn Steuerpflichtige ihre Einkünfte nicht durch planmäßige Ab-

schreibungen mindern können.  

Die Grundsätze des BMF-Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 

Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten sind weiterhin nicht Teil des Schrei-

bens. Im Entwurf war hierzu noch ein Platzhalter vorgesehen. Die parlamentari-

sche Staatssekretärin Katja Hessel kündigte diesbezüglich ein separates Schrei-

ben an, für das noch eine gesonderte Anhörung stattfinden soll.  
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 09.05.2022 

Aktenzei-

chen 

Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

C-227/21 05.05.2022 

Vorabentscheidungsersuchen – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – 
Recht auf Vorsteuerabzug – Reichweite der sogenannten Betrugsrechtsprechung – Vorliegen 
eines Rechtsmissbrauchs – Verweigerung des Vorsteuerabzugs, weil der Leistungsempfän-
ger wusste oder hätte wissen müssen, dass der Leistende aufgrund seiner finanziellen Lage 
nicht fähig sein wird, die entstandene Mehrwertsteuer an den Fiskus abzuführen – Belastung 
mit Mehrwertsteuer bei Verrechnung des Preises mit bestehenden Schulden 

C-218/21 05.05.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerwesen – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – 
Steuersätze – Befristete Bestimmungen für bestimmte arbeitsintensive Dienstleistungen – 
Anhang IV Nr. 2 – Renovierung und Reparatur von Privatwohnungen – Anwendung eines 
ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf Dienstleistungen der Reparatur und Wartung von Auf-
zügen in Wohngebäuden 

C-570/20 05.05.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – Betrügerische 
Verschleierung der geschuldeten Steuer – Sanktionen – Nationale Rechtsvorschriften, die für 
dieselbe Tat eine verwaltungsrechtliche und eine strafrechtliche Sanktion vorsehen – Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union – Art. 49 – Art. 50 – Grundsatz ne bis in idem – Art. 
52 Abs. 1 – Einschränkungen des Grundsatzes ne bis in idem – Erfordernis, klare und präzise 
Regeln vorzusehen – Möglichkeit, die Auslegung des nationalen Rechts durch die nationalen 
Gerichte zu berücksichtigen – Notwendigkeit, Regeln vorzusehen, die gewährleisten, dass die 
verhängten Sanktionen insgesamt verhältnismäßig sind – Verschiedenartige Sanktionen 

 

Alle am 12.05.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

V R 48/20 
(V R 20/17) 

21.04.2022 Keine Berufung auf das Unionsrecht für Leistungen im Bereich des Sports 

VII R 31/19 23.11.2021 Steuerfreie Verwendung von Kohle zur Herstellung von Asphaltmischgut 

II R 43/19 17.11.2021 Auskunftsanspruch nach der Datenschutz-Grundverordnung 

 

 

Alle am 12.05.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VIII B 42/21 05.04.2022 
Mitwirkungspflichten eines freiberuflich tätigen Steuerpflichtigen im Rahmen einer 
Außenprüfung nach § 200 Abs. 1 Sätze 1 und 2 AO 

IX B 18/21 29.03.2022 Einkünfteerzielungsabsicht bei § 21 EStG 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258887&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3585941
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258878&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3586523
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258873&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3648084
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210077/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210077/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210078/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210076/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250073/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250062/
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Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

II B 39/21 02.03.2022 Einheitsbewertung in Flughafennähe 

V B 22/21 
(AdV) 

23.12.2021 
Konkludent erteilte Gestattung nach § 20 UStG für nachfolgende Besteuerungs-
zeiträume als Dauerverwaltungsakt 

III R 34/20 15.12.2021 Auslegung von Einspruchsschreiben 

IX R 8/21 06.12.2021 
Aufwendungen für das sog. Projektcontrolling durch eine der finanzierenden Bank 
nahestehende Gesellschaft als Herstellungskosten oder Finanzierungsaufwendun-
gen 

VII R 32/19 23.11.2021 
Inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 23.11.2021  VII R 31/19 - Steuerfreie Verwen-
dung von Kohle zur Herstellung von Asphaltmischgut 

   

  

 

Alle bis zum 13.05.2022 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

IV C 1 - S 
2256/19/10003 :001 

10.05.2022 
Einzelfragen zur ertragsteuerrechtlichen Behandlung von virtuellen Wäh-

rungen und von sonstigen Token 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250071/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250072/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250072/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250070/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250068/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250069/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-05-09-einzelfragen-zur-ertragsteuerrechtlichen-behandlung-von-virtuellen-waehrungen-und-von-sonstigen-token.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-05-09-einzelfragen-zur-ertragsteuerrechtlichen-behandlung-von-virtuellen-waehrungen-und-von-sonstigen-token.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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EN 1  EN 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


1. CONTEXT OF THE PROPOSAL 


• Reasons for and objectives of the proposal 


On 18 May 2021, the European Commission adopted a Communication on Business Taxation 


for the 21st century1 to promote a robust, efficient and fair business tax system in the EU. It 


sets out both a long-term and short-term vision to support Europe's recovery from the 


COVID-19 pandemic and to ensure adequate public revenues over the coming years. In the 


same vein, the EU’s Capital Markets Union Action Plan (CMU)2 aims at helping companies 


to raise the capital they need and improve their equity position, especially during a recovery 


period implying higher deficits and debt levels, as well a greater need for equity investment. 


In particular, Action 4 of the CMU 3 incentivises institutional investors to make more long-


term investments and thus supports re-equitisation in the corporate sector, with a view to 


fostering the sustainable and digital transition of the EU economy. An initiative at EU level to 


address the debt-equity bias complements the aforementioned Action 4, with the aim to create 


an equitable and stable business environment, which can boost a sustainable and job-rich 


growth in the Union. 


Tax systems in the EU allow for the deduction of interest payments on debt when calculating 


the tax base for corporate income tax purposes, while costs related to equity financing, such as 


dividends, are mostly non-tax deductible. This asymmetry in tax treatment is one of the 


factors favouring the use of debt over equity for financing investments. Currently, only 6 


Member States address the debt-equity bias from a tax perspective and the relevant national 


measures differ significantly. Unless the tax-induced debt-equity bias is effectively tackled 


across the single market, EU business will continue to have insufficient incentives towards 


equity over debt financing and relevant tax planning considerations will continue distorting 


distribution of investment and growth.  


With a view to addressing the tax-induced debt-equity bias across the single market in a 


coordinated way, this directive lays down rules to provide, under certain conditions, for the 


deductibility for tax purposes of notional interest on increases in equity and to limit the tax 


deductibility of exceeding borrowing costs. It applies to all taxpayers that are subject to 


corporate tax in one or more Member State, except for financial undertakings. Since small and 


medium enterprises (SMEs) usually face a higher burden to obtain financing, it is proposed to 


grant a higher notional interest rate to SMEs.  


This proposal also replies to the European Parliament’s expectation that the Commission 


would put forth a proposal for a debt-equity bias reduction allowance, including effective 


anti-avoidance provisions to avoid any allowance on equity being used as a new tool for base 


erosion4. 


                                                 
1 Communication From The Commission To The European Parliament And The Council, Business 


Taxation for the 21st Century, COM(2021) 251 final. 
2 Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European 


Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions, A Capital Markets Union for 


people and businesses-new action plan, COM/2020/590 final.  
3 Action 4 - Encouraging more long-term and equity financing from institutional investors | European Commission 


(europa.eu) 
4 Report on the impact of national tax reforms on the EU economy, (2021/2074(INI)) 


https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0348_EN.html  



https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/capital-markets-union-2020-action-plan/action-4-encouraging-more-long-term-and-equity-financing-institutional-investors_en

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/capital-markets-union-2020-action-plan/action-4-encouraging-more-long-term-and-equity-financing-institutional-investors_en

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0348_EN.html
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• Consistency with existing and possible future provisions in the policy area 


This Directive is part of the EU strategy on business taxation, which aims to ensure a fair and 


efficient tax system across the EU.  


In 2016, the anti-tax avoidance directive (ATAD)5 was adopted to ensure a fairer tax 


environment through the coordinated implementation in Member States of key measures 


against tax avoidance that mostly stemmed from the international Base Erosion and Profit 


Shifting (BEPS) project actions. While the fight against tax avoidance is not its predominant 


purpose, this proposal also includes an interest limitation rule. In light of the different 


objectives between this proposal and the ATAD rule on interest limitation, the two rules on 


limiting the deductibility of interest should apply in parallel.  


Existing tax instruments at EU level do not contain, however, measures to address the debt-


equity bias in the single market by balancing the tax treatment of debt and equity across the 


EU.  


This Directive follows up to the Commission’s Communication on Business Taxation for the 


21st century for a robust, efficient and fair business tax system in the EU and reflects one of 


the policy initiatives envisaged in such Communication. As such, it complements a number of 


other policy initiatives promoted by the Commission in parallel, in the short- and long-term.  


The aforementioned policy initiatives include a proposal for Business in Europe: Framework 


for Income Taxation (BEFIT), as a single corporate tax rulebook for the EU, based on the key 


features of having a common tax base and allocating profits between Member States through 


methods that include a formula (formulary apportionment). While the BEFIT proposal is still 


in an early stage of development, the two initiatives contribute to the same vision of a fair, 


effective and sustainable business environment in the EU. 


• Consistency with other Union policies 


This proposal contributes to the Capital Markets Union. In particular, key objectives of the 


CMU are to render financing more accessible to EU business and to promote the integration 


of national capital markets into a genuine single market. By removing the tax-induced debt-


equity bias, this proposal is aimed at avoiding over-reliance on debt and encouraging the re-


equitisation of businesses. As a result, companies will be in a better position to invest for the 


future, which will support growth and innovation and support the competitiveness of the EU 


economy. This will also increase their resilience to unforeseen changes in the business 


environment and decrease the risk of insolvency, thus contributing to enhancing financial 


stability. 


2. LEGAL BASIS, SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY 


• Legal basis 


Direct tax legislation falls within the ambit of Article 115 of the Treaty on the Functioning of 


the EU (TFEU). The clause stipulates that legal measures of approximation under that article 


shall take the legal form of a Directive. 


                                                 
5 Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices 


that directly affect the functioning of the internal market (OJ L 193, 19.7.2016, p. 1). 
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• Subsidiarity (for non-exclusive competence)  


This proposal complies with the principle of subsidiarity. The nature of the subject requires a 


common initiative across the internal market. 


The rules of this Directive aim to tackle the debt-equity bias in the EU corporate sector from a 


tax perspective and provide a common framework to be implemented into Member States' 


national laws in a coordinated manner. Such aims cannot be achieved in a satisfactory manner 


through action undertaken by each Member State while acting on its own. 


Tax debt-equity bias arises from the different treatment of debt and equity financing costs for 


tax purposes and is a problem common to business across EU Member States. Despite this, 


only 6 Member States have taken tax measures to approximate the tax treatment of debt and 


equity. Although there is soft law guidance6 for this type of tax incentives by the Code of 


Conduct Group (Business Taxation), the relevant national measures of the 6 Member States 


differ in terms of design elements and anti-tax avoidance rules, especially given the different 


circumstances and the different policy goals pursued in each Member State. 


The complete lack of relevant tax debt bias mitigating measures in 21 Member States along 


with the existence of significantly different measures in another 6 Member States may create 


distortions to the function of the internal market and can affect the location of investment in a 


significant manner.  


Furthermore, an EU initiative would add value, as compared to what a multitude of actions 


taken at national level can attain. A single rule for the EU will ensure legal certainty and 


allow reducing compliance costs for business as taxpayers will need to comply with a single 


rule for all their operations in the single market. An EU-wide rule is also expected to boost 


competition in the single market by ensuring that all businesses, regardless of where they are 


located, have similar incentives towards appropriate financing. 


An EU-wide initiative in the form of a binding legislative proposal is therefore necessary to 


address in a coordinated and effective manner a problem that is common across the EU. An 


EU initiative would prevent potential loopholes between diverging national initiatives and 


would ensure that location of business and investment are not adversely impacted. 


• Proportionality 


The envisaged measures do not go beyond ensuring the minimum necessary level of 


protection for the internal market. The Directive lays down rules to provide, across the EU 


and for all EU taxpayers, for the deductibility of an allowance on equity financing costs 


complemented by a rule to limit the deductibility of interest on debt financing instruments. 


The Directive also ensures the sustainability of the measures for Member States’ budgets by 


virtue of a general rule that limits the deductibility of financing costs from taxpayers’ taxable 


base. By setting a common EU-wide framework, the Directive allows legal certainty across 


the single market and the reduction of compliance costs for taxpayers.  


Thus, the Directive ensures only the essential degree of coordination within the Union for the 


purpose of materializing its aims. In this light, the proposal does not go beyond what is 


necessary to achieve its objectives and is therefore compliant with the principle of 


proportionality. 


                                                 
6 WK 11093/2019 REV 1 
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• Choice of the instrument 


The proposal is for a Directive, which is the only available instrument under the legal base of 


Article 115 TFEU. 


3. RESULTS OF EX-POST EVALUATIONS, STAKEHOLDER 


CONSULTATIONS AND IMPACT ASSESSMENTS 


• Ex-post evaluations/fitness checks of existing legislation 


There is no EU legislation addressing the debt-equity bias. Therefore, evaluation is not 


relevant. 


• Stakeholder consultations 


On 1 July 2021, TAXUD launched a public consultation on a potential initiative to address 


the debt-equity bias. It contained a variety of questions aimed, inter alia, at delineating the 


problem and its drivers and identifying the appropriate form of EU action and the key features 


of a possible measure. The consultation closed on 7 October 2021 with a total of 67 replies.  


The respondents were 37 business associations mainly representing financial organisations of 


all sizes (including SME), 12 companies/business organisations (mostly tax accountant and 


financial organisations), 3 academic and research institutions, 8 NGOs or others (mostly 


chamber of commerce, stock exchanges) and 7 individual citizens. Most respondents came 


from either Belgium (14/67), Germany (14/67) or France (12/67). 


NGOs and academics are of the view that the main reason companies use debt is to decrease 


their tax liability and avoid dilution of their shareholders, whereas business associations and 


companies consider that it is the necessity of finding financing means. 


A majority of respondents, among them 100% of academics, 86% of citizens, 50% of 


corporations and 42% of business associations, find that an EU initiative to address the tax 


debt-equity bias would be a useful tool to support the recovery of companies from the 


COVID-19 crisis and incentivise investment through equity in the transition to a greener 


digitalised economy without creating distortions in the single market. Companies, NGOs and 


academics strongly think firms should be encouraged, amongst others from a tax perspective, 


to use more equity and less debt. 


Business associations, companies and academics clearly agree that such an initiative will 


reduce the room for harmful tax practices in the single market. Importantly, a majority of 


respondents, among them 71% of corporations, 66% of academics, 43% of citizens and 28% 


of business associations, think that an EU initiative would be beneficial for enterprises 


operating across the single market. 


On the different options, a majority of respondents are very negative on the option of 


suppressing completely interest deductibility, among them 75% of corporations, 72% of 


business associations, 71% of citizens and 66% of academics find it the least suitable option 


and a majority is quite negative about the option for an allowance on corporate financial 


capital that would replace the tax deduction of interest. It was considered the best option only 


by 16% of corporations, 14% of citizens, 5% of business associations and no academic. On 


the contrary, a majority of respondents are favourable to an allowance that provides for the 


deductibility of a notional interest on new equity (while maintaining the existing interest 


deductibility). It appears the best option for 66% of academics, 28% of business associations, 


25% of corporations and 14% of citizens. Business associations and companies are even more 
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favourable to the option of having an allowance on the stock of equity, while NGOs and 


academics are less favourable to this option. 


Finally, a majority of respondents to this point strongly agree that the initiative should come 


with robust rules to avoid aggressive tax planning practices, among them 71% of citizens, 


66% of academics, 42% of business associations and 33% of corporations. 


In designing its proposal, the Commission took into account the results of the consultation. In 


particular, amongst the various policy options, the Commission decided to proceed with a 


proposal to give an allowance only to new equity and not to consider eliminating all 


deductibility of debt. Furthermore, the directive provides a robust anti-abuse framework as the 


need has been highlighted by the respondents. 


In addition, the Commission appreciates that the protection of Member States’ taxable 


revenues is essential to ensure a sustainable economy and safeguard public finances during 


the ongoing recovery period after the pandemic. Consequently, the Commission proposes to 


mitigate the debt-equity bias through measures addressing both the equity and the debt sides, 


combining an allowance for new equity with a limitation to the deductibility of debt costs.  


• Collection and use of expertise 


In identifying appropriate measures to tackle the debt-equity bias, the Commission drew on 


the relevant expertise of Member States that have already put in place similar measures 


(Belgium, Portugal, Poland, Cyprus, Malta and Italy). The Commission undertook exchanges 


with some of the relevant tax administrations on the anti-abuse framework and to better 


understand the impact in terms of costs and benefits of the various measures.  


The Commission met with national public authorities/agencies, business associations and civil 


society groups that participate in the Commission Expert Group “Platform for Tax Good 


Governance, Aggressive Tax Planning and Double Taxation”. The Commission also had 


exchanges with the European Economic and Social Committee (EESC). 


• Impact assessment 


An impact assessment was carried out to prepare this initiative. 


On 17 March 2022 the Regulatory Scrutiny Board (RSB) issued a positive opinion with 


reservations on the submitted impact assessment regarding this proposal, including several 


suggestions for improvement.7 The Impact Assessment report (IA) was further revised along 


these lines, as explained below. The IA examines five policy options in addition to the 


baseline scenario, i.e. no action.  


Option 1 would introduce an allowance on the stock of corporate equity indefinitely, whereas 


Option 2 would also introduce an allowance but only for new equity and for ten years.  


Option 3 would envisage an allowance on corporate capital (i.e. equity and debt) while 


disallowing current deductibility of interest payments and Option 4 would completely 


disallow the deductibility of interest expenses. Option 5 would combine an allowance for 


notional interest on new corporate equity (same as proposed under Option 2) for ten years 


with a partial limitation of tax deductibility for all companies. 


                                                 
7 [Please insert the links to the summary sheet and the positive opinion of the RSB after their 


publication.] 
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A rate top-up for SMEs8 would be applied in all cases outlined under policy options 1, 2, 3 


and 5.. 


The various Options have been compared against the following criteria: a) Making the tax 


system neutral for financing decisions, b) Enhancing the fairness of the tax system, c) 


Reducing distortions in the single market and d) Stimulating growth and investment in the 


EU. The comparison revealed that Options 1, 2, 3 and 4 can be expected to be to some degree 


effective in meeting some of the objectives of this initiative. However, Option 5 is the 


preferred option, because it successfully addresses the debt-equity bias, while balancing the 


budgetary impacts and addressing the fairness aspects of the tax system. It is expected to have 


a positive impact on investment and GDP, and moderate impacts on employment. 


Economic impacts 


For the assessment of the economic impacts the modelling was done by the European 


Commission’s Joint Research Centre based on the CORTAX model.  


Benefits 


The preferred option (Option 5) is expected to have a positive economic impact. As main 


direct benefit, it will favour higher equity ratios and so reduce insolvency risks. By increasing 


equity investments across the EU, this option is expected to indirectly promote the 


development of innovative technology. Equity is particularly important for fast-growing 


innovative companies in their early stages and scale-ups willing to compete globally. The 


green and digital transition requires new and innovative investments that will benefit from the 


measure. By benefiting from a higher notional interest rate, SMEs will have an increased 


access to the equity market. Positive effects on competitiveness, innovation, growth and 


employment in the EU are expected. It will also tackle fragmentation of the single market by 


eliminating different treatment under different national allowance for equity measures and 


providing same administrative rules in all EU Member States. Finally, it will provide uniform 


and effective measures against aggressive tax planning in the EU. 


Costs 


The costs related to the selected option are essentially an increase in compliance costs for 


businesses and tax administrations. Tax compliance costs for business are expected to 


increase in a limited manner. Overall, costs should be relatively limited because the additional 


data to be reported to benefit from the allowance should be relatively simple to provide. For 


tax administrations, costs are also expected to increase modestly. This proposal does not 


significantly increase compliance burden for firms or for tax administrations. 


Main changes implemented 


The RSB issued a positive opinion with reservations on the IA. In particular, it was noted that 


IA should better highlight how the preferred option best achieves the objectives. Furthermore, 


the RSB noted that the IA should be enhanced as regards the possibility to use non regulatory 


measures and should better reflect the different stakeholder views throughout the main 


analysis and annexes. Annex I to the Impact Assessment explains how the RSB reservations 


                                                 
8 SMEs would be defined as per Article 3 of the Accounting Directive 2013/34/EU of the European 


Parliament and of the Council of 26 June 2013. In addition it would be required that for a company to 


be considered a SME, it must not be part of a group of businesses which, at consolidated level, exceeds 


at least two of the three limits of Article 3 under the Accounting Directive (Average number of 


employees in the fiscal year 250; net turnover of EUR 40 million; balance sheet total of EUR 20 


million). 
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were addressed. Several parts of the IA were revised. First, the IA has been revised in order to 


clarify that a non-regulatory option could not be effective Second, the IA has been expanded 


in order to reflect in detail the scale of anticipated effects on equity investment and the impact 


of the preferred option on tax revenues in absolute terms. The IA was also enhanced with 


further analysis of the reasons why an option acting both on the equity and debt sides has been 


considered as fit for purpose. Third, several sections of the main part of the IA were revised in 


order to include relevant stakeholder input, gathered through the open public consultation 


procedure.  


4. BUDGETARY IMPLICATIONS 


See Legislative Financial Statement. 


5. OTHER ELEMENTS 


• Implementation plans and monitoring, evaluation and reporting arrangements 


This proposal, once adopted as a Directive, should be transposed into Member States’ national 


law by 31 December 2023 and come into effect as of 1 January 2024. For the purpose of 


monitoring and evaluation of the implementation of the Directive, Member States will have to 


provide the Commission, on a yearly basis, with relevant information per tax year, including a 


list of statistical data. The relevant information is set out in Article 7 of the Directive.  


The Commission shall submit a report on the application of this Directive to the European 


Parliament and to the Council every five years, which should start counting after [1 January 


2024]. The results of this proposal will be included in the report to the European Parliament 


and to the Council that will be issued by [1 January 2029]. 


• Detailed explanation of the specific provisions of the proposal 


This proposal applies to all taxpayers which are subject to corporate income tax in one or 


more Member States, with the exception of financial undertakings, as defined in Article 3(1).  


It includes two separate measures that apply independently: 1) an allowance on equity; and 2) 


a limitation to interest deduction. Financial undertakings are not in the scope of the measures. 


Some financial undertakings are subject to regulatory equity requirements that prevent under-


equitisation. In addition, many are unlikely to be affected by the countervailing interest 


limitation deduction applicable to exceeding borrowing costs. Therefore, should financial 


undertakings be included in the scope, the economic burden of the measures would be 


unequally distributed at the expense of non-financial undertakings.  


• Allowance on equity 


 The allowance on equity is computed by multiplying the allowance base with the relevant 


notional interest rate.  


Allowance on equity = Allowance Base X Notional Interest Rate (NIR) 


The allowance base is equal to the difference between equity at the end of the tax year and 


equity at the end of the previous tax year that is the year-on-year increase in equity.  


If the allowance base of a taxpayer that has already benefitted from an allowance on equity 


under the rules of this Directive, is negative in a given tax period (equity decrease), a 


proportionate amount will become taxable for 10 consecutive tax periods and up to the total 


increase of net equity for which such allowance has been obtained, unless the taxpayer 







EN 8  EN 


provides evidence that this is due to losses incurred during the tax period or due to a legal 


obligation. 


Equity is defined by reference to Directive 2013/34/EU (Accounting Directive)9, meaning the 


sum of Paid-up Capital, Share premium account, Revaluation reserve and Reserves10 and 


Profits or Losses carried forward. Net equity is then defined as the difference between the 


equity of a taxpayer and the sum of the tax value of its participation in the capital of 


associated enterprises and of its own shares. This definition is meant to prevent cascading the 


allowance through participations. 


The relevant notional interest rate is based on two components: the risk-free interest rate and a 


risk premium. The risk-free interest rate is the risk-free interest rate with a maturity of ten 


years, as laid down in the implementing acts to Article 77e(2) of Directive 2009/138/EC11, in 


which the allowance is claimed, for the currency of the taxpayer. The risk premium is set at 


1%, to better account for the risk premium that investors actually pay and better mitigate the 


bias. The risk premium is set at 1.5% in the case of taxpayers qualifying as small or medium-


sized enterprises, to better reflect the higher risk premium they incur to obtain financing. 


There should be no discretion on the part of Member States as to whether to apply this higher 


rate for SMEs or what rate to apply as the top-up for SMEs in order to avoid selectivity 


concerns as regards EU State Aids rules and to ensure a level playing field for SMEs in the 


EU regardless of their place of residence. 


NIR = Risk Free Rate + Risk Premium 


Risk Premium = 1% (or 1.5% for SMEs) 


The notional interest rate is hence equal to the currency specific risk-free rate plus 1% or 


1.5% (NIR = risk free rate + 1% or, for SMEs, NIR = risk free rate + 1.5%). This approach 


ensures that the measure has an impact while remains simple to implement and does not harm 


Member States’ budgets. It also ensures that the specific circumstances of different businesses 


are taken into account. A specific currency rate better ensures the balance of tax treatment 


between equity and debt since it takes into account the currency risk separately for each 


currency and reflects the specific situation of each taxpayer.  


The allowance is granted for ten years to approximate the maturity of most debt, while 


keeping the overall budgetary cost of the allowance on equity under control. This means that 


if an increase in a taxpayer’s equity qualifies for an allowance on equity under this proposal, 


the relevant allowance, computed as above, shall be deductible in the year it was incurred 


(TY) and in the next successive nine years (TY+9). If, in the following year (TY+1), a new 


increase in a taxpayer’s equity also qualifies for an allowance on equity under this proposal, 


the new allowance on equity will also be deductible for the tax year it was incurred and the 


following nine years since its incurrence (until TY+10). 


                                                 
9 In the sense of Annex III to Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council on the 


annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of 


undertakings. 
10 Reserves include: 1. Legal reserve, in so far as national law requires such a reserve; 2. Reserve for own 


shares, in so far as national law requires such a reserve, without prejudice to point (b) of Article 24(1) 


of Directive 2012/30/EU; 3. Reserves provided for by the articles of association; 4. Other reserves, 


including the fair value reserve 
11 Directive 2009/138/EC Of The European Parliament And Of The Council of 25 November 2009 on the 


taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (recast) (OJ L 


335/17.12.2009, p.1) 







EN 9  EN 


By way of example, if a company having equity of 100, decides to increase in year t its equity 


by 20, an allowance will be deducted from its taxable base every year for ten years (until t+9) 


calculated as 20 times the notional interest rate, i.e. 20 times the risk-free interest rate for the 


relevant currency plus 20 (20 times the risk premium defined as 1). 


Year    t t - 1 


Equity of Company A  120 100 


Allowance base = 120 – 100 = 20 


Allowance = Allowance base X NIR = 20 X NIR 


The allowance will be available for 10 consecutive years : t, t+1, t+2, ….t+9 


If the company is a small or medium enterprise, the allowance will be calculated in the same 


way. The NIR will simply be different since the risk premium is higher (1.5 % instead of 1%).  


To prevent tax abuse, the deductibility of the allowance is limited to a maximum of 30% of 


the taxpayer’s EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization) for each 


tax year. A taxpayer will be able to carry forward, without time limitation, the part of the 


allowance on equity that would not be deducted in a tax year due to insufficient taxable profit. 


In addition, the taxpayer will be able to carry forward, for a period of maximum five years, 


unused allowance capacity, where the allowance on equity does not reach the aforementioned 


maximum amount.  


Robust anti-abuse measures will ensure that the rules on the deductibility of an allowance on 


equity are not used for unintended purposes. These anti-abuse rules are inspired from the 


Guidance on notional interest deduction regimes which was adopted by the Code of Conduct 


Group in 2019 and address well-known existing schemes, such as cascading the allowance 


within a group.  


A first measure would exclude from the base of the allowance equity increases that originate 


from (i) intra-group loans, (ii) intra-group transfers of participations or existing business 


activities and (iii) cash contributions under certain conditions. Thus, for example, as regards 


intra-group loans, the measure should prevent that an equity injection granted to company A 


located in Member State A is used to grant a loan to a related company B located in Member 


State B. This is because in such case, company B would also use this money to inject equity 


in another related company C, located in Member State C. This would lead to multiplying the 


allowance on equity with only one genuine equity increase at group level. 


Another measure sets out specific conditions for taking into account equity increases 


originating from contributions in kind or investments in assets. It aims to prevent the 


overvaluation of assets or purchase of luxury goods for the purpose of increasing the base of 


the allowance. Thus, for example, the value of an asset and the related costs should not exceed 


reasonable professional needs and any part of the value of the asset contributed or recorded in 


the taxpayer’s accounting books over its market value should be deducted from the base of the 


allowance. 


A third measure targets the re-categorisation of old capital as new capital, which would 


qualify as an equity increase for the purpose of the allowance. Such re-categorisation could be 


achieved through a liquidation and the creation of start-ups. For example, if an existing 


company, with retained earnings, is liquidated, there will be an increase in the equity of the 


parent company due to the incorporation of the retained earnings. If a new subsidiary is 


subsequently created and is no longer held by the parent, the previously increased base of 


allowance of the parent would not be reduced by the value of the participation in the 


subsidiary. 
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• Limitation to interest deduction 


On the debt side, the allowance for notional interest on equity is accompanied by a limitation 


to the tax deductibility of debt-related interest payments. In particular, a proportional 


restriction will limit the deductibility of interest to 85% of exceeding borrowing costs (i.e. 


interest paid minus interest received). Such an approach allows addressing the debt-equity 


bias simultaneously from both the equity and the debt side, which is most efficient and 


preserves the sustainability of Member States’ public finances.  


Given that interest limitation rules already apply in the EU under Article 4 of the ATAD, the 


taxpayer will apply the rule of Article 6 of this proposal as a first step and then, calculate the 


limitation applicable in accordance with article 4 of ATAD. If the result of applying the 


ATAD rule is a lower deductible amount, the taxpayer will be entitled to carry forward or 


back the difference in accordance with Article 4 of ATAD.  


By way of example, if company A has exceeding borrowing costs of 100, it should: 


(1) First, apply Article 6 of this directive proposal that limits the deductibility to 85% of 


100 = 85 and thus renders a non-deductible amount of 15.  


(2) Second, compute the amount that would be deductible under Article 4 of the ATAD. 


If the deductible amount is lower, e.g. 80 (and subsequently the non-deductible 


higher, i.e. 20), the difference in the deductibility, i.e. the additional non-deductible 


amount (i.e. 85-80 = 5) would be carried forward or back in accordance with the 


conditions of Article 4 of ATAD, as transposed in national law. 


The outcome for company A is that 15 (100 - 85) of interest borrowing costs are non-


deductible and a further 5 (85 – 80) of interest borrowing costs are carried forward or back. 


• Monitoring and reporting 


Member States will provide specific data to the Commission on a yearly basis in order to 


allow monitoring the implementation and effects of the new rules. The Commission will rely 


on these data, amongst others, in order to evaluate the implementation of the Directive and 


report accordingly. 


• Delegation 


The Commission will have the power to modify the risk premium rate by adopting delegated 


acts. The Commission may exercise such power only under specific circumstances, i.e. where 


inflation and/or economic growth trends require an increase or decrease of the risk premium 


and provided that relevant data, reports and statistics, including those provided by Member 


States, conclude that the EU average of the financing conditions of debt of the companies in 


scope of the directive have doubled or halved since the last determination of the risk 


premium. In such cases it is in fact essential to be able to change applicable rates to reflect 


real market conditions quickly and smoothly, without recourse to a full legislative procedure. 


The power of the Commission is however duly restricted and revocable.  


• Transposition  


Member States that have rules in place providing for an allowance on equity increases may 


defer the application of the provisions of this directive for the duration of rights already 


established under domestic rules (grandfathering)Taxpayers that, on [1 January 2024] benefit 


from an allowance on equity , under domestic law (in Belgium, Cyprus, Italy, Malta, Poland 


and Portugal) will be able to continue to benefit from such allowance under national law for a 


period of up to 10 years and in no case for a period longer than the duration of the benefit 
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under national law. Conversely the rules of this directive will apply from their date of 


application to all other taxpayers in all Member States. 
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2022/0154 (CNS) 


Proposal for a 


COUNCIL DIRECTIVE 


on laying down rules on a debt-equity bias reduction allowance and on limiting the 


deductibility of interest for corporate income tax purposes 


THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 


Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 


Article 115 thereof, 


Having regard to the proposal from the European Commission, 


After transmission of the draft legislative act to the national parliaments, 


Having regard to the opinion of the European Parliament12,  


Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee13,  


Acting in accordance with a special legislative procedure, 


Whereas: 


(1) Promoting a fair and sustainable business environment, including through targeted tax 


measures that incentivise investment and growth, is a high political priority of the 


Union. To support sustainable and long-term corporate financing, the tax system 


should minimise unintended distortions of business decisions, for example towards 


debt rather than equity financing. While the Commission’s Capital Markets Union 


2020 Action Plan14 includes important actions to support such financing, for example 


Action 4 - Encouraging more long-term and equity financing from institutional 


investors, targeted tax measures should be adopted in order to enhance such actions. 


Such measures should take into account fiscal sustainability considerations. 


(2) Member States’ tax systems allow the taxpayers to deduct interest payments on debt 


financing, and thereby reduce the corporate income tax liability, while costs related to 


equity financing are non-tax deductible in most Member States. The asymmetric tax 


treatment of debt and equity financing across the Union induces a bias towards debt in 


investment decisions. Moreover, where Member States provide for a tax allowance on 


equity financing in their domestic law, such national measures differ significantly in 


terms of policy design.  


(3) In order to remove possible tax related distortions among Member States, it is 


necessary to lay down a common framework of rules to address the tax related debt-


equity bias across the Union in a coordinated manner. Such rules should ensure that 


                                                 
12 OJ C , , p. .Not yet published in the Official Journal. 
13 OJ C , , p. .Not yet published in the Official Journal. 
14  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 


Economic and Social Committee and the Committee of the Regions ‘A Capital Markets Union for 


people and businesses-new action plan’, COM(2020) 590 final  (https://eur-


lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:61042990-fe46-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF)  



https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:61042990-fe46-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:61042990-fe46-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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equity and debt financing are treated in a similar way for tax purposes across the single 


market. At the same time, a common Union legislative framework should be 


sustainable also in the short term for Member States’ budgets. Such framework should 


therefore include rules, on the one hand, for the tax deductibility of equity financing 


costs and, on the other, for limiting the tax deductibility of debt financing costs. 


(4) To ensure a simple and comprehensive legislative framework, the common framework 


of rules should apply to all undertakings in the Union that are subject to corporate 


income tax in a Member State. Financial undertakings have special features and 


require a specific treatment. If the rules to address the tax related debt-equity bias were 


to apply to them, the economic burden of the measures would be unequally distributed 


at the expense of non-financial undertakings. Financial undertakings should therefore 


be excluded from the scope of this Directive. 


(5) To neutralise the bias against equity financing, an allowance should be envisaged so 


that increases in a taxpayer's equity from one tax period to the next are deductible 


from its taxable base, subject to certain conditions. The allowance should be calculated 


by multiplying the increase in equity with a notional interest rate based on risk-free 


interest rate as laid down in the implementing acts adopted pursuant to Article 77e(2) 


of Directive 2009/138/EC. Such risk-free interest rates are already part of EU law and 


have been practically and effectively applied as such. Any part of the allowance that 


cannot be deducted in a tax period due to insufficient taxable profits may be carried 


forward. Taking into account the specific challenges that small- and medium-sized 


enterprises (SMEs) face in accessing capital markets, an increased allowance on equity 


should be envisaged for taxpayers that are SMEs. In order for the deduction of an 


allowance on equity to be sustainable for public finances in the short term, it should be 


limited in time. To safeguard the system from abuses, it is necessary to exclude the tax 


value of a taxpayer's own shares as well as that of its participation in associated 


enterprises from the calculation of changes in equity. In the same vein, it is necessary 


to provide for the taxation of a decrease in a taxpayer’s equity from one tax period to 


the following one, to prevent an equity increase from being effected in an abusive 


manner. Such a rule would also encourage the retention of a level of equity. It would 


apply so that where there is a decrease in equity of a taxpayer that has benefitted from 


an allowance on equity increase, an amount calculated in the same way as the 


allowance would become taxable for 10 tax periods; unless the taxpayer provides 


evidence that this decrease is exclusively due to losses incurred during the tax period 


or due to a legal obligation. 


(6) In order to avoid a misuse of the deduction of the allowance on equity, it is necessary 


to lay down specific anti-tax avoidance rules. Such rules should target, in particular, 


schemes put in place to circumvent the conditions on which an equity increase 


qualifies for an allowance under this Directive, for instance, through the intra-group 


transfer of participations in associated enterprises. Such rules should also target 


schemes put in place to claim an allowance in the absence of any equity increase at 


group level. For example, intra-group debt financing or contributions in cash could be 


used for these purposes. Specific anti-tax avoidance rules should also prevent schemes 


from being put in place to claim that an increase in equity, and the corresponding 


allowance, is higher than it actually is, for example, through an increase in loan 


financing receivables or overvaluation of assets. Moreover, the general anti-tax abuse 
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rule in Article 6 of Council Directive (EU) 2016/116415 applies against abusive acts 


which are not covered by the specific anti-tax avoidance framework of this Directive. 


(7) To effectively address the tax-related debt-equity bias in a manner sustainable for the 


Union’s public finances, an allowance for equity financing should be accompanied by 


a limitation on the deductibility of debt financing costs. An interest limitation rule 


should therefore limit the deductibility of exceeding borrowing costs and apply 


independently from the allowance. Given the different objectives between such a rule 


and the existing anti-tax avoidance rule on interest limitation of Article 4 of Directive 


(EU) 2016/1164, both rules should be maintained. Taxpayers should first calculate the 


deductibility of exceeding borrowing costs under this Directive and then under ATAD. 


In the event that the latter results in a lower amount of deductible exceeding borrowing 


costs, the taxpayer should deduct this lower amount and carry forward or back any 


difference between the two amounts in accordance with Article 4 of ATAD.   


(8) As the implementation and enforcement of the Union rules in each Member State are 


critical for safeguarding Member States’ tax bases and, where necessary, for properly 


reviewing the Union rules, such implementation and enforcement should be monitored 


by the Commission. Member States should therefore communicate to the Commission, 


on a regular basis, specific information on the implementation and enforcement in 


their territory of national measures transposing this Directive.  


(9) In order to evaluate the effectiveness of this Directive, the Commission should prepare 


and publish an evaluation report on the basis of the information provided by Member 


States and of other available data.  


(10) In order to enable the smooth and prompt amendment of certain non-essential 


elements of this Directive taking into account ongoing developments, the power to 


adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the 


European Union should be delegated to the Commission, so that the latter can amend 


this Directive, to modify the level of the risk premium rate as an element for the 


calculation of the allowance on equity. It is of particular importance that the 


Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including 


at expert level, and that those consultations be conducted in accordance with the 


principles laid down in the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better 


Law-Making16. In particular, to ensure equal participation in the preparation of 


delegated acts, the Council should receive all documents at the same time as Member 


States' experts, and its experts should systematically be given access to meetings of 


Commission expert groups dealing with the preparation of delegated acts. 


(11) Since the objective of this Directive cannot sufficiently be achieved by the Member 


States but can rather, by reason of the need to provide balanced incentives for business 


location and entrepreneurship in the single market, be better achieved at Union level, 


the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set 


out in Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance with the principle of 


proportionality as set out in that Article, this Directive should not go beyond what is 


necessary in order to achieve that objective, 


                                                 
15 Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices 


that directly affect the functioning of the internal market (OJ L 193, 19.7.2016, p. 1). 


16 OJ L 123, 12.5.2016, p. 1. 







EN 15  EN 


HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: 


CHAPTER I  


GENERAL PROVISIONS 


Article 1  


Subject matter 


This Directive lays down rules on the deduction, for corporate income tax purposes, of an 


allowance on increases in equity and on the limitation of the tax deductibility of exceeding 


borrowing costs.  


Article 2  


Scope 


This Directive applies to taxpayers that are subject to corporate income tax in one or more 


Member States, including permanent establishments in one or more Member State of entities 


resident for tax purposes in a third country.  


However, this Directive does not apply to the following financial undertakings:  


(a)  ‘credit institution’ as defined in Article 4(1), point (1), of Regulation (EU) No 


575/2013 the European Parliament and of the Council17;  


(b) ‘investment firm’ as defined in Article 4(1), point (1), of Directive 2014/65/EU the 


European Parliament and of the Council18;  


(c) ‘alternative investment fund manager’  as defined in Article 4(1), point (b), of 


Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council19, including a 


manager of European venture capital funds under Regulation (EU) No 345/2013 of 


the European Parliament and of the Council20, a manager of European social 


entrepreneurship funds under Regulation (EU) No 346/2013 of the European 


Parliament and of the Council21 and a manager of European long-term investment 


funds under Regulation (EU) 2015/760 of the European Parliament and of the 


Council22; 


                                                 
17 Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on  


prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No  


648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1). 
18 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in  


financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (OJ L 173,  


12.6.2014, p. 349). 
19 Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative 


Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations 


(EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010 (OJ L 174, 1.7.2011, p. 1). 
20 Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on 


European venture capital funds (OJ L 115, 25.4.2013, p. 1). 
21 Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on 


European social entrepreneurship funds (OJ L 115, 25.4.2013, p. 18). 
22 Regulation (EU) 2015/760 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on 


European long-term investment funds (OJ L 123, 19.5.2015, p. 98). 







EN 16  EN 


(d) ‘undertaking for collective investment in transferable securities’ management 


company’ as defined Article 2(1), point (b), of Directive 2009/65/EC of the 


European Parliament and of the Council23;  


(e) ‘insurance undertaking’ as defined in Article 13, point (1), of Directive 2009/138/EC 


of the European Parliament and of the Council24;  


(f) ‘reinsurance undertaking’ as defined in Article 13, point (4), of Directive 


2009/138/EC;  


(g) ‘institution for occupational retirement provision’ as defined in Article 6, point (1), 


of Directive (EU) 2016/2341 of the European Parliament and of the Council25;  


(h) pension institutions operating pension schemes which are covered by Regulation 


(EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council26 as well as any 


legal entity set up for the purpose of investment in such schemes;  


(i) ‘alternative investment fund’ as defined in Article 4(1), point (a), of Directive 


2011/61/EU, managed by an alternative investment fund manager, as defined in 


Article 4(1), point (b), of Directive 2011/61/EU or an alternative investment fund as 


defined in Article 4(1), point (a), of Directive 2011/61/EU supervised under the 


applicable national law;  


(j) undertakings for collective investment in transferable securities within the meaning 


of Article 1(2) of Directive 2009/65/EC;  


(k) ‘central counterparty’ as defined in Article 2, point (1), of Regulation (EU) No 


648/2012 of the European Parliament and of the Council27;  


(l) ‘central securities depository’ as defined in Article 2(1), point (1), of Regulation 


(EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council28;  


(m) a special purpose vehicle authorised in accordance with Article 211 of Directive 


2009/138/EC; 


(n) ‘securitisation special purpose entity’ as defined in Article 2, point (2), of Regulation 


(EU) No 2017/2402 of the European Parliament and of the Council29;  


                                                 
23 Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the 


coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective 


investment in transferable securities (UCITS) (OJ L 302, 17.11.2009, p. 32). 
24 Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the 


taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (OJ L 335, 


17.12.2009, p. 1). 
25 Directive (EU) 2016/2341 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 on the 


activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (IORPs) (OJ L 354, 


23.12.2016, p. 37). 
26 Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the 


coordination of social security systems (OJ L 166, 30.4.2004, p. 1). 
27 Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC  


derivatives, central counterparties and trade repositories (OJ L 201, 27.7.2012, p. 1). 
28 Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on  


improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and  


amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 (OJ L 257,  


28.8.2014, p. 1). 
29 Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 laying  


down a general framework for securitisation and creating a specific framework for simple, transparent  


and standardised securitisation, and amending Directives 2009/65/EC, 2009/138/EC and 2011/61/EU  
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(o) ‘insurance holding company’ as defined in Article 212(1), point (f), of Directive 


2009/138/EC or ‘mixed financial holding company’ as defined in Article 212(1), 


point (h), of Directive 2009/138/EC, which is part of an insurance group that is 


subject to supervision at the level of the group pursuant to Article 213 of that 


Directive and which is not excluded from group supervision pursuant to Article 


214(2) of Directive 2009/138/EC;  


(p) ‘payment institution’ as defined in Article 4, point (4), of Directive (EU) 2015/2366 


of the European Parliament and of the Council30;  


(q) ‘electronic money institution’ as defined in Article 2, point (1), of Directive 


2009/110/EC of the European Parliament and of the Council31;  


(r) ‘crowdfunding service provider’ as defined in Article 2(1), point (e), of Regulation 


(EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council32;  


(s) ‘crypto-asset service provider’ as defined in Article 3(1), point (8), of Regulation 


…/… of the European Parliament and of the Council33  


Article 3 


Definitions 


For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply: 


(1) ‘associated enterprise’ means a person who is related to another person in any of the 


following ways: 


(a) the person participates in the management of the other person by being in a 


position to exercise a significant influence over the other person; 


(b) the person participates in the control of the other person through a holding that 


exceeds 25 % of the voting rights; 


(c) the person participates in the capital of the other person through a right of 


ownership that, directly or indirectly, exceeds 25 % of the subscribed capital; 


(d) the person is entitled to 25 % or more of the profits of the other person. 


                                                                                                                                                         
and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 648/2012 (OJ L 347, 28.12.2017, p. 35). 
30 Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on  


payment services in the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and  


2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and repealing Directive 2007/64/EC (OJ L 337,  


23.12.2015, p. 35). 
31 Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on the  


taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions amending  


Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 2000/46/EC (OJ L 267, 10.10.2009, p.  


7). 
32 Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council of 7 October 2020 on  


European crowdfunding service providers for business, and amending Regulation (EU) 2017/1129 and  


Directive (EU) 2019/1937 (OJ L 347, 20.10.2020, p. 1). 
33  Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and 


amending Directive (EU) 2019/193731 (OJ L…) (OJ: Please insert in the text the number of the 


Regulation contained in document 2020/0265/COD and insert the number, date, and OJ reference of 


that Directive in the footnote.) 
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If more than one person participates in the management, control, capital or profits of 


the same person, as referred to in paragraph 1, all persons concerned shall be 


regarded as associated enterprises. 


If the same persons participate in the management, control, capital or profits of more 


than one person, as referred to in paragraph 1 all persons concerned shall be regarded 


as associated enterprises. 


For the purposes of this definition , ‘person’ means both legal and natural persons. A 


person who acts together with another person in respect of the voting rights or capital 


ownership of an entity shall be treated as holding a participation in all of the voting 


rights or capital ownership of that entity that are held by the other person. 


In indirect participations, the fulfilment of the criteria set out in point (c) of 


paragraph 1 shall be determined by multiplying the rates of holding through the 


successive tiers. A person holding more than 50 % of the voting rights shall be 


deemed to hold 100 %. 


The spouse, and lineal descendants of an individual, together with the individual, 


shall be treated as a single person. 


An associated enterprise in accordance with this paragraph shall also include any 


operation as a result of which a person becomes an associated enterprise; 


(2) 'tax period' means a calendar year or any other appropriate period for tax purposes; 


(3) ‘group’ means a group as defined in Article 2, point (11), Directive 2013/34/EU of 


the European Parliament and of the Council34. 


(4) ‘participation’ means participating interest as defined in Article 2, point (2), of 


Directive 2013/34/EU; 


(5) ‘SME’ means all undertakings which do not exceed the threshold for medium-sized 


undertakings, as laid down in Article 3(3) of Directive 2013/34/EU; 


(6) ‘equity’ means, in a given tax period, the sum of the taxpayer’s paid-up capital, share 


premium accounts, revaluation reserve and other reserves and profit or loss brought 


forward; 


(7) ‘net equity’ means the difference between the equity of a taxpayer and the sum of the 


tax value of the taxpayer’s participation in the capital of associated enterprises and 


the taxpayer’s own shares; 


(8) ‘reserves’ means any of the following: 


(1) legal reserve, in so far as national law requires such a reserve; 


(2) reserve for own shares, in so far as national law requires such a reserve, 


without prejudice to Article 24(1), point (b), of Directive 2012/30/EU;  


(3) reserves provided for by the articles of association; 


(4) other reserves, including the fair value reserve. 


                                                 
34 Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual 


financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, 


amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 


78/660/EEC and 83/349/EEC (OJ L 182, 29.6.2013, p. 19). 
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CHAPTER II  


ALLOWANCE ON EQUITY AND INTEREST DEDUCTIONS 


Article 4 


Allowance on Equity 


1. An allowance on equity shall be deductible, for 10 consecutive tax periods, from the 


taxable base of a taxpayer for corporate income tax purposes up to 30% of the 


taxpayer's earnings before interest, tax, depreciation and amortisation (“EBITDA ”).  


If the deductible allowance on equity, in accordance with the first subparagraph, is 


higher than the taxpayer’s net taxable income in a tax period, Member States shall 


ensure that the taxpayer may carry forward, without time limitation, the excess of 


allowance on equity to the following periods.  


Member States shall ensure that the taxpayers may carry forward, for a maximum of 


5 tax periods, the part of the allowance on equity which exceeds 30% of EBITDA in 


a tax period. 


2. Subject to Article 5, the base of the allowance on equity shall be calculated as the 


difference between the level of net equity at the end of the tax period and the level of 


net equity at the end of the previous tax period.  


The allowance on equity shall be equal to the base of the allowance multiplied by the 


10-year risk-free interest rate for the relevant currency and increased by a risk 


premium of 1% or, where the taxpayer is an SME, a risk premium of 1.5%. 


For the purposes of the second subparagraph of this paragraph, the 10-year risk-free 


interest rate for the relevant currency shall be the risk-free interest rate with a 


maturity of 10 years for the relevant currency, as laid down in the implementing acts 


adopted pursuant to Article 77e(2) of Directive 2009/138/EC for the reference date 


of 31 December of the year preceding the relevant tax period. 


3. If, after having obtained an allowance on equity, the base of the allowance on equity 


is negative in a tax period, an amount equal to the negative allowance on equity shall 


become taxable for 10 consecutive tax periods, up to the overall increase of net 


equity for which such allowance has been obtained under this Directive, unless the 


taxpayer provides sufficient evidence that this is due to accounting losses incurred 


during the tax period or due to a legal obligation to reduce capital. 


4. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 


Article 9 amending paragraph 2 of this Article by modifying the rate of the risk 


premium, where any of the following two conditions is met: 


(a) the 10-year risk-free interest rate as referred to in paragraph 2 of this Article 


varies by more than two percentage points with regard to at least three Union 


currencies compared to the tax period in which the most recent delegated act 


modifying the risk premium, or, where there is no such delegated act, this 


Directive started to apply; or 


(b) zero or negative growth of the gross domestic product of the EU area in at least 


two successive quarters; 


and 
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(c)  the relevant data, reports and statistics, including those provided by Member 


States, conclude that the EU average of the financing conditions of debt for 


taxpayers in scope of this directive has more than doubled or halved since the 


last determination of the risk premium established in paragraph 2.   


The percentage of increase or decrease of the risk premium shall take into account the 


changes in the financing conditions mentioned under point (c) of the first subparagraph other 


than changes in the risk-free interest rate for the EU as laid down in the implementing acts 


adopted pursuant to Article 77e(2) of Directive 2009/138/EC, and in any case shall not 


begreater than the percentage of increase or decrease of the financing conditions mentioned 


under point (c) of the first subparagraph. 


Article 5 


Anti-Abuse Rules  


1. Member States shall take appropriate measures to ensure that the base of the 


allowance on equity does not include the amount of any increase which is the result 


of: 


(a) granting loans between associated enterprises; 


(b) a transfer between associated enterprises of participations or of a business 


activity as a going concern; 


(c) a contribution in cash from a person resident for tax purposes in a jurisdiction 


that does not exchange information with the Member State in which the 


taxpayer seeks to deduct the allowance on equity. 


This paragraph shall not apply if the taxpayer provides sufficient evidence that the 


relevant transaction has been carried out for valid commercial reasons and does not 


lead to a double deduction of the defined allowance on equity. 


2. Where an increase in equity is the result of a contribution in kind or investment in an 


asset, Member States shall take the appropriate measures to ensure that the value of 


the asset is taken into account for the calculation of the base of the allowance only 


where the asset is necessary for the performance of the taxpayer’s income-generating 


activity. 


If the asset consists of shares, it shall be taken into account at its book value. 


If the asset is other than shares, it shall be taken into account at its market value, 


unless a different value has been given by a certified external auditor. 


3. Where an increase in equity is the result of a reorganisation of a group, such increase 


shall only be taken into account for the calculation of the base of the allowance on 


equity for the taxpayer in accordance with Article 4 to the extent that it does not 


result in converting into new equity the equity (or part thereof) that already existed in 


the group before the re-organisation.  


Article 6 


Limitation to Interest Deduction  


1. Member States shall ensure that a taxpayer is able to deduct from its taxable base for 


corporate income tax purposes exceeding borrowing costs as defined in Article 1, 
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point (2), of Council Directive (EU) 2016/116435 up to an amount (a) corresponding 


to 85% of such costs incurred during the tax period. If such amount is higher than the 


amount (b) determined in accordance with Article 4 of Directive (EU) 2016/1164, 


Member States shall ensure that the taxpayer be entitled to deduct only the lower of 


the two amounts in the tax period. The difference between the two amounts (a) and 


(b) shall be carried forward or back in accordance with Article 4 of Directive (EU) 


2016/1164.  


2. Paragraph 1 shall apply to exceeding borrowing costs incurred from [OP insert the 


date of entry into force of this Directive].  


CHAPTER III 


MONITORING AND REPORTING 


Article 7 


Monitoring 


Within 3 months from the end of every tax period, each Member State shall communicate the 


following information to the Commission regarding the tax period:  


(a) the number of taxpayers that have benefited from the allowance on equity in the tax 


period, also as a percentage of the total number of taxpayers falling within the scope 


of this Directive;  


(b) the number of SMEs that have benefitted from the allowance in the tax period, 


including as a percentage of the total number of SMEs falling within the scope of this 


Directive and the number of SMEs that have benefitted from the allowance, which 


are part of large groups within the meaning of Article 3(7) of Directive 2013/34/EU; 


(c) the total amount of expenditure incurred or tax revenue lost due to the deduction of 


allowance on equity allocated to the allowance on equity as compared to the national 


gross domestic product of the Member State; 


(d) the total amount of exceeding borrowing costs; 


(e) the total amount of non-deductible exceeding borrowing costs.; 


(f) the number of taxpayers to which anti-abuse measures have been applied in the tax 


period pursuant to this Directive including the related tax consequences and 


sanctions applied; 


(g) the data on the evolution in the Member State of the debt/equity ratio, within the 


meaning of Annex III, parts (A) and (C) to Directive 2013/34/EU. 


Article 8 


Reports  


1. By 31 December 2027, the Commission shall present a report to the European 


Parliament and to the Council on the implementation of this Directive. 


                                                 


35 Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices 


that directly affect the functioning of the internal market (OJ L 193, 19.7.2016, p. 1). 
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2. When drawing up the report, the Commission shall take into account the information 


communicated by Member States pursuant to Article 7.  


3. The Commission shall publish the report on its website.  


CHAPTER IV 


FINAL PROVISIONS 


Article 9 


Exercise of Delegation 


1. The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the 


conditions laid down in this Article. 


2. The power to adopt delegated acts referred to in Article 4(5) shall be conferred on the 


Commission for an indeterminate period of time from [OP insert the date of entry 


into force of this Directive].  


3. The delegation of power referred to in Article 4(5) may be revoked at any time by 


the Council. A decision to revoke shall put an end to the delegation of the power 


specified in that decision. It shall take effect the day following the publication of the 


decision in the Official Journal of the European Union or at a later date specified 


therein. It shall not affect the validity of any delegated acts already in force. 


4. Before adopting a delegated act, the Commission shall consult experts designated by 


each Member State in accordance with the principles laid down in the 


Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making. 


5. As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it to the Council.  


6. A delegated act adopted pursuant to Article 4(5) shall enter into force only if no 


objection has been expressed by the Council within a period of 2 months of 


notification of that act to the Council or if, before the expiry of that period, the 


Council has informed the Commission that it will not object. That period shall be 


extended by 2 months at the initiative of the Council. 


Article 10  


Informing the European Parliament 


The European Parliament shall be informed of the adoption of delegated acts by the 


Commission, of any objection to them, and of the revocation of a delegation of powers by the 


Council.  


Article 11 


Transposition 


1. Member States shall adopt and publish, by [31 December 2023] at the latest, the 


laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this 


Directive. They shall forthwith communicate to the Commission the text of those 


provisions. 


They shall apply those provisions from [1 January 2024]. 


When Member States adopt those provisions, they shall include a reference to this 


Directive or accompany those provisions with such a reference on the occasion of 
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their official publication. Member States shall determine how such reference is to be 


made. 


2. Member States may defer the application of the provisions of this Directive to 


taxpayers that on [1 January 2024]  benefit from an allowance on equity under 


national law for a period up to 10 years and in no case for a period longer than the 


duration of the benefit under national law.  


3. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions 


of national law which they adopt in the field covered by this Directive. 


Article 12 


Entry into force 


This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in 


the Official Journal of the European Union.  


Article 13 


Addressees 


This Directive is addressed to the Member States. 


Done at Brussels, 


 For the Council 


 The President 
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Executive Summary Sheet  


Impact assessment for an initiative to address the debt-equity bias – “DEBRA” 


A. Need for action 


What is the problem and why is it a problem at EU level?  


Tax systems in the EU allow for the deduction of interest payments on debt when calculating the tax base 


for corporate income tax purposes, while costs related to equity financing, such as dividends, are mostly 


non-tax deductible. This asymmetry favours the use of debt over equity for financing investments and 


contributes – alongside other factors such as the preference of existing equity owners to avoid the dilution 


of control/voting rights, limited access to equity financing, or debt financing being cheaper than equity 


financing – to an excessive accumulation of debt for non-financial corporations. Excessive debt levels 


make businesses vulnerable to unforeseen changes in the business environment and increase their risk of 


insolvency, particularly in times of crisis.  


Furthermore, the need to incentivise equity investment is now even stronger in view of meetings the 


demands of the twin digital and green transitions. The scarcity and higher cost of equity affects all 


companies, but particularly young and innovative businesses, which due to their risk profile, often have 


limited access to external debt funding and depend on equity investment. 


Six Member States have been frontrunners in putting in place some form of tax allowance for equity to 


address the debt-equity bias. However, these national measures can create distortions and a misallocation 


of investments in the single market if businesses base their decision on the availability or not of an 


allowance on equity. When applied at national level only, without a harmonised anti-tax avoidance 


framework at the EU level, these measures can also create loopholes that can be exploited for aggressive 


tax planning purposes and increase harmful tax competition among Member States. 


What should be achieved? 


The general objective of the initiative is to address the debt-equity bias consistently throughout the EU and 


in doing so contribute to the proper functioning of the internal market. 


More specifically, the initiative aims to achieve the following three objectives: 


1. Incentivise equity investment, making the EU economy more stable and resilient. 


2. Make equity investment more accessible, particularly to SMEs, young and innovative firms to 


foster the digital and green transitions. 


3. Introduce a common and strong framework of anti-abuse measures to prevent the tax allowance 


from being abused for aggressive tax planning purposes. 


What is the value added of action at the EU level (subsidiarity)?  


The problem is the same in all EU Member States, since all EU Member States favour debt over equity in 


their tax treatment. In addition, a patchwork of actions by six Member States to address the debt-equity 


bias may have undesirable effects, leading to investment misallocations and leaving open loopholes that 


can be exploited for harmful tax practices.  


Within the Union, national approaches risk distorting the internal market and could make some Member 


States vulnerable to tax arbitrage. Only a common EU framework can make the system simpler and more 
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efficient for firms while preventing any abuse for tax avoidance purposes.  


B. Solutions 


What are the various options to achieve the objectives? Is there a preferred option or not? If not, why? 


The baseline (option 0) represents the status quo: the difference of tax treatment between equity and debt 


persists, resulting in a sustained bias towards debt.  National measures implemented by Six Member States 


may distort investment decisions in the internal market. There is no common EU framework to address the 


debt-equity bias which would mean that the problem persists. Several policy options were therefore 


considered. 


Option 1 would introduce a tax allowance on the stock of corporate equity1. Profits and losses would be 


excluded in order to ensure that the allowance is only granted for long-term equity. The duration of the 


allowance is unlimited. 


Option 2 would introduce an incremental tax allowance of corporate equity (the same definition of 


corporate equity as option 1) but in this case granted on the difference in the level of net equity at the end 


of the tax year compared to the level of net equity at the end of the previous tax year. This allowance 


would be granted for ten years in order to emulate the average maturity of debt. 


Option 3 would envisage an identical notional interest deduction for debt and equity. This means a tax 


allowance on corporate capital (i.e. equity, as per Options 1/2, and debt) while disallowing current 


deductibility of interest payments. This option perfectly eliminates the debt-equity bias, but has fiscal 


implications dependent on the level of the notional interest rate chosen. Since the allowance is based on 


the full stock of capital, the duration of the allowance is unlimited like in Option 1. 


Option 4 would completely disallow the deductibility of interest expenses. This fully aligns the tax 


treatment of debt and equity costs by making both non-deductible. Like Option 3, it suppresses the debt-


equity bias totally, but at the expense of economic growth and employment. It would also require Member 


States to renegotiate their Double Tax Treaties and would open up new loopholes for tax planning 


opportunities. It could also have negative effects in terms of the EU single market’s business 


competitiveness vis-a-vis other jurisdictions, where this deductibility exists. 


Option 5 would combine an incremental tax allowance of corporate equity (same as proposed under 


Option 2) with a partial limitation of tax deductibility, which could be obtained by reducing interest 


deductibility by a given proportion for all companies. It is proposed to limit the deductibility to 85% of the 


excess borrowing costs (interest paid minus interest received). Like in Option 2, the allowance would be 


granted for ten years. 


Option 5 is the preferred option. It successfully addresses the debt-equity bias, while balancing the 


budgetary impacts and addressing the fairness aspects of the tax system. It is expected to have a positive 


impact on investment and GDP, and moderate impacts on employment.  


What are different stakeholders' views? Who supports which option?  


                                                 


1 Equity definition in the sense of this initiative comprises subscribed capital, the share 


premium accounts, revaluation reserve and reserves. 
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The majority of business associations and corporations (which represent a majority of respondents) see an 


EU-wide measure as preferable to country-specific approaches. They think that an allowance for equity 


would support the economic recovery from the COVID-19 health crisis and help businesses with cross-


border activities in the single market. An allowance on equity (Options 1, 2 and 5) is markedly preferred 


to a disallowance of interest deductions (Option 4) or an identical notional interest deduction for debt and 


equity alike (Option 3). 


Some business associations support a special measure for SMEs, because it is more difficult for such 


businesses to access equity and debt financing, and these respondents to the public consultation stress the 


importance to design effective anti-abuse measures. Some business associations are opposed to any 


change in the deductibility of debt. Finally, a financial organisation suggests favouring the allowance on 


new equity (Option 2 and 5) since it is the only measure that would effectively encourage new investments 


in equity. 


An NGO agrees with the problem of the debt-equity bias but cautions on fiscal impacts. According to 


some citizens, the current low rates of credits and loans do not indicate the need to intervene in this market 


by reducing the indebtedness of entrepreneurs. An academic considers an EU action for an allowance on 


equity as problematic, since it does not account for the interaction between the income taxation of 


corporations and individuals. 


C. Impacts of the preferred option 


What are the benefits of the preferred option (if any, otherwise of main ones)?  


Option 5 provides for a reduction of the debt-equity bias, while preventing a negative impact on Member 


States’ budgets. A limit to the duration of the allowance to 10 years prevents that the measure transforms, 


over time, into a stock-based allowance and therefore further limits the impact on Member States’ public 


finances compared to Option 1. It will also be less costly than Option 2, since it combines the allowance 


with a reduction of the tax deductibility of debt-related interest payments.  


This option, like the others, will provide for a common and strong framework of anti-abuse measures to 


prevent aggressive tax planning practices at EU level. It will create a level playing field and reinforce 


financial stability of European private companies, while easing access to the financing market for young 


and innovative firms. 


What are the costs of the preferred option (if any, otherwise of main ones)?  


The administrative cost for businesses are negligible or very low. The administrative burden of businesses 


engaging in cross-border activities would be eased due to the harmonisation of equity allowances across 


Member States. A decrease of the compliance cost for businesses operating cross-border is expected. 


Costs for tax administrations would be limited to some additional checks, when auditing tax payers.  


What are the impacts on SMEs and competitiveness?  


The initiative aims to provide a level playing field throughout the EU. Currently, SMEs can benefit from 


an allowance on equity only if they are tax residents in one of the six Member States with a national 


allowance in place, while multinational enterprises (MNEs) can use a subsidiary in one of these Member 


States to benefit from it. With DEBRA, an allowance on equity will be available in all 27 EU Member 


States for all businesses, including SMEs and thus provide substantial benefits to them. 
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In terms of competitiveness, the initiative would decrease the cost of equity and make equity more 


accessible to SMEs, young and innovative companies, which will boost investments and increase stability 


of the European financing market, making firms in the European market more stable and resilient to 


financial crises.   


Will there be significant impacts on national budgets and administrations?  


The impact assessment shows that the impact for national budgets would be very limited. 


No impact is expected in terms of control costs for tax administrations with a national allowance for equity 


already in place. For tax administrations of the other Member States, additional elements will need to be 


reviewed, but no significant impact is anticipated in terms of workload.  


Will there be other significant impacts?  


No 


Proportionality?  


Action would not go beyond what is needed to suppress the debt-equity bias. Taking into account a 


limitation of interest deduction, it will strongly decrease or even suppress any cost for national budgets, 


achieving the objective with a limited fiscal impact.     


D. Follow up 


When will the policy be reviewed?  


The Commission will regularly assess the implementation and enforcement of the initiative in the various 


Member States. Such assessment will be conducted mainly on the basis of data from Member States.  


Five years after the implementation of the instrument begins, the Commission will evaluate the results of 


the policy, with respect to its objectives and the overall impacts on tackling the debt-equity bias. In 


addition the effective application of the anti-tax abuse framework as well as the overall impact on tax 


revenues, businesses and the internal market will be evaluated.  
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20. Wahlperiode 11.05.2022 


Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


a) zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP
– Drucksache 20/1333 –


Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes 2022 


b) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksache 20/1412 –


Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes 2022 


A. Problem
Zu Buchstaben a und b


Angesichts erheblicher Preiserhöhungen insbesondere im Energiebereich sehen 
die Koalitionsfraktionen Handlungsbedarf zur Entlastung der Bevölkerung. Diese 
Entlastung soll sowohl finanziell als auch durch Steuervereinfachung zielgerichtet 
realisiert werden. 


B. Lösung
Zur Entlastung werden dabei folgende steuerliche Maßnahmen umgesetzt:


– Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bei der Einkommensteuer um
200 Euro auf 1 200 Euro rückwirkend zum 1. Januar 2022,


– Anhebung des Grundfreibetrags für 2022 von derzeit 9 984 Euro um
363 Euro auf 10 347 Euro rückwirkend ab dem 1. Januar 2022 und


– Vorziehen der bis 2026 befristeten Anhebung der Entfernungspauschale für
Fernpendler (ab dem 21. Kilometer) rückwirkend ab dem 1. Januar 2022 auf
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38 Cent sowie Vorziehen der bis 2026 befristeten Anhebung der Bemes-
sungsgrundlage für die Mobilitätsprämie. 


Zu Buchstabe a 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss folgende weitere Änderungen am 
Gesetzentwurf auf Drucksache 20/1333: 


– Energiepreispauschale, 


– Kinderbonus 2022. 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 20/1333 in geänderter Fassung 
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung 
der Fraktionen AfD und DIE LINKE. 


Zu Buchstabe b 


Einvernehmliche Erledigterklärung des gleichlautenden Gesetzentwurfs auf 
Drucksache 20/1412. 


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Zu Buchstabe a 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskör-
perschaft 


Volle Jahres-
wirkung 1) 


Kassenjahr 


2022 2023 2024 2025 2026 
Insgesamt -16.280 -16.340 -4.670 -4.525 -4.395 -4.375 
Bund -6.911 -6.936 -2.006 -1.947 -1.892 -1.885 
Länder -6.923 -6.950 -1.970 -1.905 -1.849 -1.840 
Gemeinden -2.446 -2.454 -694 -673 -654 -650 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


Die vorstehende Tabelle berücksichtigt die vom Finanzausschuss empfohlenen 
Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 20/1333. 


Es kommt zu nicht näher bezifferbaren Mehrausgaben im Haushalt der Bunde-
sagentur für Arbeit. 


Im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes ergeben sich durch die Anhebung 
des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bei der Einkommensteuer um 200 Euro rück-
wirkend zum 1. Januar 2022 Mehrausgaben in Höhe von schätzungsweise 
1,5 Millionen Euro p. a., wovon auf den Bund 600 000 Euro und auf die Länder 
900 000 Euro entfallen. Die Mehrausgaben des Bundes sind in den Haushaltsan-
sätzen des Einzelplans 17 eingeplant. 
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Finanzielle Auswirkungen aufgrund der Annahme des Änderungsantrags der Ko-
alitionsfraktionen „Energiepreispauschale“: 


Den erwarteten Auszahlungen von rund 13,8 Milliarden Euro aus dem Lohn-/Ein-
kommensteueraufkommen stehen rund 3,4 Milliarden Euro Mehreinnahmen bei 
Lohnsteuer, Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag gegenüber, so dass sich 
im Saldo Steuermindereinnahmen von rund 10,4 Milliarden Euro ergeben.  


Finanzielle Auswirkungen aufgrund der Annahme des Änderungsantrags der Ko-
alitionsfraktionen „Kinderbonus 2022“: 


Die Änderung des § 66 EStG führt in 2022/2023 zu Kindergeldmehrausgaben in 
Höhe von insgesamt 1,87 Milliarden Euro. In den Folgejahren ergeben sich in den 
Einkommensteuerveranlagungen für den Veranlagungszeitraum 2022 Steuer-
mehreinnahmen von 0,46 Milliarden Euro.  


Die Gesamtkosten für die Änderung des § 66 EStG betragen somit rund 1,41 Mil-
liarden Euro in der vollen Jahreswirkung 2022.  


Die Änderung des § 6 BKGG führt in 2022 insgesamt zu Mehrausgaben in Höhe 
von 7 Millionen Euro, die aus dem Einzelplan 17 finanziert und bei der laufenden 
Aufstellung des Bundeshaushalts 2022 berücksichtigt werden sollen. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Der Gesetzentwurf führt nicht zu einer Veränderung des Erfüllungsaufwandes für 
Bürgerinnen und Bürger. 


Zu Buchstabe a 


Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger aufgrund der Annahme des Än-
derungsantrags der Koalitionsfraktionen „Energiepreispauschale“: 


Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht quantifizierbarer Beratungs- und 
Informationsaufwand sowie Aufwand für eine ansonsten nicht beabsichtigte Ein-
kommensteuererklärung. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Das Gesetz führt zu geringfügigem, nicht bezifferbarem einmaligen Erfüllungs-
aufwand für die Wirtschaft infolge der Anpassung von Lohnsteuerberechnungs-
/Lohnabrechnungsprogrammen an den geänderten Programmablaufplan für die 
maschinelle Lohnsteuerberechnung. Dieser wird verursacht, da Zahlenwerte – 
wie der Arbeitnehmer-Pauschbetrag – in den Lohnsteuerberechnungs-/Lohnab-
rechnungsprogrammen angepasst werden müssen. 


Zudem ergibt sich für die Wirtschaft beim Lohnsteuerabzug zusätzlicher nicht 
bezifferbarer einmaliger Erfüllungsaufwand durch die Korrektur der im Jahr 2022 
bereits abgerechneten Lohnzahlungszeiträume. Dieser wird als gering einge-
schätzt vor dem Hintergrund, dass in vielen Fällen ohnehin Korrekturen in den 
Lohn-/Gehalts-/Bezügeabrechnungen vorgenommen werden und die Korrekturen 
in vielen Fällen zusammengefasst in einer Abrechnung erfolgen. 


Für die Wirtschaft ergibt sich beim Kurzarbeitergeld ein einmaliger Erfüllungs-
aufwand von schätzungsweise insgesamt 6,2 Millionen Euro für die Korrektur der 
monatlichen Erstattungsanträge. 
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Zu Buchstabe a 


Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aufgrund der Annahme des Änderungsan-
trags der Koalitionsfraktionen „Energiepreispauschale“: 


Für ca. 2,6 Millionen Arbeitgeber entsteht einmaliger automationstechnischer 
Umstellungsaufwand. Hierzu wird angenommen, dass ein Aufwand von 76 Mi-
nuten pro Fall bei mittleren Qualifikationsniveau gemäß der Zeitwerttabelle zum 
Erfüllungsaufwand aus dem Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfül-
lungsaufwandes in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, für die Tätigkeiten 
I. bis VIII. pro Fall entsteht. Dabei werden Lohnkosten des mittleren Qualifikati-
onsniveaus für die Gesamtwirtschaft von 32,20 Euro pro Stunde gemäß dem Leit-
faden zu Grunde gelegt. Dies führt zu einem einmaligen Erfüllungsaufwand von 
ca. 106 Millionen Euro.  


Zusätzlich entsteht für Porto und Versand der Lohn-/Gehalts- oder Bezügebe-
scheinigungen ein einmaliger Aufwand von ca. 44 Millionen Euro.  


Für Anfragen und Rückfragen der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber zur Auszah-
lung der Energiepreispauschale entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von 
ca. 65 Millionen Euro. In ca. 10 Millionen Fällen wird ein Zeitaufwand pro Fall 
von 12 Minuten (gemäß den Zeitwertangaben des Leitfadens zur Ermittlung des 
Erfüllungsaufwandes im einfachen Fall für die Tätigkeiten „Sich mit der gesetz-
lichen Verpflichtung vertraut machen“ und „Fachliche Beratung in Anspruch neh-
men“) angenommen. Für Erörterungen mit den Finanzbehörden im Anmeldever-
fahren entsteht ein weiterer einmaliger Erfüllungsaufwand von 10 Millionen 
Euro.  


Insgesamt entsteht der Wirtschaft ein einmaliger Erfüllungsaufwand von insge-
samt ca. 225 Millionen Euro. Laufender Erfüllungsaufwand der Wirtschaft ent-
steht nicht. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 
Keine. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Die unterjährige Anhebung des Grundfreibetrags und die Anhebung des Arbeit-
nehmer-Pauschbetrags führen zu geringfügigem zusätzlichen einmaligen Erfül-
lungsaufwand der Finanzverwaltung für die Aufstellung neuer Programmablauf-
pläne. Betroffen ist primär das Bundesministerium der Finanzen (BMF), das sich 
mit der Aufstellung der Programmablaufpläne befasst. 


Zudem entsteht nach einer sehr groben Schätzung in den Ländern ein zusätzlicher 
einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand von ca. 30 Personenta-
gen, d. h. in Höhe von rund 20 000 Euro. 


Die rückwirkende Umsetzung der steuerlichen Entlastungen führt zu einem ein-
maligen Erfüllungsaufwand bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Bereich 
des Arbeitslosengeldes von insgesamt rund 5,6 Millionen Euro. Infolge der ma-
nuellen Korrektur der bereits erfolgten Leistungsbewilligungen entsteht ein ein-
maliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 4,8 Millionen Euro, sowie für 
Druck- und Portokosten der Änderungsbescheide rund 600 000 Euro und durch 
Umstellungen im IT-Verfahren rund 200 000 Euro. Darüber hinaus entsteht Im 
Bereich des Kurzarbeitergeldes ein einmaliger Erfüllungsaufwand für die notwen-
digen Anpassungen im IT-Bereich in Höhe von rund 6 000 Euro. Für die manuelle 
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Korrektur der bereits seit Jahresanfang abgerechneten monatlichen Erstattungs-
anträge entsteht der BA ein einmaliger Erfüllungsaufwand von 47,4 Millionen 
Euro. Hinzu kommt der Erfüllungsaufwand für die Korrektur der Insolvenzgeld-
bescheide von rund 320 000 Euro. Bei dem Erfüllungsaufwand für die jeweils 
notwendigen manuellen Korrekturen handelt es sich um Personalaufwand für die 
BA. 


Zu Buchstabe a 


Erfüllungsaufwand für die Steuerverwaltung der Länder aufgrund der Annahme 
des Änderungsantrags der Koalitionsfraktionen „Energiepreispauschale“: 


Bei Arbeitnehmern, die am 1. September 2022 in einem Dienstverhältnis stehen 
und bei denen die Energiepreispauschale vom Arbeitgeber mit dem Lohn versteu-
ert und ausgezahlt wird, ist grundsätzlich keine Veränderung des Erfüllungsauf-
wands in den Finanzämtern zu erwarten.  


Bei Arbeitnehmern, denen die Energiepreispauschale noch nicht über den Arbeit-
geber ausgezahlt wurde (z. B. weil im September 2022 kein Arbeitsverhältnis vor-
lag), ist mit sehr umfangreichen Mehrbelastungen durch zusätzliche Veranlagun-
gen zu rechnen, da die Festsetzung der Energiepreispauschale über die Einkom-
mensteuerveranlagung erfolgt. 


Allein für die Prüfung der Zuständigkeit, Vorbereitung und Durchführung der 
Neuaufnahme sind insgesamt ca. 30 Minuten pro Fall zu veranschlagen. Für die 
Festsetzung der Energiepreispauschale erforderliche zusätzliche Veranlagungen 
verursachen einen einmaligen Erfüllungsaufwand von ca. 25 Minuten pro Fall. 
Die Fallzahl ist nicht quantifizierbar. So ist nicht absehbar, wie viele kurzfristige 
Beschäftigungsverhältnisse in 2022 eingegangen werden.  


Wenn das Verfahren der Festsetzung der geänderten Vorauszahlungen für den 10. 
September 2022 durch Allgemeinverfügungen erfolgt, dann wird im Finanzamt 
voraussichtlich insoweit kein personeller Mehraufwand verursacht. Kosten für 
Porto und Versand der Bescheide entstehen nur bei der gesetzlichen Variante der 
individuell geänderten Vorauszahlungsbescheide in Höhe von 1 Euro pro Fall 
(Standardkosten gem. Leitfaden Erfüllungsaufwand). Die Anzahl der Fälle und 
damit der entstehende Aufwand hängen davon ab, inwieweit die Steuerverwal-
tung diese gesetzliche Option nutzt. 


Allerdings wird die Einkommensteuerveranlagung für den Veranlagungszeitraum 
2022 aufwändiger durch die Prüfung und ggf. Rückgängigmachung von Doppel-
begünstigungen.  


Bei ca. 12 Mio. erfassten Steuerpflichtigen mit Gewinneinkünften ist hier mit ei-
nem personellen Mehraufwand in den Finanzämtern in Höhe von ca. 165 Millio-
nen Euro zu rechnen.  


Für die Bearbeitung von geschätzten 2 Millionen Fällen mit Sonderkonstellatio-
nen ergibt sich ein weiterer einmaliger Erfüllungsaufwand von ca. 35 Millionen 
Euro. 


Darüber hinaus ist im Kalenderjahr der Auszahlung (insbesondere in 2023) mit 
Mehrbelastungen durch vermehrte Anfragen und ggf. Rechtsbehelfe zu rechnen. 
Dies erfordert einen Zeitaufwand von 15 Minuten pro Fall bei geschätzten 20 Mil-
lionen Fällen. Der einmalige Erfüllungsaufwand dafür beträgt insgesamt ca. 350 
Millionen Euro.  


Zusätzlich zu dem nicht quantifizierbaren Erfüllungsaufwand beläuft sich der 
quantifizierbare einmalige Erfüllungsaufwand auf insgesamt ca. 550 Millionen 
Euro. Laufender Erfüllungsaufwand für die Verwaltung entsteht nicht.  
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Der erhebliche einmalige Aufwand für die Finanzämter in der zu erwartenden 
Größenordnung dürfte die zeitgerechte Durchführung der Veranlagungskam-
pagne 2023 gefährden.  


Zur Festsetzung und Auszahlung der Energiepreispauschale nach §§ 115 ff. EStG 
entsteht für die IT-Umsetzung in der Steuerverwaltung der Länder einmaliger 
Umstellungsaufwand, der derzeit nicht bezifferbar ist. Da für diesen Aufwand we-
der eine haushalterische Vorsorge getroffen werden, noch eine Berücksichtigung 
in den Planungen für die betroffenen IT-Verfahren erfolgen konnte, wird eine 
Umsetzung nur zu Lasten anderer, ebenfalls prioritärer Aufgaben möglich sein. 


Erfüllungsaufwand der Verwaltung aufgrund der Annahme des Änderungsantrags 
der Koalitionsfraktionen „Kinderbonus 2022“: 


Der Kinderbonus 2022 führt bei den Familienkassen zu einem nicht quantifizier-
baren Umstellungsaufwand. 


F. Weitere Kosten 
Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/1333 in der aus der nachstehenden 
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen; 


b) den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/1412 für erledigt zu erklären. 


Berlin, den 11. Mai 2022 


Der Finanzausschuss 


Alois Rainer 
Vorsitzender 


 
 


Olav Gutting* 
Berichterstatter 


Markus Herbrand*  
Berichterstatter 


                                                        
* Offenlegung gemäß § 49 des Abgeordnetengesetzes (AbgG): Abg. Olav Gutting ist Gesellschafter ei-


ner Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzlei. 
* Offenlegung gemäß § 49 des Abgeordnetengesetzes (AbgG): Abg. Markus Herbrand ist Steuerberater. 
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Zusammenstellung 
Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes 2022  
– Drucksache 20/1333 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Steuerentlastungsgeset-
zes 2022 


Entwurf eines Steuerentlastungsgeset-
zes 2022 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 27 des Geset-
zes vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 27 des Geset-
zes vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


 1. In der Inhaltsübersicht werden nach der An-
gabe zu § 111 die folgenden Angaben einge-
fügt: 


 
„XV. 


 
Energiepreispauschale 


 § 112 Veranlagungszeitraum, Höhe 


 § 113 Anspruchsberechtigung 


 § 114 Entstehung des Anspruchs 


 § 115 Festsetzung mit der Einkommensteu-
erveranlagung 


 § 116 Anrechnung auf die Einkommensteuer 


 § 117 Auszahlung an Arbeitnehmer 


 § 118 Energiepreispauschale im Einkom-
mensteuer-Vorauszahlungsverfahren 


 § 119 Steuerpflicht 


 § 120 Anwendung der Abgabenordnung 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 § 121 Anwendung von Straf- und Bußgeld-
vorschriften der Abgabenordnung 


 § 122 Nichtberücksichtigung als Einkom-
men bei Sozialleistungen.“ 


1. § 32a Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 2. u n v e r ä n d e r t  


„(1) Die tarifliche Einkommensteuer be-
misst sich nach dem zu versteuernden Einkom-
men. Sie beträgt ab dem Veranlagungszeit-
raum 2022 vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 
34b und 34c jeweils in Euro für zu versteuernde 
Einkommen 


 


1. bis 10 347 (Grundfreibetrag):  


0;  


2. von 10 348 Euro bis 14 926 Euro:  


(1 088,67 · y + 1 400) · y;  


3. von 14 927 Euro bis 58 596 Euro:  


(206,43 · z + 2 397) · z + 869,32;  


4. von 58 597 Euro bis 277 825 Euro:  


0,42 · x – 9 336,45;  


5. von 277 826 Euro an:  


0,45 · x – 17 671,20.  


Die Größe „y“ ist ein Zehntausendstel des den 
Grundfreibetrag übersteigenden Teils des auf ei-
nen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteu-
ernden Einkommens. Die Größe „z“ ist ein Zehn-
tausendstel des 14 926 Euro übersteigenden Teils 
des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu 
versteuernden Einkommens. Die Größe „x“ ist 
das auf einen vollen Euro-Betrag abgerundete zu 
versteuernde Einkommen. Der sich ergebende 
Steuerbetrag ist auf den nächsten vollen Euro-Be-
trag abzurunden.“ 


 


2. In § 39b Absatz 2 Satz 7 wird die Angabe „11 480 
Euro“ durch die Angabe „11 793 Euro“ ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


3. In § 46 Absatz 2 Nummer 3 und 4 wird jeweils die 
Angabe „12 550 Euro“ durch die Angabe „13 150 
Euro“ und die Angabe „23 900 Euro“ durch die 
Angabe „24 950 Euro“ ersetzt. 


4. u n v e r ä n d e r t  


4. In § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe a 
wird die Angabe „12 550 Euro“ durch die Angabe 
„13 150 Euro“ ersetzt. 


5. u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 6. Nach § 111 wird folgender Abschnitt XV ein-
gefügt: 


 


„XV. 


 Energiepreispauschale 


 


§ 112 


 Veranlagungszeitraum, Höhe 


 (1) Für den Veranlagungszeitraum 2022 
wird Anspruchsberechtigten eine einmalige 
steuerpflichtige Energiepreispauschale ge-
währt. 


 (2) Die Höhe der Energiepreispauschale 
beträgt 300 Euro.  


 


§ 113 


 Anspruchsberechtigung 


 Unbeschränkt Steuerpflichtige nach § 1 
Absatz 1, die im Veranlagungszeitraum 2022 
Einkünfte aus § 13, § 15, § 18 oder § 19 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 erzielen, haben An-
spruch auf eine Energiepreispauschale. 


 


§ 114 


 Entstehung des Anspruchs 


 Der Anspruch auf die Energiepreispau-
schale entsteht am 1. September 2022. 


 


§ 115 


 Festsetzung mit der Einkommensteuerveran-
lagung 


 (1) Die Energiepreispauschale wird mit 
der Einkommensteuerveranlagung für den 
Veranlagungszeitraum 2022 festgesetzt.  


 (2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Energie-
preispauschale nach § 117 vom Arbeitgeber 
ausgezahlt wurde.  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 


§ 116 


 Anrechnung auf die Einkommensteuer 


 (1) Eine nach § 115 Absatz 1 festgesetzte 
Energiepreispauschale ist auf die festgesetzte 
Einkommensteuer anzurechnen. Die festge-
setzte Energiepreispauschale ist bei der Er-
mittlung des Unterschiedsbetrages nach § 233a 
Absatz 3 Satz 1 der Abgabenordnung entspre-
chend zu berücksichtigen. 


 (2) Ergibt sich nach der Anrechnung 
nach Absatz 1 ein Erstattungsbetrag, so wird 
dieser dem Anspruchsberechtigten ausgezahlt.  


 


§ 117 


 Auszahlung an Arbeitnehmer 


 (1) Arbeitnehmer erhalten die Energie-
preispauschale vom Arbeitgeber, wenn sie am 
1. September 2022 


 1. in einem gegenwärtigen ersten Dienstver-
hältnis stehen und 


 2. in eine der Steuerklassen 1 bis 5 eingereiht 
sind oder nach § 40a Absatz 2 pauschal 
besteuerten Arbeitslohn beziehen. 


 Satz 1 gilt nicht, wenn der Arbeitgeber keine 
Lohnsteuer-Anmeldung abgibt. Satz 1 gilt in 
den Fällen der Pauschalbesteuerung nach 
§ 40a Absatz 2 nur, wenn der Arbeitnehmer 
dem Arbeitgeber schriftlich bestätigt hat, dass 
es sich um das erste Dienstverhältnis handelt. 


 (2) Arbeitgeber im Sinne des § 38 Ab-
satz 1 haben an Arbeitnehmer im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 1 die Energiepreispauschale 
im September 2022 auszuzahlen. Die Arbeitge-
ber haben hierbei die Energiepreispauschale 
gesondert vom Gesamtbetrag der einzubehal-
tenden Lohnsteuer zu entnehmen, die  


 1. in den Fällen des § 41a Absatz 2 Satz 1 bis 
zum 10. September 2022, 


 2. in den Fällen des § 41a Absatz 2 Satz 2 
Halbsatz 1 bis zum 10. Oktober 2022 und 


 3. in den Fällen des § 41a Absatz 2 Satz 2 
Halbsatz 2 bis zum 10. Januar 2023 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 anzumelden und abzuführen ist. Übersteigt die 
insgesamt zu gewährende Energiepreispau-
schale den Betrag, der insgesamt an Lohn-
steuer abzuführen ist, wird der übersteigende 
Betrag dem Arbeitgeber von dem Finanzamt, 
an das die Lohnsteuer abzuführen ist, aus den 
Einnahmen der Lohnsteuer ersetzt. 


 (3) Der Arbeitgeber kann in den Fällen 
des § 41a Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 die Ener-
giepreispauschale an den Arbeitnehmer abwei-
chend von Absatz 2 Satz 1 im Oktober 2022 
auszahlen. Absatz 2 Satz 2 und 3 bleibt hiervon 
unberührt. Der Arbeitgeber kann in den Fällen 
des § 41a Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 auf die 
Auszahlung an den Arbeitnehmer verzichten. 


 (4) Eine vom Arbeitgeber ausgezahlte 
Energiepreispauschale ist in der elektroni-
schen Lohnsteuerbescheinigung (§ 41b Ab-
satz 1 Satz 2) mit dem Großbuchstaben E an-
zugeben. 


 


§ 118 


 Energiepreispauschale im Einkommensteuer-
Vorauszahlungsverfahren 


 (1) Ist eine Einkommensteuer-Voraus-
zahlung auch für Einkünfte aus § 13, § 15 oder 
§ 18 für den 10. September 2022 festgesetzt 
worden, dann ist diese Festsetzung um die 
Energiepreispauschale zu mindern. Betragen 
die für den 10. September 2022 festgesetzten 
Vorauszahlungen weniger als 300 Euro, so 
mindert die Energiepreispauschale die Vo-
rauszahlung auf 0 Euro.  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 (2) Die Minderung der Einkommens-
teuer-Vorauszahlung für den 10. Septem-
ber 2022 nach Absatz 1 hat durch Allgemein-
verfügung nach § 118 Satz 2 der Abgabenord-
nung oder durch geänderten Vorauszahlungs-
bescheid zu erfolgen. Sachlich zuständig für 
den Erlass der Allgemeinverfügung ist jeweils 
die oberste Landesfinanzbehörde. Die Allge-
meinverfügung ist im Bundessteuerblatt und 
auf den Internetseiten des Bundesministeriums 
der Finanzen zu veröffentlichen. Sie gilt am 
Tag nach der Herausgabe des Bundessteuer-
blattes, in dem sie veröffentlicht wird, als be-
kannt gegeben. Abweichend von § 47 Absatz 1 
der Finanzgerichtsordnung endet die Klage-
frist mit Ablauf von drei Monaten nach dem 
Tag der Bekanntgabe der Allgemeinverfü-
gung. Die Klage ist nur gegen die oberste Fi-
nanzbehörde zu richten, die die Allgemeinver-
fügung erlassen hat. 


 


§ 119 


 Steuerpflicht 


 (1) Bei Anspruchsberechtigten, die im 
Veranlagungszeitraum 2022 Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit erzielt haben, ist die 
Energiepreispauschale stets als Einnahme 
nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 für den 
Veranlagungszeitraum 2022 zu berücksichti-
gen. Dies gilt nicht für pauschal besteuerten 
Arbeitslohn nach § 40a. Im Lohnsteuerabzugs-
verfahren ist die Energiepreispauschale bei der 
Berechnung einer Vorsorgepauschale nach 
§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a 
bis c nicht zu berücksichtigen. 


 (2) Bei den übrigen Anspruchsberechtig-
ten gilt die Energiepreispauschale stets als Ein-
nahme nach § 22 Nummer 3 für den Veranla-
gungszeitraum 2022. Die Freigrenze nach § 22 
Nummer 3 Satz 2 ist insoweit nicht anzuwen-
den. 


 


§ 120 


 Anwendung der Abgabenordnung 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 (1) Auf die Energiepreispauschale sind 
die für Steuervergütungen geltenden Vor-
schriften der Abgabenordnung entsprechend 
anzuwenden. § 163 der Abgabenordnung gilt 
nicht.  


 (2) In öffentlich-rechtlichen Streitigkei-
ten über die zur Energiepreispauschale erge-
henden Verwaltungsakte der Finanzbehörden 
ist der Finanzrechtsweg eröffnet. 


 


§ 121 


 Anwendung von Straf- und Bußgeldvorschrif-
ten der Abgabenordnung 


 (1) Für die Energiepreispauschale gel-
ten die Strafvorschriften des § 370 Absatz 1 
bis 4 und 7, der §§ 371, 375 Absatz 1 und des 
§ 376 der Abgabenordnung sowie die Bußgeld-
vorschriften der §§ 378 und 379 Absatz 1 und 4 
sowie der §§ 383 und 384 der Abgabenordnung 
entsprechend.  


 (2) Für das Strafverfahren wegen einer 
Straftat nach Absatz 1 sowie der Begünstigung 
einer Person, die eine solche Tat begangen hat, 
gelten die §§ 385 bis 408 der Abgabenordnung 
entsprechend. 


 (3) Für das Bußgeldverfahren wegen ei-
ner Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 gelten 
die §§ 409 bis 412 der Abgabenordnung ent-
sprechend. 


 


§ 122 


 Nichtberücksichtigung als Einkommen bei So-
zialleistungen 


 Die Energiepreispauschale ist bei einkom-
mensabhängigen Sozialleistungen nicht als 
Einkommen zu berücksichtigen.“ 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 15 – Drucksache 20/1765 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Artikel 2 Artikel 2 


Weitere Änderung des Einkommensteuergeset-
zes 


Weitere Änderung des Einkommensteuergeset-
zes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch 
Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch 
Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. § 9 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Nummer 4 Satz 8 Buchstabe a und b wird 
wie folgt gefasst: 


 


„a) von 0,35 Euro für 2021,  


b) von 0,38 Euro für 2022 bis 2026“.  


b) Nummer 5 Satz 9 Buchstabe a und b wird 
wie folgt gefasst: 


 


„a) von 0,35 Euro für 2021,  


b) von 0,38 Euro für 2022 bis 2026“.  


2. In § 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a wird die 
Angabe „1 000 Euro“ durch die Angabe 
„1 200 Euro“ ersetzt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


 3. In § 66 Absatz 1 Satz 2 und 3 wird jeweils die 
Angabe „Mai 2021“ durch die Angabe „Juli 
2022“, die Angabe „Kalenderjahr 2021“ durch 
die Angabe „Kalenderjahr 2022“ und die An-
gabe „150 Euro“ durch die Angabe „100 Euro“ 
ersetzt. 


 


Artikel 3 


 Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 


 In § 6 Absatz 3 des Bundeskindergeldgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Ja-
nuar 2009 (BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 22. November 2021 
(BGBl. I S. 4906) geändert worden ist, wird jeweils 
die Angabe „Mai 2021“ durch die Angabe „Juli 
2022“, die Angabe „150 Euro“ durch die Angabe 
„100 Euro“ und die Angabe „Kalenderjahr 2021“ 
durch die Angabe „Kalenderjahr 2022“ ersetzt. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Artikel 3 Artikel 4 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absat-
zes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absat-
zes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


(2) Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2022 in Kraft. 


(2) Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2022 in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Olav Gutting und Markus Herbrand 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Zu Buchstabe a 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/1333 in seiner 29. Sitzung am 8. April 2022 
dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Rechtsausschuss, dem Haushaltsausschuss, dem 
Wirtschaftsausschuss, dem Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, 
dem Verkehrsausschuss und dem Ausschuss für Klimaschutz und Energie zur Mitberatung überwiesen. Der Haus-
haltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt. 


Zu Buchstabe b 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/1412 in seiner 31. Sitzung am 28. April 2022 
dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Rechtsausschuss, dem Haushaltsausschuss, dem 
Wirtschaftsausschuss, dem Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, 
dem Verkehrsausschuss und dem Ausschuss für Klimaschutz und Energie zur Mitberatung überwiesen. Der Haus-
haltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Die Gesetzentwürfe auf Drucksache 20/1333 und auf Drucksache 20/1412 sind gleichlautend. 


Zur Entlastung sollen folgende steuerliche Maßnahmen umgesetzt werden: 


– Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bei der Einkommensteuer um 200 Euro auf 1 200 Euro rück-
wirkend zum 1. Januar 2022, 


– Anhebung des Grundfreibetrags für 2022 von derzeit 9 984 Euro um 363 Euro auf 10 347 Euro rückwirkend 
ab dem 1. Januar 2022 und 


– Vorziehen der bis 2026 befristeten Anhebung der Entfernungspauschale für Fernpendler (ab dem 21. Kilo-
meter) rückwirkend ab dem 1. Januar 2022 auf 38 Cent. Dementsprechend auch Vorziehen der Anhebung 
der Mobilitätsprämie für Geringverdiener. 


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 7. Sitzung am 25. April 2022 eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf 
auf Drucksache 20/1333 durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gele-
genheit zur Stellungnahme: 


1. Bund der Steuerzahler Deutschland e. V. 


2. Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e. V. 


3. Deutscher Finanzgerichtstag e. V. 


4. Deutscher Gewerkschaftsbund 


5. Deutscher Steuerberaterverband e. V. 


6. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. (DIW Berlin) 
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7. Hechtner, Prof. Dr. Frank, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 


8. Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) 


9. Truger, Prof. Dr. Achim, Universität Duisburg-Essen 


10. Windsteiger, Dr. Lisa, Ökonomin, PhD London School of Economics 


11. Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. (ZDH) 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Zu Buchstabe a 


Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 13. Sitzung am 11. Mai 2022 beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der 
CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme. 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 14. Sitzung am 11. Mai 2022 beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der 
CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme. 


Der Wirtschaftsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 11. Sitzung am 11. Mai 2022 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion 
der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme. 


Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Gesetzentwurf in seiner 9. Sitzung am 11. Mai 2022 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme. 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Gesetzentwurf in seiner 12. Sitzung am 11. Mai 2022 beraten 
und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen 
der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme. 


Der Verkehrsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 9. Sitzung am 11. Mai 2022 beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der 
CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme. 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 14. Sitzung am 11. Mai 2022 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme. 


Zu Buchstabe b 


Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 13. Sitzung am 11. Mai 2022 beraten und empfiehlt ein-
vernehmlich Erledigterklärung. 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 14. Sitzung am 11. Mai 2022 beraten und empfiehlt 
einvernehmlich Erledigterklärung. 


Der Wirtschaftsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 11. Sitzung am 11. Mai 2022 beraten und empfiehlt 
einvernehmlich Erledigterklärung. 


Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Gesetzentwurf in seiner 9. Sitzung am 11. Mai 2022 
beraten und empfiehlt einvernehmlich Erledigterklärung. 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Gesetzentwurf in seiner 12. Sitzung am 11. Mai 2022 beraten 
und empfiehlt einvernehmlich Erledigterklärung. 
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Der Verkehrsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 9. Sitzung am 11. Mai 2022 beraten und empfiehlt ein-
vernehmlich Erledigterklärung. 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 14. Sitzung am 11. Mai 2022 
beraten und empfiehlt einvernehmlich Erledigterklärung. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/1333 in seiner 6. Sitzung am 6. April 2022 erst-
malig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der Anhörung 
am 25. April 2022 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 8. Sitzung am 27. April 
2022 fortgeführt und in seiner 10. Sitzung am 11. Mai 2022 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. An-
nahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 20/1333 in geänderter Fassung. 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/1412 in seiner 10. Sitzung am 11. Mai 2022 
erstmalig und abschließend beraten. 


Der Finanzausschuss empfiehlt einvernehmlich Erledigterklärung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 20/1412. 


Beratung 


Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP begrüßten den Gesetzentwurf und die 
Änderungsanträge und machten darauf aufmerksam, dass von den erheblichen Preissteigerungen insbesondere im 
Energiebereich vor allem die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen betroffen seien. Deshalb habe die Bun-
desregierung Entlastungspakete in einem Gesamtvolumen von über 30 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. 
Darin enthalten seien Maßnahmen wie beispielsweise der Wegfall der EEG-Umlage, die Einmalzahlung von 200 
Euro für Bezieher der Grundsicherung, die Senkung der Energiesteuer, das 9-Euro-Ticket für den ÖPNV sowie 
der Heizkostenzuschuss.  


Bei dem vorliegenden Gesetzentwurf gehe es um Entlastungen in Höhe von 16 Milliarden Euro, mit denen die 
Preiserhöhungen insbesondere bei kleineren und mittleren Einkommen abgefedert werden sollen. In der öffentli-
chen Anhörung seien die Maßnahmen von den Sachverständigen begrüßt worden. Die Maßnahmen wirkten ziel-
gerichtet und seien sozial ausgewogen. Mit der Anhebung des Grundfreibetrags werde eine gleichmäßige Entlas-
tung für Steuerpflichtige mit einem zu versteuerndem Einkommen ab ca. 15 000 Euro erreicht. Der Kinderbonus 
von einmalig 100 Euro pro Kind sei wichtig, da Familien besonders durch hohe Energiepreise belastet würden. 
Familien mit sehr hohem Einkommen, für die die Anwendung des Kinderfreibetrages zu einer Entlastung führe, 
die das Kindergeld übersteige, profitierten somit nicht.  


Die Entlastung durch die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro als Zuschuss zum Gehalt sei ebenfalls 
sozial gerecht ausgestaltet, da sie der Einkommensteuer unterliege. Aufgrund der mit steigenden Einkommen 
wachsenden Steuerbelastung würden Menschen mit geringen Einkommen deutlich stärker entlastet als Menschen 
mit hohen Einkommen. Da es derzeit noch keinen Auszahlungsmechanismus gebe, um die Energiepreispauschale 
direkt an die Bürgerinnen und Bürger auszuzahlen, müsse bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Auszah-
lung über die Arbeitgeber erfolgen. Nach der öffentlichen Anhörung sei zusammen mit dem Bundesministerium 
der Finanzen eine optimale Lösung gefunden worden, mit der die Auszahlung für den Großteil der Beschäftigten 
im September 2022 über die Arbeitgeber ermöglicht werde, ohne dass es auf Seiten der Arbeitgeber zu unbotmä-
ßigen Härten durch eine Vorfinanzierung komme. 


Die Koalitionsfraktionen lehnten die Forderungen im Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU ab. Im 
Hinblick auf die geforderte Anpassung der Eckwerte des Einkommensteuertarifs, um die sog. kalte Progression 
vollständig auszugleichen, warte man den aktuellen Progressionsbericht der Bundesregierung ab. Hinsichtlich der 
Ausweitung der Energiepreispauschale auf andere Personengruppen wie beispielsweise Rentnerinnen und Rent-
ner verweise man auf die zahlreichen weiteren Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung, von denen auch 
dieser Personenkreis profitieren werde.  


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Drucksache 20/1765 – 20 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
Darüber hinaus lägen dem Entschließungsantrag falsche Annahmen hinsichtlich der Energiepreispauschale zu-
grunde, insbesondere was die Frage betreffe, welche Arbeitgeber Monats- oder Quartalsanmelder bei der Lohn-
steuer seien und wann die Energiepreispauschale an die Arbeitnehmer ausgezahlt werde. Bis auf einzelne Fälle 
würden Vorfinanzierungen durch die Arbeitgeber verhindert. Die Arbeitgeber bekämen auch in den Fällen, in 
denen die Verrechnung der Energiepreispauschale mit der Einkommensteuer-Vorauszahlung nicht ausreiche, ei-
nen sog. Rotbetrag von den Finanzämtern ausgezahlt. Daher würde die Energiepreispauschale in der Regel im 
September 2022 an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgezahlt. Nur in unvermeidbaren Einzelfällen 
erfolge die Auszahlung zu einem späteren Zeitpunkt. 


Die Fraktion der CDU/CSU betonte, dass angesichts erheblicher Preissteigerungen Handlungsbedarf zur Ent-
lastung der Bevölkerung bestehe. 


Sie kritisierte, dass der Gesetzentwurf deutlich hinter den Zielvorgaben zurückbleibe. Insbesondere die Energie-
preispauschale erreiche nicht diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die eine Entlastung am nötigsten brauchten. 
Die Einkommensschwächsten der Gesellschaft würden die Energiepreispauschale entweder gar nicht oder erst im 
nächsten Jahr bekommen, wenn sie zuvor eine Einkommensteuererklärung abgegeben hätten. Der bürokratische 
Aufwand für die Wirtschaft und die Finanzverwaltung sei immens hoch. Es sei zu befürchten, dass am Ende die 
Bürokratiekosten genauso hoch seien wie der Betrag, den die Empfänger der Energiepreispauschale netto erhiel-
ten. Darüber hinaus führe die lohnsteuerrechtliche Verrechnung der Energiepreispauschale dazu, dass die Bezie-
her kleiner Einkommen die Pauschale erst im Oktober 2022 erhielten. Rentnerinnen und Rentner, Studentinnen 
und Studenten sowie junge Familien, die Elterngeld beziehen würden, und andere Empfänger von Lohnersatz-
leistungen gingen bei der Energiepreispauschale leer aus. 


Die Erhöhung des Grundfreibetrags sei nicht ausreichend, da damit nur knapp die Teuerungsrate des Jahres 2021 
abgedeckt werde und die prognostizierte Inflation für das Jahr 2022 unberücksichtigt bleibe. Darüber hinaus 
werde der Tarifverlauf nicht angepasst und somit gestaucht. So komme es zu teilweisen Verwerfungen innerhalb 
des Einkommensteuertarifs. Wenn die Bundesregierung im Herbst 2022 den Mindestlohn von 12 Euro einführe, 
bliebe den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern von dieser Erhöhung aufgrund der Lohnsteuerbelastung nur 
wenig übrig. 


Die Pendlerpauschale für Fernpendler werde nur geringfügig von 35 auf 38 Cent pro Entfernungskilometer erhöht. 
Die tatsächlichen Kosten lägen aber zwischen 50 und 80 Cent.  


Die Fraktion der CDU/CSU lehnte den Gesetzentwurf ab und verwies auf die Maßnahmen in ihrem Entschlie-
ßungsantrag. 


Die Fraktion der AfD wies auf die Stellungnahmen der Sachverständigen hin, insbesondere zur Pendlerpau-
schale. Alle Sachverständigen seien zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Erhöhung der Pendlerpauschale ab 
dem 21. Entfernungskilometer nicht sachgerecht sei, sondern bereits ab dem ersten Entfernungskilometer gelten 
müsse. Während im letzten Jahr ein Satz von 38 Cent pro Entfernungskilometer noch angemessen gewesen sei, 
fordere die Fraktion der AfD angesichts der derzeitigen Spritpreiserhöhungen eine Pendlerpauschale von 40 Cent 
ab dem ersten Kilometer. 


Gleiches gelte für die Erhöhung des Grundfreibetrags um 363 Euro. Diese Erhöhung wäre im letzten Jahr ange-
messen gewesen, in diesem Jahr sei sie es aber nicht mehr. Von der unzureichenden Erhöhung des Grundfreibe-
trags seien insbesondere Rentnerinnen und Rentner betroffen, von denen ein Drittel Steuern zahlen müssten.  


Die Kritik der Sachverständigen an der Regelung der Energiepreispauschale sei von den Koalitionsfraktionen 
ignoriert worden. Die Arbeitgeber würden bei der Umsetzung der Energiepreispauschale im Stich gelassen. Zu-
dem sei nicht nachvollziehbar, warum Rentnerinnen und Rentner bei der Energiepreispauschale ausgenommen 
würden, obwohl sie ebenfalls von den Energiepreiserhöhungen betroffen seien und insgesamt rund 40 Milliarden 
Euro an Steuern auf ihre Rentenbezüge zahlten. 


Die Fraktion der AfD wies auf einen Entschließungsantrag hin, den sie ins Plenum einbringen werde. Darin for-
dere sie unter anderem eine Erhöhung des Grundfreibetrags auf 12 600 Euro, damit ein Großteil der Rentnerinnen 
und Rentner keine Steuererklärung mehr abgeben müsse. Ebenso fordere sie eine Anpassung der Eckwerte des 
Einkommensteuertarifs. Es gehe nicht an, dass Bezieher von steuerpflichtigen Einkommen ab 59 000 Euro den-
selben Steuersatz wie bei einem steuerpflichtigen Einkommen von 280 000 Euro zahlen müssten. Das betreffe 
insbesondere Facharbeiterinnen und Facharbeiter. 
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Die Fraktion DIE LINKE. betonte, dass die vorgesehenen Maßnahmen zwar in die richtige Richtung gingen, da 
viele von den Preissteigerungen Betroffene dadurch eine Entlastung erfahren würden. Allerdings seien die Maß-
nahmen insgesamt unzureichend bemessen und in ihrer Wirkung nicht zielgenau. Denn es würden nicht gezielt 
diejenigen entlastet, die besonders stark von den Preissteigerungen vor allem im Energiebereich betroffen seien. 
So habe das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in einer am 26. April 2022 veröffentlichten Studie 
nachgewiesen, dass die Entlastungspakete der Bundesregierung und der Koalition in ihrer Gesamtheit, also so-
wohl die steuerlichen als auch die nichtsteuerlichen Maßnahmen, nicht verhinderten, dass durch die hohen Ener-
giepreise ärmere Haushalte stärker als reichere Haushalte belastet würden. 


Die unzureichende Entlastung und mangelnde Zielgenauigkeit betreffe insbesondere die vorgesehene Energie-
preispauschale. Sie sei nicht nur zu niedrig, sondern schließe auch besonders stark Betroffene aus, insbesondere 
Rentnerinnen und Rentner sowie die ausschließlichen Bezieher von Lohnersatz- oder Sozialleistungen. Sollte die 
Energiepreispauschale die Blaupause für das im Koalitionsvertrag angekündigte Klimageld sein, dann drohe hier-
mit eine Verschärfung der Altersarmut. 


Die vorgezogene Erhöhung der Entfernungspauschale entlaste vor allem Fernpendler mit hohen Einkommen. Da-
mit würden viele Pendler, die besonders von den ansteigenden Energiepreisen betroffen seien, nicht oder nur 
unzureichend entlastet. Die Koalition und die Bundesregierung hätten es insbesondere versäumt, die Gelegenheit 
zu nutzen, um die ungerecht wirkende Entfernungspauschale durch eine Mobilitätsprämie für alle Pendler zu 
ersetzen. Nur so würde jeder Entfernungskilometer zur gleichen Entlastung, unabhängig von der Einkommens-
höhe, führen. 


Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) habe in seiner Stellungnahme zur Anhörung darauf hingewiesen, dass 
die vorgesehene Erhöhung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags nicht zielgenau wirke, da auch Lohnsteuerpflichtige 
zusätzlich entlastet würden, die nur geringfügig vom Energiepreisanstieg betroffen seien. 


Der Kinderbonus sei viel zu niedrig angesetzt, um die Mehrbelastungen von Familien auch nur ansatzweise aus-
zugleichen. 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 20/1333 sind aus der Zusam-
menstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderungen 
finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP brachten insgesamt zwei Änderungsanträge ein. 


 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen (Energiepreispauschale) 


 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU 


Enthaltung: AfD, DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen (Kinderbonus 2022) 


 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 
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Vom Ausschuss abgelehnter Entschließungsantrag 


 


Die Fraktion der CDU/CSU brachte zum Gesetzentwurf auf Drucksache 20/1333 einen Entschließungsantrag 
ein. 


 


Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU (Anpassung des Einkommensteuertarifs, Ausdehnung Energie-
preispauschale) 


 


„Der Bundestag wolle beschließen: 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 


Die massiven Preissteigerungen insbesondere im Energiebereich, die unbewältigten (Nach-)wirkungen der noch 
nicht beendeten Corona Pandemie sowie die der Teuerungsrate nicht angepassten Eckwerte im Einkommensteu-
errecht belasten Bürgerinnen und Bürger in unserem Land beträchtlich. 


Dies hat die Bundesregierung dazu bewogen, mit dem Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes Einkommensteu-
erzahlerinnen und Einkommensteuerzahler durch Anhebung des Grundfreibetrags, des Arbeitnehmer-Pauschbe-
trags und einer teilweisen Anpassung der Entfernungspauschale entlasten zu wollen. Zudem beabsichtigt die Bun-
desregierung mit dem Gesetzentwurf auch die Auszahlung einer Energiepreis-pauschale an alle Beschäftigten in 
Höhe von 300 Euro und eines Kinderbonus in Höhe von 100 Euro beschließen zu lassen. 


Die grundsätzlich zu begrüßenden Maßnahmen bleiben deutlich hinter den Zielvor-gaben zurück. Die Anhebung 
des Grundfreibetrags reicht nicht aus, um die drohende kalte Progression wirksam zu beseitigen. Rentnerinnen 
und Rentner, Studentinnen und Studenten sowie junge Familien, die Elterngeld beziehen und andere Empfänger 
von Lohnersatzleistungen erhalten die Energiepreispauschale nicht. Einkommens-schwache Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer wie Minijobber in Privathaushalten und Solo-Selbständige erhalten die Energiepreispauschale 
erst nach der nächsten Heizsaison und frühestens ein halbes Jahr später als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
mit höheren Einkommen. Darüber hinaus will die Bundesregierung die Energiepreispauschale über Lohn- und 
Verrechnungskonten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auszahlen, statt die Wirtschaft von bürokratischem 
Aufwand zu entlasten. 


Trotz zahlreicher weiterer Diskrepanzen in der Gesetzbebung und späteren Umsetzung dieses Maßnahmenpakets, 
müssen mindestens die eben genannten Punkte im Steuerentlastungsgesetz dringend verbessert werden, damit es 
die gewünschte Wirkung entfalten kann. 


II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 


1. den gesamten Einkommensteuer-Tarif über den Grundfreibetrag hinaus an die hohe Inflation anzu-
passen, um die sog. kalte Progression kurzfristig und vollständig auszugleichen; 


2. die lohnsteuerrechtliche Verrechnung der Energiepreispauschale zwischen Fiskus und allen Arbeitge-
bern auf August vorzuziehen sowie bürokratiearm auszugestalten und die Energiepreispauschale allen 
Empfängern zum September noch vor der nächsten Heizsaison auszuzahlen; mittelfristig sollte die Aus-
zahlung solcher Maßnahmen nicht auf Unternehmen abgewälzt werden, sondern schnell geeignetere 
Wege gefunden werden, Bürgerinnen und Bürger direkt zu entlasten; 


3. die Energiepreispauschale allen im eigenen Haushalt lebenden Bürgerinnen und Bürgern, insbeson-
dere Rentnerinnen und Rentnern, Studentinnen und Studenten sowie jungen Eltern und anderen Bezie-
hern von Lohnersatzleistungen, die zum Stichtag ihren ersten Wohnsitz in der Bunderepublik Deutsch-
land haben, auszuzahlen. 


Begründung 


Zu Nummer 1 
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Die Anhebung des Grundfreibetrags fällt deutlich zu gering aus, da damit nur knapp die Teuerungsrate des Jahres 
2021 abgedeckt wird und die prognostizierte Inflation für das Jahr 2022 unberücksichtigt bleibt. Darüber hinaus 
wird der Tarifverlauf nicht angepasst und somit gestaucht. So kommt es zu teilweisen extremen Verwerfungen 
innerhalb des Einkommensteuertarifs. Aufgrund des vorgesehenen, noch steileren Anstiegs des Tarifverlaufs in 
der ersten Progressionszone bis 14.927 Euro werden die Anreize für die Aufnahme einer Beschäftigung im Nied-
riglohnbereich gesenkt. Stattdessen wäre es erforderlich, den gesamten Tarifverlauf mit jedem Eckwert um min-
destens 363 Euro nach rechts zu verschieben. 


Zu Nummer 2 


Derzeit droht Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Fällen, in denen ihre Beschäftigten ca. weniger als 2.500 Euro 
brutto verdienen, bei der Auszahlung der Energiepreispauschale in Vorleistung gehen zu müssen. Bei einem 
Brutto von weniger als 2.500 Euro beträgt die monatliche Lohnsteuer weniger als 300 Euro. Dies trifft bei etwa 
50 % der Beschäftigten zu und kann bei einigen Arbeitgebern zu existenzbedrohenden Liquiditätsengpässen füh-
ren. Deshalb sollte die Bundesregierung den lohnsteuerrechtlichen Verrechnungszeitpunkt mit den Arbeitgebern 
um einen Monat vorziehen, damit Letztere nicht in Vorleistung gegenüber dem Fiskus treten müssen. Der Mecha-
nismus muss so bürokratiearm wie möglich ausgestaltet sein, um weder die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
noch die Finanzverwaltung über Gebühr zu belasten. 


Auch ist es wichtig, dass alle Empfängerinnen und Empfänger die Energiepreispauschale noch vor der nächsten 
Heizsaison und gleichzeitig erhalten. Es ist schlichtweg unsozial, dass diese an Gutverdiener schon im September 
2022 ausgezahlt wird, viele Geringverdiener bekommen diese vermutlich erst im Mai 2023. Auch Arbeitgebern 
von Minijobbern in privaten Haushalten ist es zumutbar, die Energiepreispauschale an die Minijobber auszuzah-
len und die ausgezahlte Energiepreispauschale im Rahmen der Jahressteuererklärung als Aufwand bei der eige-
nen Einkommensteuer geltend zu machen. 


Mittelfristig sollte die Bundesregierung einen anderen Auszahlungsweg für solche Maßnahmen festlegen. Anstatt 
die Auszahlung der Energiepreispauschale unter Einbeziehung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber vorzuneh-
men, sollte die Bundesregierung den unmittelbaren Auszahlungsweg über die Finanzämter wählen. Dem Fiskus 
sind die Kontoverbindungen vieler Steuerpflichtiger aus vorangegangenen Veranlagungszeiträumen bekannt. Wo 
das nicht der Fall ist, sollten die Steuerpflichtigen die Möglichkeit erhalten ihre Kontoverbindung im Wege des 
steuerlichen Erfassungsbogens beim Fiskus zu registrieren. 


Zu Nummer 3 


Die von den Regierungsparteien vorgesehene Energiepreispauschale als zu versteuernder und mit dem Lohn der 
Beschäftigten auszuzahlender Zuschlag erfüllt die selbstgesteckten Ziele des Steuerentlastungsgesetzes 2022 in 
keiner Weise. Lediglich alle Beschäftigten sollen die Energiepreispauschale erhalten. Selbst Eltern minderjähri-
ger Kinder, die noch im elterlichen Haushalt leben, werden mit dem Kinderbonus in Höhe von 100 Euro entlastet. 
Im eigenen Haushalt lebende Rentnerinnen und Rentner, Studentinnen und Studenten sowie junge Familien, die 
Elterngeld beziehen und andere Empfänger von Lohnersatzleistungen bekommen hingegen keine Entlastung. Dies 
gilt es dringend zu korrigieren, da Bürgerinnen und Bürger die die überwiegende Zeit nicht am Arbeitsplatz 
sondern zu Hause verbringen, höheren Energiekosten ausgesetzt sind.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: CDU/CSU 


Ablehnung: SPD, B90/GR, FDP 


Enthaltung: AfD, DIE LINKE. 
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B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 – neu – 


Inhaltsübersicht 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Anfügung des neuen Abschnittes XV. 


Zu Nummer 6 – neu – 


Allgemein zu Abschnitt XV – neu – 


Die sprunghaft und drastisch gestiegenen Energiekosten sorgen für echte Härten, die mit der Energiepreispau-
schale kurzfristig und sozial gerecht abgefedert werden.  


Die Energiepreispauschale führt zu steuerpflichtigen Einkünften, ist jedoch keine beitragspflichtige Einnahme.  


§ 112 – neu –  


§ 112 – neu – EStG regelt, dass Anspruchsberechtigten einmalig für den Veranlagungszeitraum 2022 eine Ener-
giepreispauschale von 300 Euro gewährt wird. Die Energiepreispauschale steht jedem Anspruchsberechtigten nur 
einmal zu. Das gilt auch, wenn im Veranlagungszeitraum 2022 neben Einkünften aus § 19 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 EStG Gewinneinkünfte bezogen werden.  


Die Steuerpflicht der Energiepreispauschale sorgt für eine sozial ausgewogene Kompensation der energiepreis-
bedingten Mehrbelastung.  


Die Energiepreispauschale ist steuerpflichtig und wird mit dem individuellen Steuersatz besteuert. Zusätzlich fal-
len ggf. Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag an. In der Sozialversicherung entfallen auf diese Pauschale keine 
Beiträge, da es sich nicht um Arbeitsentgelt im Sinne von § 14 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch handelt.  


§ 113 – neu –  


Anspruch auf die Energiepreispauschale haben aktiv tätige Erwerbspersonen. Dies ist ein Ausgleich für die kurz-
fristig und drastisch gestiegenen erwerbsbedingten Wegeaufwendungen. Die Entfernungspauschale wird bisher 
nur für Fernpendler moderat erhöht, so dass bei den übrigen Erwerbstätigen besonderer Nachholbedarf besteht.  


Anspruchsberechtigt sind unbeschränkt Steuerpflichtige im Sinne des § 1 Absatz 1 EStG, die im Veranlagungs-
zeitraum 2022 Einkünfte aus § 13, § 15, § 18 oder aus § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG erzielen.  
Freiwillige im Sinne des § 2 des Bundesfreiwilligendienstgesetzes (BFDG) und Freiwillige im Sinne des § 2 des 
Jugendfreiwilligendienstegesetzes (JFDG) zählen somit ebenfalls zu den Anspruchsberechtigten. 


Anspruchsberechtigt sind daher zum einen Arbeitnehmer, die Arbeitslohn aus einem gegenwärtigen Dienstver-
hältnis beziehen, und zum anderen steuerpflichtige Erwerbstätige, die Einkünfte aus den § 13, § 15 oder § 18 
EStG haben.  


Zu den Einnahmen im Sinne des § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG zählen auch Zuschüsse des Arbeitgebers, 
wie der Arbeitgeberzuschuss nach § 20 Mutterschutzgesetz (MuSchG), und Arbeitslohn aus einer kurzfristigen 
oder geringfügigen Beschäftigung (§ 40a Absatz 1 bis 3 EStG). Einnahmen im Sinne des § 19 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 EStG liegen nur vor bei einem steuerlich anzuerkennenden Arbeitsverhältnis. Voraussetzung für die 
steuerliche Anerkennung ist in jedem Fall, dass es ernsthaft vereinbart und entsprechend der Vereinbarung tat-
sächlich durchgeführt wird. Die steuerrechtliche Anerkennung des Vereinbarten setzt voraus, dass die Verträge 
zivilrechtlich wirksam zustande gekommen sind und inhaltlich dem zwischen Fremden Üblichen entsprechen. 
Steuerpflichtige ohne Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, insbesondere beschränkt steuerpflich-
tige Grenzpendler, erhalten die Energiepreispauschale nicht. Im Ausland lebende Personen sind entweder niedri-
geren Energiepreisen als in Deutschland ausgesetzt oder profitieren von vergleichbaren staatlichen Maßnahmen, 
die die dortige Bevölkerung ebenfalls von den Energiepreisen entlastet. Eine Doppelförderung dieses Personen-
kreises ist nicht angezeigt.  
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Empfänger von Versorgungsbezügen (insbesondere Beamtenpensionäre) sowie Rentnerinnen und Rentner, die 
keine Einkünfte aus § 13, § 15, § 18 oder aus § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG im Veranlagungszeit-
raum 2022 erzielen, erhalten keine Energiepreispauschale. 
Bezieher von ausschließlich sonstigen Einkünften im Sinne von § 22 EStG haben ebenfalls keinen Anspruch auf 
die Energiepreispauschale. Dies gilt beispielsweise auch für die Abgeordneten im Europaparlament, im Deutschen 
Bundestag und in den Parlamenten der Bundesländer.  


§ 114 – neu –  


Der Anspruch auf die Energiepreispauschale entsteht am 1. September 2022.  


§ 115 – neu –  


§ 115 – neu – EStG regelt das Verfahren der Festsetzung der Energiepreispauschale. 


Die größte Gruppe der anspruchsberechtigten Steuerpflichtigen wird mit den Zahlungen der Arbeitgeber oder der 
Kürzung der Einkommensteuer-Vorauszahlungen zeitnah entlastet, ohne selbst aktiv zu werden. Wenn eine Ein-
kommensteuererklärung für den Veranlagungszeitraum 2022 abgegeben wird und die Anspruchsvoraussetzungen 
der Energiepreispauschale erfüllt sind, wird die Energiepreispauschale von Amts wegen mit der Einkommensteu-
erveranlagung für den Veranlagungszeitraum 2022 festgesetzt. Ein besonderer Antrag ist nicht erforderlich. Die 
Energiepreispauschale wird nicht festgesetzt, wenn sie bereits nach § 117 – neu – EStG an einen Arbeitnehmer 
ausgezahlt wurde. Bei Arbeitnehmern erfolgt eine Festsetzung der Energiepreispauschale nur, wenn diese noch 
nicht über den Arbeitgeber ausgezahlt wurde (z. B. weil am 1. September 2022 kein Arbeitsverhältnis vorlag). 


Mit den Regelungen wird die Rangfolge bei der Auszahlung der Energiepreispauschale bestimmt. Setzen sich die 
(Gesamt)Einkünfte eines Steuerpflichtigen aus mehreren Einkunftsarten zusammen und gehört dazu auch der ak-
tive Arbeitslohn, wird die Energiepreispauschale grundsätzlich über den Arbeitgeber ausgezahlt und in der Ein-
kommensteuerveranlagung nicht mehr gesondert festgesetzt.  


Die Energiepreispauschale wird jedem anspruchsberechtigten Steuerpflichtigen einmal gewährt. Bei der 
Zusammenveranlagung erhalten beide Steuerpflichtige einen zusammengefassten Einkommensteuer- oder Vo-
rauszahlungsbescheid. Wenn nur ein Ehegatte für die Energiepreispauschale anspruchsberechtigt ist, wird sie auch 
bei Zusammenveranlagung nur einmal gewährt.  


§ 116 – neu –  


Die in der Einkommensteuerveranlagung für den Veranlagungszeitraum 2022 festgesetzte Energiepreispauschale 
mindert die festgesetzte Einkommensteuer im Wege der Anrechnung für den Veranlagungszeitraum 2022, d. h. 
sie wird von der festgesetzten Einkommensteuer abgezogen. Dies gilt nicht für Arbeitnehmer, an die die Energie-
preispauschale über den Arbeitgeber ausgezahlt wurde. Die festgesetzte Energiepreispauschale ist bei der Ermitt-
lung des Unterschiedsbetrages nach § 233a Absatz 3 Satz 1 AO entsprechend zu berücksichtigen.  


Ist die festgesetzte Energiepreispauschale höher als die festgesetzte Einkommensteuer, kommt es zu einer ent-
sprechenden Erstattung an den Steuerpflichtigen. 


Doppelberücksichtigungen der Energiepreispauschale im Lohnsteuerabzugsverfahren und im Vorauszahlungs-
verfahren werden in der Einkommensteuerveranlagung korrigiert. 


§ 117 – neu –  


§ 117 Absatz 1 – neu – EStG definiert den Personenkreis, an den Arbeitgeber die Energiepreispauschale auszah-
len.  


Dazu gehören Arbeitnehmer, die am 1. September 2022 


1. in einem gegenwärtigen ersten Dienstverhältnis stehen und 


2. in eine der Steuerklassen 1 bis 5 eingereiht sind oder nach § 40a Absatz 2 EStG pauschal besteuerten Ar-
beitslohn beziehen. 
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In den Fällen des § 40a Absatz 2 EStG, in denen der Arbeitgeber keine elektronischen Lohnsteuerabzugsmerk-
male abruft, erfolgt eine Auszahlung der Energiepreispauschale an den Arbeitnehmer nur, wenn dieser dem Ar-
beitgeber vor der Auszahlung der Energiepreispauschale schriftlich bestätigt hat, dass es sich um das erste Dienst-
verhältnis handelt. Die Bestätigung ist zum Lohnkonto zu nehmen. Dies dient der Vermeidung eines möglichen 
Missbrauchs in Fällen, in denen Arbeitnehmer neben einem ersten Dienstverhältnis mit einer der Steuerklassen 1 
bis 5 geringfügig beschäftigt oder mehrfach geringfügig beschäftigt sind. Macht der Arbeitnehmer falsche Anga-
ben, um die Energiepreispauschale trotz der entgegenstehenden gesetzlichen Regelung mehrfach zu erhalten, grei-
fen die Straf- sowie die Bußgeldvorschriften der Abgabenordnung (§ 121 – neu – EStG). 


Die Energiepreispauschale wird nicht über den Arbeitgeber ausgezahlt, wenn er keine Lohnsteuer-Anmeldung 
abgibt. Das sind insbesondere Fälle einer kurzfristigen oder geringfügigen Beschäftigung (z. B. im Privathaus-
halt), bei denen die Lohnsteuer nach § 40a EStG pauschal erhoben wird. Damit werden unbillige Härten auf Seiten 
der Arbeitgeber vermieden. Die Arbeitnehmer können in diesem Fall die Energiepreispauschale über die Abgabe 
einer Einkommensteuererklärung erhalten.  


§ 117 Absatz 2 – neu – EStG regelt zum einen den Zeitpunkt und die Auszahlung der Energiepreispauschale. Zum 
anderen bestimmt § 117 Absatz 2 – neu – EStG die „Refinanzierung“ der Arbeitgeber aus dem Lohnsteuerauf-
kommen. Das Verfahren ist angelehnt an den Lohnsteuereinbehalt in der Seeschifffahrt (§ 41a Absatz 4 EStG) 
bzw. an den BAV-Förderbetrag (§ 100 EStG). 


Arbeitgeber im Sinne des § 38 Absatz 1 EStG haben an Arbeitnehmer im Sinne des § 117 Absatz 1 Satz 1 – neu – 
EStG im September 2022 die Energiepreispauschale auszuzahlen. In diesen Fällen haben die Arbeitgeber die 
Energiepreispauschale vom Gesamtbetrag der einzubehaltenden Lohnsteuer zu entnehmen und diese gesondert 
bei der Lohnsteuer-Anmeldung – abhängig vom Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum (vgl. § 41a Absatz 2 
EStG) – für August 2022, das dritte Quartal 2022 oder das Kalenderjahr 2022 abzusetzen. Die Regelung stellt 
sicher, dass die Auszahlung der Energiepreispauschale, die Refinanzierung durch den Arbeitgeber und die Be-
steuerung beim Arbeitnehmer zeitlich möglichst nicht auseinanderfallen. Doppelauszahlungen und Probleme bei 
der technischen Abwicklung (z. B. bei einem Arbeitgeberwechsel) werden vermieden. Übersteigt die insgesamt 
zu gewährende Energiepreispauschale den Betrag, der insgesamt an Lohnsteuer abzuführen ist, so wird der über-
steigende Betrag dem Arbeitgeber von dem Finanzamt, an das die Lohnsteuer abzuführen ist, aus den Einnahmen 
der Lohnsteuer ersetzt. Technisch wird dies über eine sog. Minus-Lohnsteuer-Anmeldung abgewickelt; ein ge-
sonderter Antrag des Arbeitgebers ist nicht erforderlich. Der Erstattungsbetrag wird in diesem Fall auf das dem 
Finanzamt benannte Konto des Arbeitgebers überwiesen. Durch das Wort „gesondert“ wird klargestellt, dass die 
Energiepreispauschale in der Lohnsteuer-Anmeldung mit einer zusätzlichen Kennzahl aufgeführt wird. Dies dient 
statistischen Zwecken. Mit der Anmeldung für den Monat August 2022 können Arbeitgeber die Energiepreispau-
schale in Abzug bringen und nach Erhalt im September auszahlen. 


§ 117 Absatz 3 – neu – EStG vermeidet zudem Härten bei „Quartals- und Jahresanmeldern“. Der Arbeitgeber 
kann (Wahlmöglichkeit) die Auszahlung der Energiepreispauschale auf Oktober 2022 verschieben („Quartalsan-
melder“ – vgl. § 41a Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 EStG) oder ganz auf die Auszahlung der Energiepreispauschale 
verzichten („Jahresanmelder“ – vgl. § 41a Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 EStG). Im letztgenannten Fall kann ein an-
spruchsberechtigter Arbeitnehmer die Energiepreispauschale dann mit der Einkommensteuerveranlagung geltend 
machen (§ 115 Absatz 1 – neu – EStG). Dies gilt auch für Arbeitnehmer, die zum 1. Oktober 2022 ausgeschieden 
sind und deren Arbeitgeber Quartalsanmelder ist.  


§ 117 Absatz 4 – neu – EStG regelt schließlich, dass die Auszahlung der Energiepreispauschale vom Arbeitgeber 
in der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung (§ 41b Absatz 1 Satz 2 EStG) mit dem Großbuchstaben E anzu-
geben ist. Dem Finanzamt wird damit die Möglichkeit gegeben, in der Einkommensteuerveranlagung mögliche 
Doppelzahlungen (Auszahlung über den Arbeitgeber und zusätzlich Kürzung der Einkommensteuer-Vorauszah-
lung) zu erkennen.  


§ 118 – neu –  


§ 118 – neu – EStG beinhaltet die Regelung zur Auszahlung der Energiepreispauschale für die Einkommensteuer-
Vorauszahlenden. Einkommensteuer-Vorauszahlungen werden quartalsweise festgesetzt. Die bereits für das dritte 
Quartal 2022 festgesetzten Vorauszahlungen der Anspruchsberechtigten werden für den 10. September 2022 je-
weils um 300 Euro gekürzt. Bei Anspruchsberechtigten, für die für den 10. September 2022 weniger als 300 Euro 
an Vorauszahlungen festgesetzt wurden, mindert die Energiepreispauschale die Vorauszahlungen auf 0 Euro.  
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Eine Kürzung der Einkommensteuer-Vorauszahlung für den 10. Dezember 2022 ist nicht vorgesehen.  


Die Steuerverwaltung hat die Minderung der Einkommensteuer-Vorauszahlung für den 10. September 2022 im 
Wege einer Allgemeinverfügung nach § 118 Satz 2 AO oder über individuell geänderte Vorauszahlungsbeschei-
des zu veranlassen. Die Allgemeinverfügung vermeidet den massenhaften Versand von geänderten Vorauszah-
lungsbescheiden für den 10. September 2022 und dient daher der bürokratiearmen Umsetzung des Auszahlungs-
verfahrens. Die Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, gegen den zwar Klage erhoben, aber kein Einspruch 
eingelegt werden kann (§ 348 Nummer 3 AO). 


§ 119 – neu –  


Bei Arbeitnehmern erhöht die Energiepreispauschale die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne des 
§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG für den Veranlagungszeitraum 2022; dies gilt auch, wenn der Steuerpflich-
tige weitere Einkünfte nach den §§ 13, 15 oder 18 EStG hat. § 11 EStG ist insoweit nicht anzuwenden. Kompli-
zierte Zuordnungen beim Bezug von Einkünften unterschiedlicher Einkunftsarten werden durch die vorrangige 
Zuordnung zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit vermieden. In den Fällen des § 40a EStG wird aus 
Vereinfachungsgründen und zur Vermeidung möglicher Wechselwirkungen auf eine Besteuerung der Energie-
preispauschale verzichtet. 


Die Energiepreispauschale unterliegt als „sonstiger Bezug“ auch dem Lohnsteuerabzug. Bei der Lohnsteuerbe-
rechnung ist die Energiepreispauschale bei der Berechnung der Vorsorgepauschale (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Num-
mer 3 Buchstabe a bis c EStG) nicht zu berücksichtigen. Hintergrund hierfür ist, dass auf entsprechende Lohnteile 
keine Sozialversicherungsbeiträge anfallen. 


Bei anderen anspruchsberechtigten Steuerpflichtigen, die nicht Arbeitnehmer sind, gilt die Energiepreispauschale 
als Einnahme im Sinne des § 22 Nummer 3 EStG für den Veranlagungszeitraum 2022 und erhöht dort diese Ein-
künfte um 300 Euro; § 11 EStG ist insoweit nicht anzuwenden. Die Energiepreispauschale gehört bei den Ge-
winneinkünften zu keiner Einkunftsart i. S. von § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 EStG und kann daher nicht 
als Betriebseinnahme berücksichtigt werden. Damit wird auch eine Gewerbesteuerpflicht der Energiepreispau-
schale ausgeschlossen. Die Freigrenze des § 22 Nummer 3 Satz 2 EStG findet keine Anwendung. Damit soll aus-
geschlossen werden, dass eine Zusammenrechnung von negativen Einkünften im Sinne des § 22 Nummer 3 EStG 
mit der Energiepreispauschale deren Besteuerung verhindert.  


Für die Besteuerung der Energiepreispauschale sind gesonderte Angaben in der Einkommensteuererklärung nicht 
erforderlich.  


§ 120 – neu –  


Die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften der Abgabenordnung sind entsprechend anzuwenden; dies re-
gelt Absatz 1. Die Billigkeitsregel des § 163 AO gilt nicht. Nach Absatz 2 ist in öffentlich-rechtlichen Streitig-
keiten über die zur Energiepreispauschale ergehenden Verwaltungsakte der Finanzbehörden der Finanzrechtsweg 
eröffnet.  


§ 121 – neu –  


Für die Energiepreispauschale gelten die Strafvorschriften sowie die Bußgeldvorschriften der Abgabenordnung 
entsprechend. 


§ 122 – neu –  


Die Energiepreispauschale ist bei Sozialleistungen, deren Zahlung von anderen Einkommen abhängig ist, nicht 
als Einkommen zu berücksichtigen. Die Regelung ist erforderlich, damit die mit der Zahlung der Pauschale in-
tendierte Wirkung auch bei Empfängerinnen und Empfängern von Sozialleistungen erzielt wird. 


Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 3 – neu – 


§ 66 Absatz 1 Satz 2 und 3 
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Zur Abfederung besonderer Härten für Familien aufgrund gestiegener Energiepreise wird im Jahr 2022 ein Kin-
derbonus gezahlt.  


Dazu wird das Kindergeld um einen Einmalbetrag in Höhe von 100 Euro erhöht.  


Ein Anspruch auf den Kinderbonus 2022 besteht für jedes Kind, für das im Juli 2022 ein Anspruch auf Kindergeld 
besteht.  


Hierdurch werden gezielt und kurzfristig die insbesondere in Mehrkindfamilien mit geringem bis mittlerem Ein-
kommen spürbaren Mehrbelastungen abgedämpft. 


Für den Einmalbetrag gelten ansonsten grundsätzlich alle Vorschriften, die auch für das – monatlich gezahlte – 
steuerliche Kindergeld maßgebend sind. So kann zum Beispiel für jedes Kind nur einem Berechtigten der Ein-
malbetrag gezahlt werden (§ 64 EStG – Zusammentreffen mehrerer Ansprüche). Für die Festsetzung des Einmal-
betrags kann von der Erteilung eines schriftlichen Änderungsbescheides abgesehen werden (§ 70 Absatz 2 Satz 2 
EStG). Für eine eventuelle Rückforderung des Einmalbetrags sind die für die Rückforderung von Kindergeld 
allgemein geltenden Vorschriften anzuwenden. 


Kinder, für die im Juli 2022 kein Anspruch auf Kindergeld besteht, werden ebenfalls berücksichtigt, wenn für sie 
in einem anderen Monat des Jahres 2022 ein Kindergeldanspruch besteht. Um einerseits der Zielsetzung des Kin-
dergeldes zu entsprechen und andererseits unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden, ist eine Be-
rücksichtigung von Kindern, für die im Jahr 2022 kein Kindergeldanspruch besteht, nicht vorgesehen.  


Der Kinderbonus wird im Rahmen der bei der Einkommensteuerveranlagung durchzuführenden Vergleichsbe-
rechnung gemäß § 31 Satz 4 EStG zusammen mit dem Kindergeld berücksichtigt. Bei dieser sogenannten Güns-
tigerprüfung wird geprüft, ob sich Kindergeld und Kinderbonus oder die Entlastung aus den Freibeträgen für 
Kinder günstiger auswirken. Je höher das Einkommen ist, desto günstiger wirken die Freibeträge für Kinder. In 
diesen Fällen wird der Kinderbonus durch die allmählich einsetzende Besteuerung faktisch abgeschmolzen. 


Der Kinderbonus wird unabhängig von existenzsichernden Sozialleistungen gewährt. Durch das weiterhin anzu-
wendende Gesetz zur Nichtanrechnung und Nichtberücksichtigung des Kinderbonus vom 2. März 2009 (BGBl. I 
S. 416, 417), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Dritten Corona-Steuerhilfegesetzes (BGBl. I S. 330, 331), wird 
sichergestellt, dass der Einmalbetrag bei Sozialleistungen, deren Zahlung von anderen Einkommen abhängig ist, 
nicht als Einkommen zu berücksichtigen ist. 


Zu Artikel 3 – neu – (Änderung des Bundeskindergeldgesetzes) 


§ 6 Absatz 3  


Die vorliegende Änderung im BKGG hat den gleichen Regelungsinhalt wie § 66 Absatz 3 EStG (siehe Begrün-
dung zu § 66 Absatz 1 Satz 2 und 3 EStG).  
 


Berlin, den 11. Mai 2022 


Olav Gutting 
Berichterstatter 


Markus Herbrand 
Berichterstatter 
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Stellungnahme
des Bundesrates


Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher 
Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Viertes 
Corona-Steuerhilfegesetz)


Der Bundesrat hat in seiner 1019. Sitzung am 8. April 2022 beschlossen, 


zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt 


Stellung zu nehmen: 


1. Zu Artikel 1 Nummer 1 (§ 3 Nummer 11a Satz 2 - neu - ) 


Nummer 2 (§ 52 Absatz 4 Satz 4 - neu -, Satz 5 - neu - EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 1 ist wie folgt zu fassen: 


„1. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 11a wird das Semikolon durch einen Punkt ersetzt und 


folgender Satz angefügt: 


„Für in Einrichtungen im Sinne des § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 


oder Nummer 11 des Infektionsschutzgesetzes oder § 36 Absatz 1 


Nummer 2 oder Nummer 7 des Infektionsschutzgesetzes tätige 


Arbeitnehmer gewährte Beihilfen und Unterstützungen auf Grund 


der Corona-Krise, erhöht sich der Betrag nach Satz 1 auf 


3 000 Euro.“


b) Nach Nummer 11a … <weiter wie Vorlage>“
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b) Nummer 2 ist wie folgt zu fassen: 


„2. Nach § 52 Absatz 4 Satz 3 werden folgende Sätze eingefügt: 


„§ 3 Nummer 11a Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 


vom ... [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] ist nur für in der Zeit vom 


18. November 2021 bis zum 31. März 2022 gewährte Beihilfen und 


Unterstützungen anzuwenden. § 3 Nummer 11b in der Fassung des 


Artikels 1 des Gesetzes vom ... [ einsetzen: Ausfertigungsdatum und 


Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für den 


Veranlagungszeitraum 2021 anzuwenden.““


c) Der Bundesrat bittet darum, dass im Rahmen dieses 


Gesetzgebungsverfahrens sichergestellt wird, dass die von § 3 Nummer 11a 


Satz 2 des Einkommensteuergesetzes in der gemäß Nummer 1 


vorgeschlagenen Fassung erfassten Beihilfen und Unterstützungen auch 


dann von der sozialversicherungsrechtlichen Verbeitragung freigestellt 


werden, wenn die Entgeltabrechnung vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 


erfolgt ist. 


Begründung: 


Zu Buchstabe a und b: 


Die pandemische Lage in Deutschland geht mittlerweile in das dritte Jahr.  


Gerade die im Gesundheitswesen beschäftigten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in Krankenhäusern und Einrichtungen der Pflege sind hierdurch 
nicht nur psychisch, sondern auch physisch, beispielsweise durch das 
verstärkte Tragen von Schutzkleidung und FFP2-Masken sowie das temporäre 
Aussetzen der Pflegepersonaluntergrenzen (PpuG), besonders großen 
Belastungen ausgesetzt. Durch bereits zuvor gewährte Sonderzahlungen im 
Gesundheitswesen ist der nach § 3 Nummer 11 Buchstabe a Satz 1 EStG 
steuerfreie Betrag für einzelne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jedoch 
bereits ausgeschöpft. Um auch weitere in der Zeit vom 18. November 2021 bis 
zum 31. März 2022 erfolgende steuerfreie Sonderzahlungen zu ermöglichen, 
wird der steuerfreie Betrag für diese Personengruppe verdoppelt. 
Auszahlungen erst ab dem 18. November 2021 verstärkt zu begünstigen, folgt 
den entsprechenden Erwägungen beim neuen § 3 Nummer 11 Buchstabe b 
EStG. 
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Zu Buchstabe c: 


Die Besonderheiten des Sozialversicherungsrechts lassen es unter Umständen 
nicht zu, dass die steuerrechtlich zulässige Rückwirkung von begünstigenden 
Gesetzesänderungen auf das Beitragsrecht durchschlagen. Insofern sollte durch 
eine klarstellende Regelung im Sozialversicherungsrecht sichergestellt werden, 
dass das Ziel einer Steuer- und Beitragsfreiheit der Corona-bedingten Beihilfen 
und Unterstützungen nicht verfehlt wird.


2. Zu Artikel 1 Nummer 1 (§ 3 Nummer 11b Satz 1 EStG) 


In Artikel 1 Nummer 1 sind in § 3 Nummer 11b Satz 1 die Wörter „aufgrund 


bundes- oder landesrechtlicher Regelungen“ zu streichen.


Begründung: 


Die Regelung sieht die Steuerfreiheit einer Corona-Prämie von bis zu 
3 000 Euro für Mitarbeitende in Krankenhäusern und/oder 
Pflegeeinrichtungen, die zwischen dem 18. November 2021 und dem 
31. Dezember 2022 durch die Arbeitgeber gezahlt werden. Dabei soll 
vorausgesetzt werden, dass die Sonderzahlungen „aufgrund bundes- oder 
landesrechtlicher Regelungen“ gewährt werden. Warum eine von einem 
Arbeitgeber aus eigener Initiative gewährte Prämie nicht diesem Steuerprivileg 
unterfallen soll, ist nicht nachzuvollziehen. Der Gefahr einer uferlosen 
Ausweitung der Steuerfreiheit wird bereits damit begegnet, dass die Regelung 
in der Höhe begrenzt und zeitlich befristet ist.
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3. Zu Artikel 2 (§ 52 Absatz 35d Nummer 3, 4, Nummer 5 - neu - EStG) 


Artikel 5 (§ 36 Absatz 5b EStG),


Artikel 6 Nummer 1 Buchstabe b 


(Artikel 97 § 36 Absatz 4, 5, 6 - neu - EGAO)


a) In Artikel 2 ist § 52 Absatz 35d wie folgt zu ändern: 


aa) In Nummer 3 ist die Angabe „19. Kalendermonat“ durch die Angabe 


„21. Kalendermonat“ und die Angabe „27. Kalendermonat“ durch die 


Angabe „29. Kalendermonat“ zu ersetzen. 


bb) In Nummer 4 ist die Angabe „17. Kalendermonat“ durch die Angabe 


„19. Kalendermonat“ und die Angabe „25. Kalendermonat“ durch die 


Angabe „27. Kalendermonat“ zu ersetzen. 


cc) Folgende Nummer 5 ist einzufügen: 


„5. für den Veranlagungszeitraum 2023 an die Stelle des 


15. Kalendermonats der 17. Kalendermonat und an die Stelle des 


23. Kalendermonats der 25. Kalendermonat“.


b) In Artikel 5 ist § 36 Absatz 5b wie folgt zu fassen: 


„(5b) § 19 Absatz 3 Satz 2 und 3 ist auf Antrag des Steuerpflichtigen 


mit der Maßgabe anzuwenden, dass für die Erhebungszeiträume 2019, 2020 


und 2021 der 21. Kalendermonat, für den Erhebungszeitraum 2022 der 


19. Kalendermonat und für den Erhebungszeitraum 2023 der 17. Kalender-


monat an die Stelle des 15. Kalendermonats tritt.“
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c) In Artikel 6 Nummer 1 ist Buchstabe b wie folgt zu fassen: 


„b) Die folgenden Absätze 4 bis 6 werden angefügt: 


„(4) Für den Besteuerungszeitraum 2021 sind die §§ 109, 149, 


152 und 233a der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach 


der Verkündung des vorliegenden Gesetzes] geltenden Fassung mit 


folgenden Maßgaben anzuwenden: 


1. In § 109 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung tritt an 


die Stelle des letzten Tags des Monats Februar 2023 der 


31. August 2023. 


2. In § 109 Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung tritt an die Stelle des 


31. Juli 2023 der 31. Januar 2024.


3. In § 149 Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung tritt jeweils an die 


Stelle der Angabe „sieben Monate“ die Angabe „zehn Monate“. 


4. In § 149 Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung tritt an die Stelle der 


Angabe „des siebten Monats“ die Angabe „des zehnten Monats“. 


5. In § 149 Absatz 3 der Abgabenordnung tritt an die Stelle des letzten 


Tags des Monats Februar 2023 der 31. August 2023 und an die 


Stelle des 31. Juli 2023 der 31. Januar 2024.


6. In § 149 Absatz 4 Satz 1 und 3 der Abgabenordnung tritt jeweils an 


die Stelle des letzten Tags des Monats Februar 2023 der 


31. August 2023.


7. In § 149 Absatz 4 Satz 5 der Abgabenordnung tritt an die Stelle des 


31. Juli 2023 der 31. Januar 2024.


8. In § 152 Absatz 2 Nummer 1 der Abgabenordnung tritt jeweils an 


die Stelle der Angabe „14 Monaten“ die Angabe „20 Monaten“.
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9. In § 152 Absatz 2 Nummer 2 der Abgabenordnung tritt jeweils an 


die Stelle der Angabe „19 Monaten“ die Angabe „25 Monaten“. 


10. In § 233a Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung tritt an die Stelle 


der Angabe „15 Monate“ die Angabe „21 Monate“. 


11. In § 233a Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung tritt an die Stelle 


der Angabe „23 Monate“ die Angabe „29 Monate“. 


(5) Für den Besteuerungszeitraum 2022 sind die §§ 109, 149, 152 


und 233a der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der 


Verkündung des vorliegenden Gesetzes] geltenden Fassung mit 


folgenden Maßgaben anzuwenden: 


1. In § 109 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung tritt an 


die Stelle des letzten Tags des Monats Februar 2024 der 


30. Juni 2024.


2. In § 109 Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung tritt an die Stelle des 


31. Juli 2024 der 30. November 2024. 


3. In § 149 Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung tritt jeweils an die 


Stelle der Angabe „sieben Monate“ die Angabe „neun Monate“. 


4. In § 149 Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung tritt an die Stelle der 


Angabe „des siebten Monats“ die Angabe „des neunten Monats“. 


5. In § 149 Absatz 3 der Abgabenordnung tritt an die Stelle des letzten 


Tags des Monats Februar 2024 der 30. Juni 2024 und an die Stelle 


des 31. Juli 2024 der 30. November 2024.


6. In § 149 Absatz 4 Satz 1 und 3 der Abgabenordnung tritt jeweils an 


die Stelle des letzten Tags des Monats Februar 2024 der 


30. Juni 2024. 


7. In § 149 Absatz 4 Satz 5 der Abgabenordnung tritt an die Stelle des 


31. Juli 2024 der 30. November 2024. 


8. In § 152 Absatz 2 Nummer 1 der Abgabenordnung tritt jeweils an 


die Stelle der Angabe „14 Monaten“ die Angabe „18 Monaten“. 


9. § 152 Absatz 2 Nummer 2 der Abgabenordnung tritt jeweils an die 


Stelle der Angabe „19 Monaten“ die Angabe „23 Monaten“.
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10. In § 233a Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung tritt an die Stelle 


der Angabe „15 Monate“ die Angabe „19 Monate“. 


11. In § 233a Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung tritt an die Stelle 


der Angabe „23 Monate“ die Angabe „27 Monate“. 


(6) Für den Besteuerungszeitraum 2023 sind die §§ 109, 149, 152 


und 233a der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der 


Verkündung des vorliegenden Gesetzes] geltenden Fassung mit 


folgenden Maßgaben anzuwenden: 


1. In § 109 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung tritt an 


die Stelle des letzten Tags des Monats Februar 2025 der 


30. April 2025.


2.  In § 109 Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung tritt an die Stelle 


des 31. Juli 2025 der 30. September 2025. 


3. In 149 Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung tritt jeweils an die 


Stelle der Angabe „sieben Monate“ die Angabe „acht Monate“. 


4. In § 149 Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung tritt an die Stelle der 


Angabe „des siebten Monats“ die Angabe „des achten Monats“. 


5. In § 149 Absatz 3 der Abgabenordnung tritt an die Stelle des letzten 


Tags des Monats Februar 2025 der 30. April 2025 und an die Stelle 


des 31. Juli 2025 der 30. September 2025. 


6. In § 149 Absatz 4 Satz 1 und 3 der Abgabenordnung tritt jeweils an 


die Stelle des letzten Tags des Monats Februar 2025 der 


30. April 2025. 


7. In § § 149 Absatz 4 Satz 5 der Abgabenordnung tritt an die Stelle 


des 31. Juli 2025 der 30. September 2025. 


8. In § 152 Absatz 2 Nummer 1 der Abgabenordnung tritt jeweils an 


die Stelle der Angabe „14 Monaten“ die Angabe „16 Monaten“. 


9. In § 152 Absatz 2 Nummer 2 der Abgabenordnung tritt jeweils an 


die Stelle der Angabe „19 Monaten“ die Angabe „21 Monaten“. 


10. In § 233a Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung tritt an die Stelle 


der Angabe „15 Monate“ die Angabe „17 Monate“. 
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11.  In § 233a Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung tritt an die Stelle 


der Angabe „23 Monate“ die Angabe „25 Monate“.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Es handelt sich bei dieser Änderung um eine Folgeänderung zur Verlängerung 
der Erklärungsfristen des § 149 der Abgabenordnung (AO) und der zinsfreien 
Karenzzeit des § 233a AO durch Artikel 97 § 36 des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung (EGAO) für die Veranlagungszeiträume 2020 bis 2023. 


Zeichnet sich bei der Erstellung der Steuererklärung eine größere 
Steuernachzahlung ab, kann ein Antrag auf Festsetzung einer nachträglichen 
Vorauszahlung in Betracht kommen. Damit soll vermieden werden, dass die 
Nachzahlung in die Verzinsung nach § 233a AO fällt. Im Normalfall ist hierfür 
durch die 15-Monats-Frist am 31. März des Zweitfolgejahres (bzw. 23-Monats-
Frist bei Land- und Forstwirten mit überwiegenden Einkünften aus Land- und 
Forstwirtschaft) ausreichend Zeit.  


Aufgrund der durch dieses Gesetz für den Veranlagungszeitraum 2020 erneut 
und für die Veranlagungszeiträume 2021 bis 2023 erstmals verlängerten 
Steuererklärungsfristen sind auch die Fristen des § 37 Absatz 3 Satz 3 EStG 
entsprechend anzupassen.  


Mit der Änderung soll ein Gleichklang der Fristen gewahrt bleiben. Die 
Steuerpflichtigen haben dadurch auf Antrag weiterhin die Möglichkeit, 
frühzeitig Steuerzahlungen zu leisten und Nachzahlungszinsen zu vermeiden, 
für die Verwaltung ergeben sich Verfahrenserleichterungen. 


Nach § 31 Absatz 1 KStG gilt die Regelung ebenfalls auch für die 
Körperschaftsteuer. 


Zu Buchstabe b: 


Die Änderung stellt den gebotenen Gleichklang der Fristläufe bei 
nachträglichen Vorauszahlungen im Gewerbesteuerrecht zu jenen des 
Einkommen- und Körperschaftsteuerrechts her. Auf die diesbezügliche 
Begründung zu Buchstabe a wird verwiesen.
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Zu Buchstabe c: 


Zu § 36 Absatz 4 bis 6: 


Die Frist zur Abgabe von Steuererklärungen 2020 in beratenen Fällen soll um 
weitere drei Monate verlängert werden. 


Infolge der erneuten Verlängerung der Ausnahmeregelungen zu § 109 
Absatz 2, § 149 Absatz 3 und 4, § 152 Absatz 2 und § 233a Absatz 2 AO für 
den Besteuerungszeitraum 2020 durch Artikel 6 Nummer 1 Buchstabe a 
werden insbesondere die Erklärungsfristen und die zinsfreie Karenzzeit auch 
für den Besteuerungszeitraum 2021 verlängert. 


Neben den – auch im Zusammenhang mit Schlussabrechnungen von Corona-
Hilfen – weiter andauernden Anforderungen an die Angehörigen der 
steuerberatenden Berufe soll hierdurch den mit der Grundsteuerreform 
verbundenen Belastungen Rechnung getragen werden. 


Da auch viele nicht beratene Steuerpflichtige durch die Corona-Pandemie 
weiterhin belastet sind, werden in diesem Zuge auch die Erklärungsfristen für 
nicht beratene Steuerpflichtige für den Besteuerungszeiträume 2021 wie für 
den Besteuerungszeitraum 2020 erneut verlängert. 


Hieran anknüpfend werden auch die Erklärungsfristen für 2022 und 2023 
verlängert, jedoch in geringerem Umfang; das gilt auch für nicht beratene 
Steuerpflichtige. 


Zu § 36 Absatz 4: 


Infolge der erneuten Verlängerung der Ausnahmeregelungen zu § 109 
Absatz 2, § 149 Absatz 3 und 4, § 152 Absatz 2 und § 233a Absatz 2 AO für 
den Besteuerungszeitraum 2020 durch Artikel 6 Nummer 1 Buchstabe a 
werden insbesondere die Erklärungsfristen und die zinsfreie Karenzzeit auch 
für den Besteuerungszeitraum 2021 wie für den Besteuerungszeitraum 2020 
verlängert. 


Neben den – auch im Zusammenhang mit Schlussabrechnungen von Corona-
Hilfen – weiter andauernden Anforderungen an die Angehörigen der 
steuerberatenden Berufe soll hierdurch den mit der Grundsteuerreform 
verbundenen Belastungen Rechnung getragen werden. 


Mit einer Hauptfeststellung auf den 1. Januar 2022 sind neue Grundsteuerwerte 
festzustellen, die der Grundsteuer ab dem Kalenderjahr 2025 zugrunde gelegt 
werden. 
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Die dafür erforderlichen Angaben übermitteln Grundstückseigentümerinnen 
und -eigentümer in einer Feststellungserklärung ihrem Finanzamt. 
Entscheidend für alle Angaben ist dabei der Stand zum Stichtag 1. Januar 2022. 
Die elektronisch abzugebenden Feststellungserklärungen können ab 
1. Juli 2022 über die Steuer-Onlineplattform ELSTER eingereicht werden. Die 
Abgabefrist läuft bis zum 31. Oktober 2022. Die Finanzämter müssen 
möglichst frühzeitig, spätestens aber bis Mitte 2024, eine ausreichende Menge 
der insgesamt erwarteten 36 Millionen Erklärungen abschließend bearbeiten, 
um den Kommunen die notwendige Zeit für die Festlegung der Hebesätze und 
Aufstellung der Haushaltspläne zu lassen. Dieser Zeitrahmen ist schon sehr 
knapp bemessen. Deshalb ist eine Verlängerung der Abgabefrist über 
Einzelfälle hinaus nicht möglich. 


Da auch viele nicht beratene Steuerpflichtige durch die Corona-Pandemie 
weiterhin belastet sind, werden in diesem Zuge auch die Erklärungsfristen für 
nicht beratene Steuerpflichtige für den Besteuerungszeiträume 2021 erneut 
verlängert. 


Zu Nummer 1 und 2:  


Diese Regelungen dienen der Klarstellung. Die erhöhten Anforderungen für 
Fristverlängerungen in beratenen Fällen nach § 109 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
AO für den Besteuerungszeitraum 2021 sollen erst ab dem 31. August 2023 zur 
Anwendung kommen. 


Für beratene Land- und Forstwirte mit abweichendem Wirtschaftsjahr kommen 
die erhöhten Anforderungen nach § 109 Absatz 2 Satz 2 AO für den 
Besteuerungszeitraum 2021 erst ab dem 31. Januar 2024 zur Anwendung. 


Zu Nummer 3 und 4:  


Da auch viele nicht beratene Steuerpflichtige weiterhin durch die Corona-
Pandemie belastet sind, wird die für den Besteuerungszeitraum 2021 allgemein 
Ende Juli 2022 endende Erklärungsfrist nach § 149 Absatz 2 Satz 1 AO um 
drei Monate verlängert. Gleiches gilt für die für nicht beratene Land- und 
Forstwirte mit abweichendem Wirtschaftsjahr allgemein geltende 
Erklärungsfrist nach § 149 Absatz 2 Satz 2 AO. 


Zu Nummer 5: 


Die für den Besteuerungszeitraum 2021 in beratenen Fällen regulär Ende 
Februar 2023 bzw. bei beratenen Land- und Forstwirten regulär am 
31. Juli 2023 ablaufende Erklärungsfrist nach § 149 Absatz 3 AO wird jeweils 
um sechs Monate verlängert, soweit im Einzelfall nicht eine Anordnung nach 
§ 149 Absatz 4 AO ergangen ist. 


Zu Nummer 6 und 7:  


Nach § 149 Absatz 4 AO können die Finanzämter anordnen, dass Steuer- und 
Feststellungserklärungen im Sinne des § 149 Absatz 3 AO zu einem früheren 
Zeitpunkt abzugeben sind (sogenannte Vorabforderung). 
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Als Folge der Verlängerung der Erklärungsfrist in beratenen Fällen nach 
Nummer 5 werden in § 149 Absatz 4 AO die für Vorabanforderungen jeweils 
maßgebenden Fristen im gleichen Umfang verlängert. Für den 
Veranlagungszeitraum 2021 tritt in § 149 Absatz 4 Satz 1 und 3 AO an die 
Stelle des letzten Tags des Monats Februar 2023 der 31. August 2023 und für 
beratene Land- und Forstwirte mit abweichendem Wirtschaftsjahr tritt in § 149 
Absatz 4 Satz 5 AO an die Stelle des 31. Juli 2023 der31. Januar 2024. 


Hierdurch soll es den Finanzbehörden trotz der Fristverlängerung für den 
Veranlagungszeitraum 2021 ermöglicht werden, einen kontinuierlichen 
Erklärungseingang sicherzustellen. 


Zu Nummer 8 und 9: 


Diese Regelungen dienen der Klarstellung. Es wird bestimmt, dass die 
Regelung in § 152 Absatz 2 Nummer 1 AO über die Festsetzung von 
Verspätungszuschlägen ohne Ermessensspielraum der Finanzbehörde 
(sogenannter „Muss-Fall“) für den Besteuerungszeitraum 2021 regulär erst ab 
dem 31. August 2023, das heißt ebenfalls sechs Monate später als allgemein 
üblich, zur Anwendung kommt. 


Die für Land- und Forstwirte mit abweichendem Wirtschaftsjahr geltende 
Regelung in § 152 Absatz 2 Nummer 2 AO kommt für den 
Besteuerungszeitraum 2021 erst ab dem 31. Januar 2024 zur Anwendung. 


Zu Nummer 10 und 11: 


Aufgrund der Verlängerung der Erklärungsfrist für den Besteuerungszeitraum 
2021 wird auch die - regulär fünfzehnmonatige - zinsfreie Karenzzeit des 
§ 233a Absatz 2 Satz 1 AO um sechs Monate verlängert. Aufgrund der 
Verlängerung der Erklärungsfrist für den Besteuerungszeitraum 2021 wird 
auch die - regulär 23-monatige - zinsfreie Karenzzeit des § 233a Absatz 2 
Satz 2 AO um sechs Monate verlängert. 


Diese Ausnahmeregelung gilt gleichermaßen für Erstattungs- wie 
Nachzahlungszinsen.  


Ob diese Regelung zur Anwendung kommen wird, hängt von der 
gesetzgeberischen Entscheidung sowie der Ausgestaltung der vom 
Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 8. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 4303) angeordneten rückwirkenden gesetzlichen Neuregelung zur 
Verzinsung nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 
ab. 


Zu § 36 Absatz 5 und 6 – neu –: 


Infolge der erneuten Verlängerung der Ausnahmeregelungen zu § 109 
Absatz 2, § 149 Absatz 3 und 4, § 152 Absatz 2 und § 233a Absatz 2 AO für 
die Besteuerungszeiträume 2020 und 2021 werden insbesondere die 
Erklärungsfristen und die zinsfreie Karenzzeit auch für die Folgejahre 
angemessen verlängert. Hierdurch sollen die für die Besteuerungszeiträume 
2019 bis 2021 gesetzlich gewährten Fristverlängerungen für durch Angehörige 
der steuerberatenden Berufe erstellte Steuer- und Feststellungserklärungen 
sukzessive abgebaut werden.  
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Da auch viele nicht beratene Steuerpflichtige durch die Corona-Pandemie 
weiterhin belastet sind, werden in diesem Zuge auch die Erklärungsfristen für 
nicht beratene Steuerpflichtige für die Besteuerungszeiträume 2022 und 2023 – 
jedoch in geringerem Umfang – erneut verlängert. 


Zu § 36 Absatz 5: 


Die für den Besteuerungszeitraum 2020 durch den vorstehend geänderten 
Artikel 97 § 36 Absatz 3 EGAO verlängerten und für den Besteuerungs-
zeitraum 2021 durch die Regelung in Artikel 97 § 36 Absatz 4 EGAO 
getroffenen Ausnahmeregelungen sollen auch auf den Besteuerungszeitraum 
2022 erstreckt werden, nun allerdings mit vier statt sechs Monaten 
Verlängerung der zinsfreien Karenzzeit und der Erklärungsfrist für durch 
Angehörige der steuerberatenden Berufe erstellte Steuererklärungen. Auch die 
für nicht beratene Steuerpflichtige geltenden Erklärungsfristen (§ 149 Absatz 2 
AO) sollen um zwei Monate verlängert werden. 


Im Übrigen wird auf die vorstehende Begründung zu Artikel 97 § 36 
Absatz 4 EGAO verwiesen. 


Zu § 36 Absatz 6: 


Die für den Besteuerungszeitraum 2020 durch den vorstehend geänderten 
Artikel 97 § 36 Absatz 3 EGAO verlängerten und für die Besteuerungs-
zeitraum 2021 und 2022 durch die Regelung in Artikel 97 § 36 Absatz 4 und 
Absatz 5 EGAO getroffenen Ausnahmeregelungen sollen auch auf den 
Besteuerungszeitraum 2023 erstreckt werden, nun allerdings mit zwei Monaten 
Verlängerung der zinsfreien Karenzzeit und der Erklärungsfrist für durch 
Angehörige der steuerberatenden Berufe erstellte Steuererklärungen. Auch die 
für nicht beratene Steuerpflichtige geltenden Erklärungsfristen (§ 149 Absatz 2 
AO) sollen um einen Monat verlängert werden. 


Im Übrigen wird auf die vorstehende Begründung zu Artikel 97 § 36 Absatz 4 
verwiesen.
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4. Zu Artikel 2a - neu - Nummer 1 


(§ 6 Absatz 1 Nummer 3, Nummer 3a Buchstabe e Satz 1 EStG), 


Nummer 2 (§ 52 Absatz 12 Satz 2 - neu -, 


Satz 3 - neu -, 


Satz 4 - neu - EStG)


Nach Artikel 2 ist folgender Artikel 2a einzufügen: 


„Artikel 2a 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes 


geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 


„3. Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer Anwendung der 


Vorschriften der Nummer 2 anzusetzen.“


b) Nummer 3a Buchstabe e Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Rückstellungen für Verpflichtungen sind mit einem Zinssatz von 


5,5 Prozent abzuzinsen; ausgenommen von der Abzinsung sind 


Rückstellungen für Verpflichtungen, deren Laufzeit am Bilanzstichtag 


weniger als zwölf Monate beträgt, und Rückstellungen für 


Verpflichtungen, die verzinslich sind oder auf einer Anzahlung oder 


Vorausleistung beruhen.“ 


2. § 52 wird wie folgt geändert: 


Nach Absatz 12 Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt: 


„§ 6 Absatz 1 Nummer 3 und 3a Buchstabe e ist erstmals für 


Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2021 enden. Auf 


Antrag kann § 6 Absatz 1 Nummer 3 und 3a Buchstabe e auch für frühere 


Wirtschaftsjahre angewendet werden. Der Antrag kann nur einheitlich für 


sämtliche Wirtschaftsjahre gestellt werden.““


Folgeänderung:


In Artikel 3 ist der Verweis in Satz 1 von Artikel 2 auf Artikel 2a zu ändern.
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Begründung: 


Zu Nummer 1: 


Zu Buchstabe a: 


§ 6 Absatz 1 Nummer 3 EStG regelt derzeit, dass Verbindlichkeiten mit einer 
Restlaufzeit von mehr als zwölf Monaten mit einem Zinssatz von 5,5 Prozent 
abzuzinsen sind. Ausgenommen sind u.a. Verbindlichkeiten, die verzinslich 
sind. Eine verzinsliche Verbindlichkeit liegt schon ab einem Zinssatz von mehr 
als 0 Prozent vor.  


Die bisherige Regelung führt zu einer steuerlichen Mehrbelastung im Jahr der 
Erstbilanzierung der Verbindlichkeit. 


Diese Regelung verfolgte das Ziel, den Zustand abzubilden, der sich daraus 
ergibt, dass unverzinsliche Verbindlichkeiten bei längerer Laufzeit 
wirtschaftlich weniger belastend sind als marktüblich verzinste.   


Aufgrund des schon länger andauernden sehr niedrigen Zinsniveaus bedarf es 
der Norm mittlerweile nicht mehr. 


Zudem ist der Wegfall des Abzinsungsgebots ein wirksamer Beitrag für eine 
Entbürokratisierung des Steuerrechts und zur Steuervereinfachung. 


Zu Buchstabe b: 


Die Ergänzung ist eine redaktionelle Folgeänderung. Bisher enthält § 6 
Absatz 1 Nummer 3a Buchstabe e Satz 1 Halbsatz 2 einen Verweis auf § 6 
Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 EStG. Da das Abzinsungsgebot für unverzinsliche 
Verbindlichkeiten entfällt, sind die bislang in § 6 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 
EStG genannten Ausnahmetatbestände nunmehr in § 6 Absatz 1 Nummer 3a 
Buchstabe e Satz 1 EStG aufzuführen.


Zu Nummer 2: 


Die Neuregelung ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2021 endende 
Wirtschaftsjahre anzuwenden.  


Bestehende Verpflichtungen sind nunmehr grundsätzlich mit dem Nennwert – 
unter Beachtung der Regelungen des § 6 Absatz 1 Nummer 2 EStG – 
anzusetzen. Soweit eine Verbindlichkeit aus den Vorjahren existiert, ergibt sich 
eine Gewinnminderung in Höhe des zum Ende des letzten Wirtschaftsjahres 
noch bestehenden Abzinsungsvolumens. 


Die Abzinsungspflicht kann auch für Wirtschaftsjahre vor Inkrafttreten der 
Neuregelung entfallen, wenn hierzu ein formloser Antrag gestellt wird. Dies ist 
jedoch nur möglich, soweit die betroffenen Steuerbescheide noch nicht 
bestandskräftig sind. Dies eröffnet die Möglichkeit, dass im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie in 2020 und 2021 eingegangene zinslose 
Verbindlichkeiten ohne Abzinsung angesetzt werden können. 


Der Antrag kann nur einheitlich für alle betroffenen Wirtschaftsjahre gestellt 
werden. Er kann auch durch die entsprechenden Ansätze in den steuerlichen 
Gewinnermittlungen ausgeübt werden.
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5. Zu Artikel 3 (Aufwendungen für häuslichen Arbeitsplatz) 


Der Bundesrat bittet die Bundesregierung zu prüfen, ob die Abziehbarkeit von 


Aufwendungen für einen Arbeitsplatz in der eigenen oder gemieteten Wohnung 


oder im eigenen oder gemieteten Haus angesichts neuer Arbeitsformen über die 


bloße Verlängerung der Regelung zur Homeoffice-Pauschale um ein Jahr 


hinaus künftig sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach neu geregelt werden 


sollte.


Begründung: 


Die Corona-Krise hat gezeigt, dass viele Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitsnehmer sowie gewerblich und selbständig Tätige einen Arbeitsplatz im 
häuslichen Umfeld nutzen. Es ist wahrscheinlich, dass auch in Zukunft 
vermehrt dazu übergegangen wird, Arbeiten am heimischen Arbeitsplatz 
durchzuführen. 


Die Aufwendungen, die hierfür entstehen, sind nach den geltenden Regelungen 
im Einkommensteuergesetz (§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b EStG – 
Abziehbarkeit der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer) indes im 
Regelfall nicht oder begrenzt abziehbar. 


Es sollte deshalb geprüft werden, ob und unter welchen Voraussetzungen die 
Aufwendungen, die für einen häuslichen Arbeitsplatz entstehen, der nicht 
zwangsläufig in einem abgetrennten Arbeitszimmer belegen sein muss, 
zukünftig steuerlich berücksichtigt werden können. Gerade die Entwicklung in 
der jüngsten Zeit und die Aussagen sowohl von Seiten der Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmervertretungen lassen vermuten, dass 
zukünftig vermehrt vom Arbeitsmodell Homeoffice Gebrauch gemacht werden 
wird.  


Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass mit der vermehrten Nutzung des 
Homeoffice die Wege zur Tätigkeitsstätte und zurück vermieden werden. Dem 
ist nicht nur aus umweltpolitischen Gründen, sondern im Hinblick auf die 
gewonnene Zeit für die Familie, - auch steuerlich - Rechnung zu tragen. 


Auf dieser Basis soll eine dauerhafte Neuregelung erfolgen, die den neuen 
Formen der Arbeitsausübung gerecht wird und eine unkomplizierte steuerliche 
Absetzbarkeit von Kosten unabhängig vom Vorliegen eines abgetrennten 
Arbeitszimmers gewährleistet. Dabei ist wirtschafts-, sozial- und 
umweltpolitischen Aspekten Rechnung zu tragen und auf eine sachgerechte 
Gesamtlösung unter Berücksichtigung anderer steuerlicher Erleichterungen wie 
zum Beispiel der Pendlerpauschale zu achten.
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6. Zum Gesetzentwurf allgemein 


Nach Auffassung des Bundesrates können die Länder und Gemeinden die 


Mehrbelastungen durch die Verlängerung der degressiven Abschreibung nur 


dann verkraften, wenn angekündigte andere Maßnahmen des Bundes zur 


finanziellen Unterstützung von Ländern und Gemeinden rechtzeitig 


konkretisiert werden. So sollten insbesondere die Bundesunterstützung für die 


Unterbringung, Betreuung und Integration von Geflüchteten angemessen 


fortgesetzt, die Finanzmittel im Bereich der frühkindlichen Bildung verstetigt 


sowie die Regionalisierungsmittel für den öffentlichen Personennahverkehr 


wesentlich erhöht werden. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung daher 


auf, solche Maßnahmen zeitnah im Einvernehmen mit den Ländern zu klären 


und entsprechend höhere Finanzmittel der Länder und Gemeinden gesetzlich zu 


regeln.
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Gegenäußerung der Bundesregierung 
 


 
 
Die Bundesregierung äußert sich zur Stellungnahme des Bundesrates wie folgt: 
 


Zu Ziffer 1 Zu Artikel 1 Nummer 1 (§ 3 Nummer 11a Satz 2 - neu -) 
  Nummer 2 (§ 52 Absatz 4 Satz 4 - neu -, Satz 5 - neu - EStG) 


Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag der Anhebung des Freibetrags der 
steuerfreien Corona-Prämie im Sinne des § 3 Nummer 11a EStG für Beschäftigte in 
Pflegeberufen auf 3 000 Euro zu.  


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab, eine sozialversicherungsrechtliche 
Sonderregelung einzuführen, die zum Ziel hat, Arbeitsentgelte rückwirkend „beitragsfrei“ 
zu stellen und hieraus bereits gezahlte Sozialversicherungsbeiträge zu erstatten. Eine 
Rückwirkung auf bereits abgeschlossene Entgeltabrechnungszeiträume mit dem Ziel, 
bereits gezahlte Sozialversicherungsbeiträge zu erstatten, ist in der Sozialversicherung aus 
grundsätzlichen Erwägungen heraus nicht möglich. Hintergrund für diesen Grundsatz ist, 
dass die Frage, ob Versicherungspflicht oder Versicherungsfreiheit vorliegt oder wie hoch 
ein in diesem Zusammenhang zu prüfender Leistungsanspruch ist, nicht vom ungewissen 
Eintritt künftiger Ereignisse abhängen darf. Arbeitgeber und Beschäftigter müssen darauf 
vertrauen können, dass die geleisteten Beiträge und die daraus erworbenen 
Leistungsansprüche und möglicherweise bereits gewährten Leistungen gesichert sind und 
nicht von einer zukünftigen Änderung der Rechtslage in Frage gestellt werden. 


Zu Ziffer 2 Zu Artikel 1 Nummer 1 (§ 3 Nummer 11b Satz 1 EStG) 


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. Die weitere Ausgestaltung der Regelung 
bleibt den Beratungen im Deutschen Bundestag vorbehalten.  


Zu Ziffer 3 Zu Artikel 2 (§ 52 Absatz 35d Nummer 3, 4, Nummer 5 - neu - EStG)
 Artikel 5 (§ 36 Absatz 5b EStG), 
 Artikel 6 Nummer 1 Buchstabe b (Artikel 97 § 36 Absatz 4, 5, 6 - neu - 
 EGAO) 


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 
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Zu Ziffer 4 Zu Artikel 2a - neu -  Nummer 1 (§ 6 Absatz 1 Nummer 3, Nummer 3a 
Buchstabe e Satz 1 EStG),  Nummer 2 (§ 52 Absatz 12 Satz 2 - neu -, 
Satz 3 – neu –, Satz 4 - neu - EStG) 


Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.  


Sie unterstützt das Petitum des Bundesrates aus fachlichen Erwägungen heraus. In der 
Praxis sind Fälle aufgetreten, in denen es – insbesondere im Zusammenhang mit in der 
Corona-Pandemie ausgegebenen unverzinslichen Soforthilfe-Darlehen – zu einer 
steuerlichen Sonderbelastung kommen kann. 


Zu Ziffer 5 Zu Artikel 3 (Aufwendungen für häuslichen Arbeitsplatz) 


Die Bundesregierung wird der Prüfbitte entsprechen. 


Der Koalitionsvertrag der Regierungsfraktionen sieht vor, die steuerlichen Regelungen 
zum Homeoffice zu evaluieren. In diesem Kontext wird auch der vorliegende Antrag mit 
berücksichtigt werden. Das Ergebnis der Evaluierung bleibt abzuwarten. 


Zu Ziffer 6 Zum Gesetzentwurf allgemein  


Die Bundesregierung nimmt die Ausführungen des Bundesrats zur Kenntnis. Dieses 
Gesetzgebungsverfahren und die anderen Themenbereiche sollten unabhängig voneinander 
behandelt werden. Die Bundesregierung weist darauf hin, dass der Bund die Länder und 
Kommunen bereits umfassend entlastet und ihnen damit zusätzliche finanzielle Spielräume 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben verschafft hat. Hierzu tragen auch die umfassenden vom 
Bund im Rahmen der Pandemiebewältigung finanzierten Unterstützungsmaßnahmen zur 
Sicherung von Einkommen und Beschäftigung bei, die sich auch auf Länder und 
Kommunen auswirkenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern. 


 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 
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Einzelfragen zur ertragsteuerrechtlichen Behandlung von virtuellen Währungen und von 
Token 
 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt für die ertragsteuerrechtliche Behandlung von virtuellen Währungen und von 
Token Folgendes:  
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I. Erläuterungen 
 
1. Virtuelle Währungen 


1 In Anlehnung an die Richtlinie (EU) 2018/843 vom 30. Mai 2018 zur Änderung der 
Richtlinie (EU) 2015/948 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG 
und 2013/36/EU (ABl. L 156 vom 19. Juni 2018, S. 43-74) sind virtuelle Währungen im 
Sinne dieses Schreibens digital dargestellte Werteinheiten von Währungen, die von keiner 
Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert oder garantiert werden und nicht den 
gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzen, aber deren Werteinheiten von 
natürlichen oder juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert werden und auf 
elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden können. Erfasst sind 
hiervon auch die als Token bezeichneten digitalen Werteinheiten mit Zahlungsfunktion 
(Currency oder Payment Token). Zu den bekanntesten virtuellen Währungen gehören 
beispielsweise Bitcoin, Ether, Litecoin und Ripple. Eine Liste virtueller Währungen kann auf 
der Internetseite http://coinmarketcap.com/de/ eingesehen werden. 


 
2. Token 


2 Token sind digitale Werteinheiten. Sie können Ansprüche oder Rechte verkörpern, deren 
Funktionen variieren. Token können als Entgelt für erbrachte Dienstleistungen im Netzwerk 
dienen (beispielsweise aufgrund erbrachter Rechnerleistung im Netzwerk) oder unabhängig 
von der Zurverfügungstellung von Rechnerleistung zentral von einem Projektinitiator 
zugeteilt werden. Eine solche Zuteilung kann auf einem Token-Verkauf im Rahmen eines 
„Initial Coin Offering“ (ICO) beruhen. Die Ausgabe von Token stellt insbesondere für 
Startups eine alternative Finanzierungsmethode dar. 
 


3 Die Bezeichnung „Token“ ist ein Oberbegriff für virtuelle Werteinheiten. Folgende 
Kategorien von Token lassen sich unterscheiden: 
 


• Currency oder Payment Token sind Token, die als Zahlungsmittel eingesetzt werden. 
Im Weiteren wird für diese Token der Begriff „virtuelle Währung“ verwendet (siehe 
Rz. 1);  


 
• „Utility Token“ vermitteln dem Inhaber bestimmte Nutzungsrechte (z. B. Zugang zu 


einem ggf. noch zu schaffenden Netzwerk) oder einen Anspruch darauf, die Token 
gegen eine bestimmte (ggf. noch zu schaffende) Ware oder Dienstleistung 
einzutauschen. Utility Token können auch Stimmrechte vermitteln, die es durch ihre 
Ausübung dem Stimmrechtsinhaber ermöglichen, eine Änderung der Software und 
damit der Funktionalität der Dienstleistung oder des Produkts herbeizuführen;  


 



http://coinmarketcap.com/de/
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• „Wertpapier, Equity oder Security Token“ sind Token, die mit herkömmlichen 


Wertpapieren nach Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Richtlinie 2014/65/EU („MiFID 
II”) vergleichbar sind, insbesondere konventionelle Schuldtitel und 
Eigenkapitalinstrumente;  


 
• „Debt Token“ beinhalten einen Anspruch auf Rückzahlung des investierten Betrags 


gegebenenfalls zzgl. Zinsen, wie dies beispielsweise bei Darlehen oder Genussrechten 
der Fall ist. 
 


4 Token können auch eine Kombination aus den zuvor beschriebenen Kategorien beinhalten. So 
können beispielsweise Utility Token zusätzlich die Funktion eines Zahlungsmittels haben. 
Token, die Elemente aus mehreren Kategorien beinhalten, werden als Hybride Token 
bezeichnet. Für die ertragsteuerrechtliche Einordnung ist jeder Token unabhängig von seiner 
Bezeichnung zu würdigen.  


 
5 Während bei einer virtuellen Währung die eigene Blockchain die Basis bildet, nutzen Utility 


Token, Equity Token und Debt Token als Basis bereits bestehende Blockchains (vgl. Rz. 6). 
 


3. Blockchain  
6 Eine Blockchain ist eine Datenbank ohne zentrale Kontrolle mit mehreren Beteiligten, die die 


Distributed Ledger Technologie (DLT) verwendet. Ein Distributed Ledger ist ein 
Informationsspeicher, der über eine Reihe von DLT-Knoten gemeinsam genutzt und zwischen 
den DLT-Knoten („Node“) über einen Konsensmechanismus synchronisiert wird. Er ist so 
konzipiert, dass der Bestand manipulationssicher und unveränderbar ist und nur 
Hinzufügungen erlaubt. Im Kontext einer virtuellen Währung ist eine Blockchain eine 
dezentrale Datenbank auf der Grundlage der DLT, in der alle bestätigten Transaktionen 
festgehalten werden, vergleichbar mit einem dezentral geführten Kassenbuch. Diese 
Transaktionsdaten werden in Blöcken mit fortzuschreibender Nummerierung 
zusammengefasst. Die Datenbank wird chronologisch linear erweitert, vergleichbar einer 
Kette, an deren Ende fortwährend neue Blöcke hinzugefügt werden. Die in einem Block 
vorhandenen Transaktionen werden in eine bestimmte Zeichenfolge („Hash“) umgewandelt. 
Der Hash ist die Ausgabe einer kryptografischen Hash-Funktion. Mit Hilfe der 
kryptografischen Hash-Funktion werden Zeichenfolgen beliebiger Länge auf Zeichenfolgen 
fester Länge abgebildet. Rechentechnisch ist es sehr aufwändig, für die gegebene Ausgabe 
eine Eingabe zu finden. Zusätzlich ist es nicht möglich, für eine gegebene Eingabe eine 
zweite Eingabe zu finden, die dieselbe Ausgabe abbildet.  
Werden Einheiten einer virtuellen Währung oder Token mittels Blockchain übertragen, 
fließen in die Berechnung des Hashs die Daten aktueller Transaktionen sowie der Hash-Wert 
des vorherigen Blocks ein. Der Hash stellt damit die Unverfälschtheit des Blocks sicher, da 
bei nachträglichen Veränderungen der Daten im Block der Hash-Wert nicht mehr zu den 
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veränderten Daten passt. Auf diese Art und Weise entsteht eine Kette von unveränderbaren 
Transaktionsblöcken.  


 
4. Erwerb von Einheiten einer virtuellen Währung durch Mining 


7 Das Mining ist ein Vorgang, bei dem Rechnerleistung zur Transaktionsverarbeitung 
(Blockerstellung) zur Verfügung gestellt wird. Dem erfolgreichen Miner, der den Block 
erstellt hat, werden Einheiten einer virtuellen Währung zugewiesen. Dieser Prozess wird in 
Anlehnung an das Goldschürfen als Mining bezeichnet. Das Mining kann beispielsweise im 
Wege des Proof of Work oder des Proof of Stake erfolgen. 
 
a) Proof of Work 


8 Proof of Work ist ein Rechenverfahren, bei dem der Miner zu einer Zeichenkette 
(Transaktionsdaten) durch Ausprobieren eine Nonce („number that can only be used once“: 
Zahl) finden muss. Über die Zeichenkette und die Nonce wird ein Hash gebildet. Dieser Hash 
muss mit einer bestimmten Anzahl Nullen beginnen. Durch die Festlegung, mit wie vielen 
Nullen der Hash anfängt, lassen sich die Schwierigkeit und damit auch die Dauer der 
Berechnung steuern. Derjenige Miner, der die richtige Nonce zuerst findet, bestimmt 
regelmäßig die Transaktionen/Inhalte des neuen Blocks und erhält die dazugehörigen 
Transaktionsgebühren. Parallel dazu erhält dieser Miner den Block-Reward. Dabei handelt es 
sich um die Belohnung des Miners für die erfolgreiche Blockerstellung. Diese kann in Form 
von neuen Einheiten einer virtuellen Währung oder in sonstigen Token bestehen. Verwendet 
wird dieses Verfahren beispielsweise von den virtuellen Währungen Bitcoin und Monero.  


 
9 Die Belohnung in Form von neuen Einheiten einer virtuellen Währung wird über sogenannte 


Coinbase Transaktionen ausbezahlt. Dabei handelt es sich um Transaktionen, die 
beispielsweise Bitcoin-Einheiten in festgelegtem Umfang neu schaffen und mit einer 
Auszahlungsbedingung versehen. Coinbase Transaktionen sind je nach virtueller Währung in 
jedem Blockkandidaten enthalten und in der Regel zugunsten des Miners verfasst. So besteht 
ein Anreiz, stets genügend Rechnerleistung für die Legitimationsprüfung und Blockerstellung 
im Netzwerk zur Verfügung zu stellen.  


 
10 Aufgrund der steigenden Rechnerleistung, die benötigt wird, um die Transaktionsdaten zu 


verarbeiten, schließen sich Miner in zentralen Pools zusammen und leisten anteilig ihren 
Beitrag an der erforderlichen Rechnerleistung (Mining-Pool). 
Daneben betreiben Cloud Mining-Dienste sogenannte Serverfarmen, die auf Mining 
spezialisiert sind. Sie verkaufen oder vermieten Anteile ihrer Kapazitäten an Kunden.  
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b) Proof of Stake 


11 Es gibt virtuelle Währungen, die den Konsensmechanismus Proof of Stake verwenden (z. B. 
NavCoin und NEO). Der Konsensmechanismus bezeichnet ein Verfahren, mit dem ein 
Blockchain-Netzwerk einen Konsens darüber erzielt, welcher Teilnehmer den nächsten Block 
an die Blockchain anfügen darf. Beim Proof of Stake wird eine gewichtete Zufallsauswahl 
eingesetzt, wobei die Gewichtung der einzelnen Teilnehmer aus Teilnahmedauer und/oder 
Höhe der eingesetzten Einheiten einer virtuellen Währung (dem „Stake“) ermittelt wird. Die 
eingesetzten Einheiten einer virtuellen Währung werden dabei in der Blockchain „gebunden“ 
und können – bei „Fehlverhalten“ auch abgeschmolzen werden. Die Chance, als 
„Dienstleister“ einen Block an die Blockchain anfügen zu dürfen, steigt mit den eingesetzten 
Einheiten einer virtuellen Währung. Wie beim Proof of Work erhält derjenige, der den 
nächsten Block schreibt, dafür zusätzliche Einheiten einer virtuellen Währung und die 
Transaktionsgebühren.  
 
5. Erwerb von Einheiten einer virtuellen Währung durch Tausch 


12 Werden Einheiten bereits vorhandener virtueller Währungen auf Handelsplattformen für 
virtuelle Währungen (sogenannte Exchanges, z. B. Kraken oder Coinbase) gegen andere 
Einheiten einer virtuellen Währung getauscht, liegt ein Erwerb von Einheiten einer virtuellen 
Währung vor. Dies gilt auch für die als Transaktionsgebühr an den Miner gezahlten Einheiten 
einer virtuellen Währung.  
 
6. Wallet  


13 Um eine Transaktion von Einheiten einer virtuellen Währung durchzuführen, benötigt jeder 
Nutzer in der Regel eine Wallet.  


 
14 Wallet bedeutet Geldbörse oder Brieftasche. Es handelt sich dabei um eine Anwendung zum 


Erzeugen, Verwalten und Speichern privater und öffentlicher Schlüssel. Die Wallet wird auf 
dem Rechner als Softwareanwendung (Software Wallet) installiert oder steht als sogenannte 
Hardware Wallet wie eine externe Festplatte oder ein USB-Stick zur Verfügung.  


 
15 Für Transaktionen werden zwei separate Schlüssel benötigt. Einer dieser Schlüssel ist 


öffentlich und dient als Empfangsadresse für die Transaktion (öffentlicher Schlüssel). Er ist 
mit einer Kontonummer oder E-Mail-Adresse vergleichbar. Der andere Schlüssel ist privat 
und nur dem Inhaber bekannt (privater Schlüssel). Er dient als Passwort bzw. der Erzeugung 
digitaler Unterschriften. Nur der private Schlüssel ermöglicht den Zugang zu den Einheiten 
einer virtuellen Währung, die auf der Blockchain gespeichert werden. Zu jedem privaten 
Schlüssel kann es mehrere öffentliche Schlüssel geben.  
Mit Hilfe einer Software Wallet können die vergangenen Transaktionen verfolgt werden. 
Allerdings muss der Zu- und Abgang der Einheiten einer virtuellen Währung nicht mit dem 
Anschaffungs- oder Veräußerungszeitpunkt übereinstimmen. Die Einheiten der virtuellen 
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Währungen können aus der Wallet zu einem personalisierten Account einer Handelsplattform 
für virtuelle Währungen und umgekehrt transferiert werden. Für den Anschaffungs- oder 
Veräußerungszeitpunkt ist der Handel über die Plattform ausschlaggebend. 


 
16 Im Rahmen einer Transaktion erstellt der Überweisende zunächst eine Dateneinheit, die den 


Hash-Wert des öffentlichen Schlüssels des Empfängers, einen Hash-Wert über die 
Dateneinheit der vorherigen Transaktion(en) und eine vom Überweisenden durch den privaten 
Schlüssel erzeugte Signatur über beide Hash-Werte enthält. Die so generierte Transaktion 
wird anschließend an einen (Speicher-)Pool gesendet. Teilnehmer, die einen Netzwerkknoten 
mit Mining-Funktion betreiben, entnehmen von dort die Transaktionsdaten, fügen diese in 
Blöcken zusammen und versuchen, einen Arbeitsnachweis zu errechnen. Will der Empfänger 
die Einheiten einer virtuellen Währung weiter übertragen, muss er wiederum seine 
Transaktion mit seinem privaten Schlüssel bestätigen.  
 
7. Initial Coin Offering (ICO) 


17 Der Begriff Initial Coin Offering orientiert sich an dem englischen Begriff Initial Public 
Offering (IPO). Darunter ist ein Börsengang zu verstehen, bei dem Aktien aus dem Bestand 
von Altaktionären oder aus einer Kapitalerhöhung auf dem Kapitalmarkt angeboten werden. 
Während bei einer solchen Erstplatzierung jedoch Aktien verkauft werden, geht es bei einem 
ICO um die Ausgabe von Token im Austausch gegen Einheiten einer virtuellen oder 
staatlichen Währung. Beim ICO wird wie beim Börsengang Kapital eingesammelt.  
 
8. Staking 


18 Anders als beim Proof of Stake werden die Teilnehmer beim sogenannten Cold Staking (Cold 
Staker) für das langfristige Halten von Einheiten einer virtuellen Währung belohnt. Dabei 
werden vom Staker bestimmte Einheiten der virtuellen Währung über einen bestimmten 
Zeitraum gesperrt. Während der Sperrzeit kann der Cold Staker auf diese Einheiten der 
virtuellen Währung nicht zugreifen. Nach Ablauf der Sperrzeit erhält der Cold Staker eine 
Belohnung in Form von zusätzlichen Einheiten der virtuellen Währung.  


 
19 Eine besondere Form des Stakings ist das Betreiben eines sogenannten Masternode. 


Masternodes speichern nicht nur eine vollständige Kopie der Blockchain, sondern verifizieren 
sowohl Transaktionen als auch Blöcke. Zudem können sie ein wichtiger Bestandteil von 
Blockchains sein, denn die Dezentralität des Netzwerks basiert darauf, dass dieses auf 
möglichst viele Nodes (Knoten) verteilt ist. Diese Funktionen stellt der Betreiber des 
Masternode den Teilnehmern des dezentralen Netzwerkes gegen eine Vergütung zur 
Verfügung. Um einen Masternode zu betreiben, muss der Teilnehmer eine bestimmte Anzahl 
von Einheiten einer virtuellen Währung an einen Masternode koppeln. Werden die Einheiten 
einer virtuellen Währung von dem Masternode gelöst, verliert dieser seine Funktion und der 
Betreiber das Recht auf eine Vergütung. 
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9. Fork 
20 Fork bedeutet Gabelung oder Aufspaltung einer virtuellen Währung. Dazu kann es kommen, 


wenn die Regeln, die einer Blockchain zugrunde liegen, verändert werden. Virtuelle 
Währungen beruhen maßgeblich auf der „Open-Source-Idee“. Das heißt, der Quellcode der 
virtuellen Währung wird veröffentlicht und ist kostenfrei nutz- und veränderbar. Dadurch 
kann der Code von jedermann eingesehen, heruntergeladen und verändert werden und sich im 
weiteren Verlauf in eine Richtung entwickeln, welche zwar die ursprünglichen Entwickler der 
virtuellen Währung nicht mehr unterstützen möchten, welche aber von der Mehrheit der 
Miner oder zumindest einer relevanten Minderheit favorisiert wird. Es können sich damit 
innerhalb des Nutzer- und Entwicklernetzwerks Meinungsverschiedenheiten zur weiteren 
Ausgestaltung der Blockchain herausbilden, die – dem Open-Source-Prinzip folgend – nur im 
Konsens gelöst werden können. Kann kein Konsens gefunden werden, führt dies zur 
Aufspaltung der Blockchain. Dadurch entsteht eine zusätzliche Version der virtuellen 
Währung, die neben der alten Version koexistiert. Die Blockchains der beiden virtuellen 
Währungen entwickeln sich nach der Spaltung getrennt weiter. Im Zuge der Spaltung 
erlangen die Inhaber von Einheiten der vor dem Fork existierenden virtuellen Währung, die 
dem Konzept der neuen virtuellen Währung folgen, zu der bisherigen Anzahl an Einheiten der 
alten virtuellen Währung die gleiche Anzahl von Einheiten der neuen virtuellen Währung, 
ohne dafür eine Gegenleistung erbringen zu müssen.  
 
10. Lending  


21 Beim Lending werden Einheiten einer virtuellen Währung gegen eine Vergütung zur Nutzung 
überlassen und dadurch zusätzliche Einheiten einer virtuellen Währung generiert.  
 
11. Airdrop 


22 Bei einem Airdrop werden Einheiten einer virtuellen Währung oder Token unentgeltlich 
verteilt. In der Regel handelt es sich dabei um Marketing-Aktionen. Mit einem Airdrop kann 
die Auflage verbunden sein, dass die Kunden mehrere Online-Formulare ausfüllen müssen, 
um am Airdrop teilnehmen zu können. Auf diese Weise gelangen die Projektinitiatoren des 
Airdrops an wertvolle Kundendaten. Ein Airdrop kann auch dergestalt stattfinden, dass ohne 
Zutun des Inhabers eines öffentlichen Schlüssels (vgl. Rz. 15) an diesen vom Veranstalter des 
Airdrops Einheiten einer virtuellen Währung oder Token übermittelt werden. 
 
II. Ertragsteuerrechtliche Einordnung 


23 Einkünfte aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit Einheiten einer virtuellen Währung und mit 
Token können je nach den Umständen des Einzelfalls und unter Berücksichtigung der 
nachfolgenden Ausführungen Einkünfte aus Gewerbebetrieb im Sinne des § 15 EStG, 
Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit im Sinne des § 19 EStG, Einkünfte aus 
Kapitalvermögen im Sinne des § 20 EStG, Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften im 
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Sinne des § 22 Nummer 2 EStG in Verbindung mit § 23 EStG oder sonstige Einkünfte im 
Sinne des § 22 Nummer 3 EStG sein. 


 
1. Mining 


24 Mining stellt einen Anschaffungsvorgang dar und kann je nach den Umständen des 
Einzelfalls private Vermögensverwaltung oder gewerbliche Tätigkeit sein. Zu den Einnahmen 
des Steuerpflichtigen gehören sowohl die im Zusammenhang mit der Blockerstellung 
erhaltenen Einheiten einer virtuellen Währung als auch die Transaktionsgebühren, die der 
Steuerpflichtige für die Verifikation der Transaktionsdaten von den Netzwerkteilnehmern 
erhält. Ebenfalls zu den Einnahmen gehören die von einem Betreiber eines Mining-Pools 
erhaltenen Entgelte für das zur Verfügung stellen von Rechnerleistung. 
 
a) Einkünfte aus Gewerbebetrieb § 15 EStG 


25 Sind die Einkünfte des Steuerpflichtigen nicht bereits kraft seiner Rechtsform als solche aus 
Gewerbebetrieb einzuordnen, hängt die Einordnung seines Tuns als gewerbliche Tätigkeit 
gemäß § 15 Absatz 2 EStG vom Umfang der Tätigkeit ab. 


 
26 Ist der Steuerpflichtige nachhaltig für eigene Rechnung tätig und trägt er auch das 


Unternehmerrisiko, kann im Regelfall von einer gewerblichen Tätigkeit im Zusammenhang 
mit dem Mining ausgegangen werden (vgl. Rz. 27ff). 


 
27 Der Steuerpflichtige nimmt am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teil, indem er den 


Netzwerkteilnehmern seine Rechnerleistung für die Verifikation der Transaktionsdaten und 
deren Aufnahme in einen neu zu erstellenden Block der Blockchain zur Verfügung stellt. 
Dass das Entgelt von der erfolgreichen Erstellung des Blocks abhängt, steht einer Teilnahme 
am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr nicht entgegen.  


 
28 Beim Mining wird - unabhängig von der Höhe der Aufwendungen für Hardware und Strom -


widerlegbar vermutet, dass eine gewerbliche Tätigkeit vorliegt. Bei hohen Kosten für die 
Anschaffung von Hardware und oder hohen Energiekosten für den Betrieb der Hardware ist 
jedoch die Gewinnerzielungsabsicht zu prüfen. Das Mining muss auf Dauer gesehen dazu 
geeignet sein, aus dieser Tätigkeit einen Gewinn zu erzielen (vgl. H 15.3 (Totalgewinn) EStH 
2019).  


 
29 Die bloße Verwaltung eigenen Vermögens ist regelmäßig keine gewerbliche Tätigkeit. Eine 


bloße Vermögensverwaltung ist anzunehmen, wenn sich die Betätigung noch als Nutzung von 
Vermögen im Sinne einer Fruchtziehung aus zu erhaltenden Substanzwerten darstellt und die 
Ausnutzung substantieller Vermögenswerte durch Umschichtung nicht entscheidend in den 
Vordergrund tritt. Wann der Bereich der privaten Vermögensverwaltung verlassen wird, 
hängt von den Umständen des Einzelfalls ab (vgl. R 15.7 (1) EStR 2012).  
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30 Die vorstehenden Ausführungen gelten auch dann, wenn sich mehrere Miner in einem 


Mining-Pool zusammenschließen und anteilig ihren Beitrag an der Gesamtrechnerleistung 
erbringen. Werden in einem Mining-Pool Einheiten einer virtuellen Währung erzeugt, werden 
diese entsprechend eines festgelegten Schlüssels auf die beteiligten Miner verteilt. Der 
Betreiber des Mining-Pools übernimmt lediglich eine koordinierende Rolle. Die Miner tragen 
gemeinschaftlich das unternehmerische Risiko ihrer Tätigkeit. Je nach vertraglicher 
Gestaltung des Einzelfalls kann ein Mining-Pool eine Mitunternehmerschaft darstellen. Es 
gelten die allgemeinen Grundsätze zur Annahme einer Mitunternehmerschaft (vgl. H 15.8 (1) 
(Allgemeines) EStR 2012). Eine Mitunternehmerschaft liegt nicht vor, wenn dem Betreiber 
des Mining-Pools vom einzelnen Miner lediglich Rechnerleistung gegen Entgelt im Rahmen 
eines Dienstleistungsverhältnisses zur Verfügung gestellt wird.  
 
 
aa) Betriebsvermögensvergleich 
aaa) Wirtschaftsgut 


31 Einheiten einer virtuellen Währung sind nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter, die nach den 
allgemeinen bilanzsteuerrechtlichen Grundsätzen dem Anlage- oder Umlaufvermögen 
zuzuordnen sind. Sie sind bei Zuordnung zum Anlagevermögen unter Finanzanlagen im 
Sinne des § 266 Absatz 2 A. III. HGB und bei Zuordnung zum Umlaufvermögen, unter 
sonstige Vermögensgegenstände im Sinne des § 266 Absatz 2 B. II. 4. HGB auszuweisen. 


 
bbb) Zugangsbewertung 


32 Die für das Mining zugeteilten Einheiten einer virtuellen Währung sowie die in Einheiten 
einer virtuellen Währung vergütete Transaktionsgebühr werden angeschafft (tauschähnlicher 
Vorgang). Die Anschaffungskosten entsprechen dem Marktkurs im Zeitpunkt der 
Anschaffung der Einheiten einer virtuellen Währung (Ableitung aus § 6 Absatz 6 EStG). Als 
Marktkurs kann der Durchschnittswert aus dem Wechselkurs von drei verschiedenen 
Handelsplattformen (z. B. Kraken, Coinbase und Bitpanda) oder webbasierten Listen (z. B. 
https://coinmarketcap.com/de) zu Grunde gelegt werden. Ist ein Börsenkurs vorhanden, ist 
dieser zu Grunde zu legen.  


 
Werden Forderungen mit Einheiten einer virtuellen Währung beglichen, sind diese mit dem 
Marktkurs im Zeitpunkt der Erfüllung der Forderung zu erfassen. 
 
ccc) Folgebewertung 


33 Für die Bewertung zu den nachfolgenden Bilanzstichtagen sind die Anschaffungskosten mit 
dem Teilwert zu vergleichen. Soweit der Teilwert aufgrund einer voraussichtlich dauernden 
Wertminderung unter die Anschaffungskosten sinkt, kann der Steuerpflichtige eine 
Teilwertabschreibung vornehmen (§ 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 EStG).  
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bb) Einnahmenüberschussrechnung 
34 Bei Gewinnermittlung durch Einnahmenüberschussrechnung nach § 4 Absatz 3 EStG führt 


der Zugang von Einheiten einer virtuellen Währung im Rahmen eines tauschähnlichen 
Vorgangs zu Betriebseinnahmen. Einheiten einer virtuellen Währung sind als mit 
Wertpapieren vergleichbare nicht verbriefte Forderungen und Rechte als Wirtschaftsgüter im 
Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 4 EStG anzusehen, deren Anschaffungskosten (§ 6 Absatz 6 
EStG, vgl. Rz. 32) erst im Zeitpunkt des Zuflusses des Veräußerungserlöses oder bei 
Entnahmen im Zeitpunkt der Entnahme als Betriebsausgaben abzuziehen sind. 
 
b) Einkünfte aus (sonstigen) Leistungen im Sinne des § 22 Nummer 3 EStG 


35 Sind die Voraussetzungen des § 15 Absatz 2 EStG nicht erfüllt, sind die Einkünfte aus dem 
Mining nach § 22 Nummer 3 EStG steuerbar. Als sonstige Leistung kommt jedes wie auch 
immer geartete aktive, passive oder nichtwirtschaftliche Verhalten des Steuerpflichtigen in 
Betracht. Dauer und Häufigkeit der Leistung/en sind ohne Bedeutung. Entsprechend ihrem 
Wortlaut erfasst die Vorschrift nicht nur gelegentliches oder auch nur einmaliges Verhalten, 
sondern auch ein sich wiederholendes, regelmäßig erbrachtes oder auf (eine gewisse) Dauer 
oder Wiederholung angelegtes Tun, Dulden oder Unterlassen. Bei der Verknüpfung von 
Leistung und Gegenleistung ist kein synallagmatisches Verhältnis zwischen Leistung und 
Gegenleistung erforderlich. Der Leistende (Miner) muss nicht bereits beim Erbringen seiner 
Leistung eine Gegenleistung erwarten. Ausreichend ist vielmehr, dass er eine im 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit seinem Verhalten (Tun, Dulden, Unterlassen) gewährte 
(Gegen-)Leistung als solche annimmt. Auf diese Weise ordnet er sein Verhalten der 
erwerbswirtschaftlich und damit auch steuerrechtlich bedeutsamen Sphäre zu (BFH-Urteil 
vom 24. April 2012, IX R 6/10, BStBl II S. 581). Insoweit ist nicht zwischen den im Wege 
des Mining erlangten Einheiten einer virtuellen Währung und den Transaktionsgebühren zu 
unterscheiden. Dies gilt auch beim Mining-Pool und bei einer Beteiligung an einem Cloud-
Mining-Dienst. 


 
36 Die im Wege des Minings erlangten Einheiten einer virtuellen Währung sind nach § 8 Absatz 


2 Satz 1 EStG mit dem Marktkurs im Zeitpunkt der Anschaffung anzusetzen (vgl. zur 
Ermittlung des Marktkurses Rz. 32). Als Werbungskosten können beispielsweise 
Aufwendungen für den Erwerb der für das Mining erforderlichen Hard- und Software 
berücksichtigt werden.  
 
2. Einkünfte aus der Veräußerung von Einheiten einer virtuellen Währung 
a) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Betriebsvermögen  


37 Sind die Einheiten einer virtuellen Währung Betriebsvermögen, sind die Veräußerungserlöse 
Betriebseinnahmen. Aufgrund des Rückwärtsbezugs jedes Transaktionsoutputs ist eine 
Zuordnung und Identifizierung von Einheiten einer virtuellen Währung grundsätzlich bis hin 
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zu deren Ursprungstransaktion (Coinbase Transaktion) möglich. Bei der Veräußerung sind 
grundsätzlich die individuellen – ggf. fortgeführten – Anschaffungskosten der veräußerten 
Einheiten einer virtuellen Währung abzuziehen. Können die individuellen 
Anschaffungskosten der Einheiten einer virtuellen Währung im Einzelfall nicht ermittelt und 
individuell zugeordnet werden, können diese mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten 
bewertet werden.  


 
38 Werden Einheiten einer virtuellen Währung wiederholt an- und verkauft (inkl. Tausch in 


Einheiten anderer virtueller Währungen), kann ein solcher Handel mit Einheiten einer 
virtuellen Währung eine gewerbliche Tätigkeit darstellen. Für die Abgrenzung zur privaten 
Vermögensverwaltung können die Kriterien zum gewerblichen Wertpapier- und 
Devisenhandel herangezogen werden. Hier begründen nach der Rechtsprechung des BFH 
(BFH-Urteil vom 20. Dezember 2000 – X R 1/97 BStBl II 2001, S. 706) häufige An- und 
Verkäufe allein noch keine gewerbliche Tätigkeit, auch wenn dabei ein größerer Umfang 
erreicht wird. Bei der Wertpapieranlage bestehen für den Investor zahlreiche 
Handlungsoptionen. Es existieren ertraglose Wertpapiere (z. B. Scheck, Wechsel), 
Zinspapiere (z. B. Inhaberschuldverschreibungen, Bundesschatzbriefe) und 
Dividendenpapiere (z. B. Aktien, Genussscheine). Diese Vielfalt bringt es nach Ansicht des 
BFH mit sich, dass schlechte Wertpapiere durch gute Wertpapiere oder Zinspapiere durch 
Dividendenpapiere ersetzt werden. Eine gewerbliche Betätigung setze demgegenüber voraus, 
dass sich der Steuerpflichtige „wie ein Händler“ bzw. „bankentypisch“ verhält und einen in 
kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nutzt. Vor dem Hintergrund, dass bei 
virtuellen Währungen zahlreiche Geschäftsmodelle das Generieren zusätzlicher Einheiten 
virtueller Währung durch Halten der Nutzungsüberlassung ermöglichen, sind diese Kriterien 
auch auf die hier vorliegenden Sachverhalte zu übertragen und im jeweiligen Einzelfall zu 
prüfen (vgl. Rz. 29). 


 
b) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Privatvermögen 


39 Einheiten einer virtuellen Währung sind als „anderes Wirtschaftsgut“ im Sinne des § 23 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG anzusehen. Virtuelle Währungen sind vermögenswerte 
Vorteile, deren Erlangung sich der Erwerber etwas kosten lässt. Sie sind mittels eines über 
Börsen (z. B. Börse Stuttgart Digital Exchange), Handelsplattformen (z. B. Kraken, Coinbase 
und Bitpanda) und Listen (z. B. coinmarketcap) ermittelbaren Marktpreises einer 
selbständigen Bewertung zugänglich.  
 
Gewinne aus der Veräußerung von Einheiten einer virtuellen Währung, die im Privatvermö-
gen gehalten werden, stellen daher Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften nach § 22 
Nummer 2 in Verbindung mit § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG dar, wenn der Zeitraum 
zwischen der Anschaffung und der Veräußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt (wegen der 
Verlängerung der Veräußerungsfrist auf zehn Jahre vgl. Rz. 47). Erforderlich sind ein 
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Anschaffungs- und ein Veräußerungsvorgang. Unter einer Anschaffung ist der entgeltliche 
Erwerb von Einheiten einer virtuellen Währung (z. B. durch Kauf oder Tausch) von einem 
Dritten zu verstehen. Das Entgelterfordernis ist erfüllt, wenn die Einheiten einer virtuellen 
Währung beispielsweise im Tausch gegen Einheiten staatlicher Währung (z. B. Euro), eine 
Ware oder eine Dienstleistung angeschafft werden oder der Steuerpflichtige Einheiten einer 
virtuellen Währung im Tausch gegen Einheiten einer anderen virtuellen Währung erhält. 
Auch im Wege des Minings erlangte Einheiten einer virtuellen Währung werden im Wege des 
Tausches angeschafft. Spiegelbildlich zur Anschaffung stellt die entgeltliche Übertragung des 
angeschafften Wirtschaftsgutes durch Verkauf oder Tausch auf einen Dritten eine 
Veräußerung dar. Der Tausch von Einheiten einer virtuellen Währung in Einheiten einer 
staatlichen Währung (z. B. Euro) bzw. der Tausch von Einheiten einer virtuellen Währung in 
Einheiten einer anderen virtuellen Währung, eine Ware oder eine Dienstleistung führt 
demgemäß zu einer Veräußerung. Die Veräußerungsfrist gemäß § 23 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 EStG von einem Jahr beginnt nach jedem Tausch neu.  


 
40 Für die Ermittlung der Jahresfrist ist aus Vereinfachungsgründen der Anschaffungs- und 


Veräußerungszeitpunkt maßgebend, der sich aus der Wallet ergibt. Soll für die Jahresfrist das 
schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft maßgebend sein, muss der Steuerpflichtige den 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses durch geeignete Unterlagen nachweisen.  


 
aa) Ermittlung des Veräußerungsgewinns 


41 Der Gewinn oder Verlust aus der Veräußerung von Einheiten einer virtuellen Währung 
ermittelt sich aus dem Veräußerungserlös abzüglich der Anschaffungs- und der 
Werbungskosten.  


 
42 Als Veräußerungserlös ist bei einer Veräußerung in Euro das vereinbarte Entgelt zu 


berücksichtigen. Werden Einheiten einer virtuellen Währung gegen Einheiten einer anderen 
virtuellen Währung getauscht, ist als Veräußerungserlös der hingegebenen Einheiten einer 
virtuellen Währung der Marktkurs der erlangten Einheiten der anderen virtuellen Währung am 
Tauschtag anzusetzen. Kann ein Marktkurs der erlangten Einheiten einer virtuellen Währung 
nicht ermittelt werden, wird es nicht beanstandet, wenn stattdessen auf den Marktkurs der 
hingegebenen Einheiten einer virtuellen Währung abgestellt wird. Der Marktkurs der 
hingegebenen Einheiten einer virtuellen Währung zuzüglich eventuell gezahlter 
Anschaffungsnebenkosten stellt zugleich die Anschaffungskosten der erhaltenen Einheiten 
einer virtuellen Währung am Tauschtag dar. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung der 
Einheiten einer virtuellen Währung aufgewendeten Transaktionsgebühren sind als 
Werbungskosten zu berücksichtigen. 
 
Beispiel: 







- 15 - 
A erwirbt am 1. April 01 10 Bitcoin zum Preis von je 300 € (gesamt 3.000 €) zuzüglich einer 
Transaktionsgebühr von 10 € bei einer Online Plattform. Am 1. August 01 tauscht A 
2 Bitcoin gegen 40 Ether. Für den Tausch zahlt er eine Transaktionsgebühr von 0,02 Bitcoin. 
Am Tag der Transaktion beträgt der Wert eines Bitcoins 400 €. Der Wert eines Ethers beträgt 
20 €.  
 
Lösung: 
A hat aus der Veräußerung von 2 Bitcoin Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften 
gemäß § 22 Nummer 2 in Verbindung mit § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG in Höhe von 
190 € erzielt: 
 
A hat für 2 Bitcoin 40 Ether im Wert von je 20 € also insgesamt 800 € als Veräußerungserlös 
erhalten. Hiervon sind die Anschaffungskosten für die 2 Bitcoin sowie die 
Transaktionsgebühr abzuziehen. Für 10 Bitcoin hat A insgesamt 3.010 € aufgewendet. Damit 
entfallen auf 2 Bitcoin 602 € an Anschaffungskosten. Außerdem hat A eine 
Transaktionsgebühr von 0,02 Bitcoin (400 € x 0,02 Bitcoin = 8 €) aufgewendet.  
 
Veräußerungserlös      800 € (40 Ether je 20 € Marktwert am Transaktionstag) 
Anschaffungskosten   ./. 602 € (3010 €/10 Bitcoin x 2 Bitcoin) 
Transaktionsgebühr ./.     8 € (Wert eines Bitcoins am Transaktionstag 400 € x 0,02 
  Bitcoin) 
Gewinn    190 € 
 


43 Werden Einheiten einer virtuellen Währung im Tausch gegen eine Dienstleistung oder eine 
Ware hingegeben, ist als Veräußerungserlös der hingegebenen Einheiten einer virtuellen 
Währung das in Euro vereinbarte Entgelt anzusetzen. Wurde kein Entgelt vereinbart, ist als 
Veräußerungserlös der Marktkurs der hingegebenen Einheiten einer virtuellen Währung 
anzusetzen. 
 
bb) Verwendungsreihenfolge 


44 Für die Bestimmung der Jahresfrist gilt der Grundsatz der Einzelbetrachtung (vgl. Rz. 37) 
Aus Vereinfachungsgründen ist die Anwendung der First in First out (FiFo)-Methode auf die 
Einheiten einer virtuellen Währung zulässig. Das heißt, es ist zu unterstellen, dass die zuerst 
angeschafften Einheiten einer virtuellen Währung zuerst veräußert wurden. 


 
45 Die einmal gewählte Methode – FiFo-Methode oder Einzelbetrachtung – ist auf jede einzelne 


Wallet anzuwenden und bis zur vollständigen Veräußerung der Einheiten einer virtuellen 
Währung in dieser Wallet beizubehalten. Nach einer vollständigen Veräußerung der Einheiten 
einer virtuellen Währung in dieser Wallet und anschließendem Neuerwerb von Einheiten 
dieser virtuellen Währung kann die Methode gewechselt werden. Beim Halten von Einheiten 
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mehrerer virtueller Währungen besteht für jede virtuelle Währung in einer Wallet ein 
gesondertes Wahlrecht. 


 
46 Der Gewinn aus der Veräußerung von Einheiten einer virtuellen Währung bleibt nach § 23 


Absatz 3 Satz 5 EStG steuerfrei, wenn die Summe der aus sämtlichen privaten 
Veräußerungsgeschäften im Kalenderjahr erzielten Gewinne (Gesamtgewinn) weniger als 600 
Euro beträgt.  


 
cc) Verlängerung der Veräußerungsfrist auf zehn Jahre  


47 Die Veräußerungsfrist verlängert sich nach § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 4 EStG auf 
zehn Jahre, wenn Einheiten einer virtuellen Währung oder Token als Einkunftsquelle genutzt 
werden und zumindest in einem Kalenderjahr hieraus Einkünfte erzielt worden sind. Eine 
Nutzung als Einkunftsquelle liegt beispielsweise vor, wenn Einheiten einer virtuellen 
Währung im Wege des sogenannten Lending gegen Entgelt überlassen werden (vgl. Rz. 21 
und 77).  


 
Beispiel: 
A überlässt F 100 Dash, die F dazu verwenden will, einen Masternode zu betreiben. Dafür 
muss F einen Bestand von insgesamt 1.000 Dash nachweisen. Für das Betreiben des 
Masternodes erhält F regelmäßig zusätzlich Dash vom Netzwerk. Nach Ablauf von 6 
Monaten überträgt F 100 Dash wieder an A zurück. Des Weiteren „zahlt“ F als Gegenleistung 
für die Zeit der Nutzungsüberlassung der 100 Dash monatlich 2 Dash an A.  


 
Lösung: 
A verwendet die 100 Dash zur Erzielung von Einkünften aus einer (sonstigen) Leistung 
gemäß § 22 Nummer 3 EStG (vgl. Rz. 77). Die Veräußerungsfrist verlängert sich für diese 
Dash von einem auf zehn Jahre. 


 
48 Eine Nutzung als Einkunftsquelle im Sinne des § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 4 EStG 


kann auch beim Staking gegeben sein. Dies gilt jedenfalls dann, wenn das Staking als 
sogenanntes Cold Staking oder im Zusammenhang mit einem Masternode betrieben wird. In 
beiden Fällen führt das Halten von Einheiten einer virtuellen Währung zur Zuteilung weiterer 
Einheiten der virtuellen Währung.  


 
49 Die Nutzung von Einheiten einer virtuellen Währung zum Zweck des Proof of Stake stellt 


eine Nutzung als Einkunftsquelle im Sinne des § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 4 EStG 
dar, wenn das Halten der Einheiten einer virtuellen Währung dazu führt, dass der Teilnehmer 
den nächsten Block erstellt und dadurch zusätzliche Einheiten einer virtuellen Währung 
generiert. Die Einheiten einer virtuellen Währung werden in diesem Fall als Einkunftsquelle 
genutzt.  
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50 Werden Einheiten einer virtuellen Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt angeschafft und 


verlängert sich für einen Teil der Einheiten der virtuellen Währung die Veräußerungsfrist 
nach § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 4 EStG wegen der Verwendung als Einkunfts-
quelle auf zehn Jahre (vgl. Rz. 47), während es für den anderen Teil der Einheiten einer 
virtuellen Währung bei der Veräußerungsfrist von einem Jahr gemäß § 23 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 Satz 1 EStG bleibt, gilt der Teil der Einheiten einer virtuellen Währung als zuerst 
veräußert, bei dem die Veräußerungsfrist bereits abgelaufen ist. 


 
Beispiel: 
A erwirbt im März 01 80 Ether zu 160 € und im Juni 01 50 Ether zu 2.000 €. 100 Ether 
überlässt A im September 01 an F, der ihm die Ether im September 02 zuzüglich 3 Ether als 
Entgelt für die Nutzungsüberlassung zurückzahlt. A veräußert 100 Ether im Dezember 02 für 
8.000 €. A hat nicht dokumentiert, welche Ether er wann angeschafft und veräußert hat. 
 
Lösung: 


 Insgesamt hatte A im Jahr 01 130 Ether angeschafft. Nur für einen Teil der Ether, nämlich 
100 Ether, hat sich die Veräußerungsfrist wegen der Verwendung als Einkunftsquelle von 
einem auf zehn Jahre verlängert. Für 30 Ether ist die Veräußerungsfrist im Dezember 02 
bereits abgelaufen. Diese gelten als zuerst veräußert. Da A keine Aufzeichnung über die 
Anschaffung und Veräußerung jedes einzelnen Ethers führt, ist für die Ermittlung des 
Veräußerungsgewinns die FiFo-Methode anzuwenden. 


 
  Veräußerungserlös        8.000 € 


davon steuerfrei (30 Ether) 
  8.000 € / 100 Ether x 30 Ether      2.400 € 
  Verbleibender Veräußerungserlös (übrige 70 Ether)   5.600 € 
        ./. Anschaffungskosten (aus März 01) 
  160 € / 80 Ether x 50 Ether          100 € 
        ./. Anschaffungskosten (aus Juni 01) 
  2.000 € / 50 Ether x 20 Ether          800 € 
         = Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften    4.700 €  
 


c) Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten 
51-53 [Platzhalter] 
 


3. Ertragsteuerrechtliche Behandlung von im Wege eines Forks erhaltener Einheiten 
einer virtuellen Währung 
a) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Betriebsvermögen  
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54 Sind die Einheiten einer virtuellen Währung Betriebsvermögen und entstehen aufgrund eines 


Forks Einheiten einer neuen virtuellen Währung, die ebenfalls Betriebsvermögen sind, stellen 
die Einheiten der verschiedenen virtuellen Währungen unterschiedliche Wirtschaftsgüter dar. 
Die Anschaffungskosten der Einheiten der vor dem Fork existierenden virtuellen Währung 
sind auf diese Wirtschaftsgüter aufzuteilen. Der Aufteilungsmaßstab richtet sich dabei nach 
dem Verhältnis der Marktkurse der Einheiten der verschiedenen virtuellen Währungen im 
Zeitpunkt des Forks (vgl. zur Ermittlung des Marktkurses Rz. 32). Soweit nach einem Fork 
den Einheiten der neu entstandenen virtuellen Währung kein Wert beigemessen werden kann, 
verbleiben die Anschaffungskosten bei den Einheiten der vor dem Fork existierenden 
virtuellen Währung. Sinken die Teilwerte der Einheiten der jeweiligen virtuellen Währung 
zum nächsten Bilanzstichtag, kann der Steuerpflichtige bei voraussichtlich dauerhafter 
Wertminderung zu diesem Bilanzstichtag Teilwertabschreibungen vornehmen (vgl. BMF-
Schreiben vom 2. September 2016, BStBl I S. 995). 


 
b) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Privatvermögen  


55 Wegen der Veräußerung der vor dem Fork existierenden Einheiten einer virtuellen Währung 
wird auf die Ausführungen unter Rz. 39 ff. verwiesen.  


 
56 Der Steuerpflichtige erwirbt mit der Anschaffung von Einheiten einer virtuellen Währung die 


Möglichkeit, im Zuge eines Forks Einheiten einer neuen virtuellen Währung zu erhalten. 
Demzufolge schafft der Steuerpflichtige die Einheiten einer neuen virtuellen Währung als 
Bestandteil der Einheiten der vor dem Fork existierenden virtuellen Währung entgeltlich an. 
Die Anschaffungskosten der Einheiten der vor dem Fork existierenden virtuellen Währung 
sind grundsätzlich im Verhältnis der Marktkurse der Einheiten der jeweiligen virtuellen 
Währungen im Zeitpunkt des Forks aufzuteilen (vgl. zur Ermittlung des Marktkurses Rz. 32). 
Soweit den nach dem Fork entstandenen Einheiten einer neuen virtuellen Währung kein Wert 
beigemessen werden kann, verbleiben die Anschaffungskosten bei den Einheiten der vor dem 
Fork existierenden virtuellen Währung. Der Anschaffungszeitpunkt der Einheiten der neuen 
virtuellen Währung entspricht dem Anschaffungszeitpunkt der Einheiten der vor dem Fork 
existierenden virtuellen Währung.  


 
57 Werden die aufgrund eines Forks entstandenen Einheiten einer neuen virtuellen Währung 


veräußert, ist der dabei erzielte Gewinn als Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften 
nach § 22 Nummer 2 in Verbindung mit § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG zu versteuern, 
wenn der Zeitraum zwischen der Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr 
beträgt. Dies gilt auch, wenn der Steuerpflichtige den Zugriff auf die vor dem Fork 
existierenden Einheiten einer virtuellen Währung im Wege des Minings erlangt hat. 


 Wegen der Verlängerung der Veräußerungsfrist auf zehn Jahre wird auf die Ausführungen 
unter Rz. 47 verwiesen. 
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4. Initial Coin Offering 
Beim Initial Coin Offering werden Token vom Emittenten selbst herausgegeben. 
a) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Betriebsvermögen 
aa) beim Emittenten von Token 


58 Die Token können – je nach Ausgestaltung – sowohl Eigenkapital (Kapitalüberlassung auf 
Dauer) als auch Fremdkapital (Kapitalüberlassung auf Zeit) darstellen. Sie sind nach ihrem 
rechtlichen Gehalt bilanziell zu beurteilen und entsprechend anzusetzen. Die 
ertragsteuerrechtliche Behandlung hängt von dieser Einordnung ab und folgt den allgemeinen 
Grundsätzen. Token sind beim Emittenten selbst hergestellte Wirtschaftsgüter, die 
grundsätzlich mit den Herstellungskosten zu aktivieren sind. Beim Tausch der Token z. B. 
gegen Einheiten einer virtuellen Währung oder der Veräußerung der Token realisiert der 
Emittent einen Gewinn/Verlust, soweit nicht entsprechende Verbindlichkeiten oder 
Kapitalbeträge zu passivieren sind. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob aus den 
Ausgabebedingungen der Token vertragliche Verpflichtungen gegenüber den Inhabern der 
Token resultieren, die – soweit die Voraussetzungen erfüllt werden – als Verbindlichkeit oder 
Rückstellung auszuweisen wären. 


 
bb) beim Erwerber von Token 


59 Für die ertragsteuerrechtliche Beurteilung ist zu unterscheiden, ob die Token dem Inhaber 
eine besondere Rechtsposition einräumen. Token können als Wirtschaftsgüter unter den 
Finanzanlagen oder als Forderungen zu bilanzieren sein. Für die weitere Beurteilung gelten 
die allgemeinen Bilanzierungsgrundsätze.  


 
b) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Privatvermögen  


60 Die ertragsteuerrechtliche Einordnung der Erträge hängt davon ab, welche Rechte und 
Ansprüche die ausgegebenen Token im Einzelfall vermitteln.  


 
aa) Utility Token 


61 Sogenannte Utility Token vermitteln dem Inhaber den zukünftigen Zugriff auf ein Produkt 
oder eine Dienstleistung. Werden derartige Token eingelöst, ist dies ertragsteuerrechtlich 
unbeachtlich (BFH-Urteil vom 6. Februar 2018, IX R 33/17, BStBl II S. 525). Eine 
Veräußerung liegt nicht vor, da es an einer entgeltlichen Übertragung auf einen Dritten fehlt, 
wenn der Inhaber der Token lediglich die in den Token verkörperten Ansprüche auf ein 
Produkt oder eine Dienstleistung einlöst und unter Nutzung der Token die Ware oder die 
Dienstleistung erhält.  


 
62 Werden Utility Token veräußert, führt der Gewinn/Verlust aus der Veräußerung zu 


Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften nach § 22 Nummer 2 in Verbindung mit 
§ 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG, wenn der Zeitraum zwischen der Anschaffung und der 
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Veräußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt, sofern nicht die Voraussetzungen von Rz. 47 
vorliegen. 


 Eine Veräußerung im Sinne des § 22 Nummer 2 in Verbindung mit § 23 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 EStG liegt auch dann vor, wenn Utility Token als Zahlungsmittel (Hybride Token) 
verwendet werden. 


 
bb) Equity/Security/Debt Token 


63 Je nach Ausgestaltung können Token auch als Wertpapiere oder andere Finanzinstrumente 
anzusehen sein. Voraussetzung dafür, dass Token als Wertpapiere im Sinne des § 2 Absatz 4 
in Verbindung mit Absatz 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) anzusehen sind, ist nach dem 
Hinweisschreiben der BaFin vom 20. Februar 2018 – WA 11-QB 4100-2017/00101 
insbesondere  
 ihre Übertragbarkeit, 
 ihre Handelbarkeit am Finanzmarkt bzw. Kapitalmarkt, wobei Handelsplattformen für 


Einheiten einer virtuellen Währung grundsätzlich als Finanzmärkte bzw. 
Kapitalmärkte im Sinne der Wertpapier-Definition angesehen werden können, 


 die Verkörperung von Rechten in den Token, d. h. entweder Gesellschafterrechten 
oder schuldrechtlichen Ansprüchen oder mit Gesellschafterrechten oder 
schuldrechtlichen Ansprüchen vergleichbaren Ansprüchen, die in den Token 
verkörpert sein müssen und 


 dass die Token nicht die Voraussetzungen eines Zahlungsinstruments (wie in § 2 
Absatz 1 WpHG bzw. Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 MiFID II genannt) erfüllen. 
 


64 Eine Verbriefung der Token in einer Urkunde ist nach § 2 Absatz 1 WpHG und Artikel 4 
Absatz 1 Nummer 44 MiFID II keine zwingende Voraussetzung für die Annahme eines 
übertragbaren Wertpapiers. Ausreichend ist, dass der Inhaber der Token anhand der 
Distributed Ledger- oder Blockchain-Technologie oder anhand vergleichbarer Technologien 
jeweils dokumentiert werden kann 


 
65 Werden Equity/Security/Debt Token im Tausch gegen Einheiten einer virtuellen Währung 


erworben, stellt dies eine Veräußerung der hingegebenen Einheiten einer virtuellen Währung 
dar. Gewinne aus der Veräußerung können der Besteuerung gemäß § 22 Nummer 2 in 
Verbindung mit § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG unterliegen. Auf die Ausführungen 
unter Rz. 37 ff. wird verwiesen. 


 
66 Handelt es sich bei dem vom Token vermittelten Recht um eine Schuldverschreibung kommt 


es für die ertragsteuerrechtliche Einordnung der hieraus resultierenden Erträge bzw. Gewinne 
                                                 
1 Hinweisschreiben der BaFin vom 20. Februar 2018 – WA 11-QB 4100-2017/0010 (www.bafin.de → 
Publikationen & Daten → BaFinJournal → Fachartikel → Initial Coin Offerings: BaFin veröffentlicht 
Hinweisschreiben zur Einordnung als Finanzinstrumente) 
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darauf an, ob insoweit eine Kapitalforderung im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG 
oder ein bloßer Sachleistungsanspruch begründet wird. 


 
67 Vermittelt die Schuldverschreibung dem Inhaber ausschließlich einen Anspruch auf Lieferung 


einer beim Emittent hinterlegten festgelegten Menge einer virtuellen Währung oder einen 
Anspruch auf Auszahlung des Erlöses aus der Veräußerung der virtuellen Währung durch den 
Emittenten, liegt keine Kapitalforderung im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG, 
sondern ein Sachleistungsanspruch vor. Die BFH-Rechtsprechung zu Xetra-Gold 
Inhaberschuldverschreibungen (vgl. BFH-Urteile vom 12. Mai 2015, VIII R 35/14, BStBl II 
S. 834 und VIII R 4/15, BStBl II S. 835, BFH-Urteil vom 6. Februar 2018, IX R 33/17, BStBl 
II S. 525) und die BFH-Rechtsprechung zu Gold-Bullion-Securities (vgl. BFH-Urteil vom 16. 
Juni 2020, VIII 7/17, BStBl II 2021 S. 9) sind entsprechend anzuwenden. 


 
68 Die Veräußerung einer solchen Schuldverschreibung führt gegebenenfalls zu Einkünften aus 


privaten Veräußerungsgeschäften gemäß § 22 Nummer 2 in Verbindung mit § 23 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 EStG. Zahlungen des Emittenten während der Laufzeit der 
Schuldverschreibung stellen beim Anleger sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 Nummer 3 
EStG dar. Die zugewendeten Einheiten einer virtuellen Währung sind im Zeitpunkt des 
Zuflusses zu bewerten. 


 
69 Stellt die Schuldverschreibung hingegen eine Kapitalforderung im Sinne des § 20 Absatz 1 


Nummer 7 EStG dar, führen während der Haltezeit vereinnahmte Erträge zu Einkünften aus 
Kapitalvermögen (laufende Kapitalerträge). Eine Veräußerung der Schuldverschreibung fällt 
in den Anwendungsbereich des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG. Bei nicht in Euro 
erhaltenen Einnahmen sind § 20 Absatz 3 und § 20 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2 EStG zu 
beachten.  


 
c) Token als Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit 


70 Werden dem Arbeitnehmer Token verbilligt oder unentgeltlich überlassen, ist im Einzelfall zu 
prüfen, ob eine Geldleistung im Sinne des § 8 Absatz 1 EStG oder ein Sachbezug im Sinne 
des § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG vorliegt. Die Bewertung eines Sachbezugs erfolgt mit dem um 
die üblichen Preisnachlässe geminderten Endpreis am Abgabeort im Zeitpunkt der 
Einräumung des Anspruchs (§ 8 Absatz 2 Satz 1 EStG). Sachbezüge bleiben steuerfrei, wenn 
sie monatlich insgesamt 44 Euro (ab dem 1. Januar 2022 50 Euro) nicht übersteigen (§ 8 
Absatz 2 Satz 11 EStG).  


 
71 Token, die als Sachbezug einzuordnen sind, fließen dem Arbeitnehmer regelmäßig im 


Zeitpunkt der Einbuchung in die Wallet zu. Der Zufluss der Token erfolgt frühestens zu dem 
Zeitpunkt, in dem die Token an der Börse gehandelt bzw. als Zahlungsmittel verwendet 
werden können, da der Arbeitnehmer erst zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit hat, 
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wirtschaftlich über die Token zu verfügen. Wird vom Arbeitnehmer bereits vor dem Zeitpunkt 
des Zuflusses der Token der schuldrechtliche Anspruch auf die Einbuchung der Token in 
seine Wallet gegen Entgelt an einen Dritten abgetreten, erfolgt schon zu diesem Zeitpunkt ein 
Zufluss von Arbeitslohn in Höhe der Differenz zwischen dem Verkaufserlös und den 
Erwerbsaufwendungen für die Token. 


 
5. Staking  
a) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Betriebsvermögen 


72 Erhält der Steuerpflichtige zusätzliche Einheiten einer virtuellen Währung für das Halten von 
Einheiten einer virtuellen Währung über einen bestimmten Zeitraum und sind die Einheiten 
einer virtuellen Währung Betriebsvermögen, handelt es sich um einen betrieblich veranlassten 
Zugang zum Betriebsvermögen (Betriebseinnahmen). Die Einheiten der virtuellen Währung 
sind im Zeitpunkt ihres Zugangs mit dem Marktkurs (gewinnerhöhend) zu aktivieren (vgl. zur 
Ermittlung des Marktkurses Rz. 32). Bei der Gewinnermittlung durch 
Einnahmenüberschussrechnung sind die Wirtschaftsgüter in die laufend zu führenden 
Verzeichnisse nach § 4 Absatz 3 Satz 5 EStG aufzunehmen (vgl. Rz. 34). 


 
b) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Privatvermögen  


73 Erhält der Steuerpflichtige Einheiten einer virtuellen Währung im Wege des Proof of Stake, 
erzielt er damit Einkünfte aus (sonstiger) Leistung gemäß § 22 Nummer 3 EStG. Dies gilt nur, 
sofern es sich nicht bereits um Einkünfte im Sinne des § 15 EStG handelt; insoweit wird auf 
die Ausführungen zum Mining verwiesen (vgl. Rz. 24 ff).  


 
74 Erhält der Steuerpflichtige Einheiten einer virtuellen Währung im Zusammenhang mit dem 


Betreiben eines Masternode, liegen Einkünfte aus einer (sonstigen) Leistung gemäß § 22 
Nummer 3 EStG vor. Dies gilt nur, sofern es sich nicht bereits um Einkünfte im Sinne des  
§ 15 EStG handelt; insoweit wird auf die Ausführungen zum Mining verwiesen (vgl. Rz. 
24ff).  


 
75 Um Einkünfte gemäß § 22 Nummer 3 EStG handelt es sich auch beim sogenannten Cold 


Staking. Der Leistende muss nicht bereits beim Erbringen seiner Leistung eine Gegenleistung 
erwarten. Ausreichend ist vielmehr, dass er eine im wirtschaftlichen Zusammenhang mit 
seinem Verhalten (Tun, Dulden, Unterlassen) gewährte (Gegen-)Leistung als solche annimmt. 
Auf diese Weise ordnet er sein Verhalten der erwerbswirtschaftlich und damit auch 
ertragsteuerrechtlich bedeutsamen Sphäre zu. Maßgeblich ist dabei die Perspektive 
desjenigen, der die Einheiten seiner virtuellen Währung zum Zwecke des Cold Staking 
festschreibt. Aus dessen Sicht erfolgt die Entlohnung mit den zusätzlichen Einheiten einer 
virtuellen Währung, weil er auf die Nutzung bzw. Veräußerung seiner Einheiten einer 
virtuellen Währung für einen bestimmten Zeitraum verzichtet. Wirtschaftlich betrachtet 
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handelt es sich um einen Ertrag, nur dass der Anleger statt Geld Einheiten einer virtuellen 
Währung bekommt. Es liegt daher eine Leistung im o. g. Sinne vor.  


 
6. Lending 
a) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Betriebsvermögen 


76 Erträge aus der Überlassung von  dem Betriebsvermögen zuzuordnenden Einheiten einer 
virtuellen Währung stellen Betriebseinnahmen dar. Werden die Erträge in Einheiten einer 
virtuellen Währung generiert, gelten die zusätzlichen Einheiten einer virtuellen Währung mit 
dem Marktkurs im Zeitpunkt des Zuflusses als angeschafft (vgl. zur Ermittlung des 
Marktkurses Rz. 32). Bei einer Veräußerung wird ein Gewinn oder Verlust realisiert. 


 
b) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Privatvermögen  


77 Einkünfte aus dem Lending sind gemäß § 22 Nummer 3 EStG steuerbar. Denn beim Lending 
erfolgt die Erzielung von Einkünften aufgrund der Leistung des Steuerpflichtigen, nämlich 
der Nutzungsüberlassung auf Zeit. Werden die Erträge in Einheiten einer virtuellen Währung 
generiert, sind die zusätzlichen Einheiten der virtuellen Währung im Zeitpunkt des Zuflusses 
angeschafft. Die zugeteilten zusätzlichen Einheiten sind mit dem Marktkurs im Zeitpunkt der 
Anschaffung zu bewerten (vgl. zur Ermittlung des Marktkurses Rz. 32). Bezüglich der 
Veräußerung von zusätzlichen Einheiten virtueller Währung wird auf die Ausführungen der 
Rz. 39 ff. verwiesen. 


 
7. Airdrop 
a) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Betriebsvermögen 


78 Soweit der Erhalt von Einheiten einer virtuellen Währung oder von Token betrieblich 
veranlasst ist, liegen Betriebseinnahmen vor. Die Einheiten einer virtuellen Währung oder die 
Token sind mit dem Marktkurs zu aktivieren (vgl. zur Ermittlung des Marktkurses Rz. 32). 
Bei der Gewinnermittlung durch Einnahmenüberschussrechnung sind die Wirtschaftsgüter in 
die laufend zu führenden Verzeichnisse nach § 4 Absatz 3 Satz 5 EStG aufzunehmen (vgl. 
Rz. 34). Bei einer Veräußerung wird ein Gewinn oder Verlust realisiert. 


 
b) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Privatvermögen  
aa) Einkünfte aus (sonstiger) Leistung gemäß § 22 Nummer 3 EStG 


79 Der Erhalt zusätzlicher Einheiten einer virtuellen Währung oder von Token kann zu 
Einkünften aus einer Leistung im Sinne des § 22 Nummer 3 EStG führen. Beim Airdrop 
werden Einheiten einer virtuellen Währung oder Token „unentgeltlich“ verteilt. In der Regel 
handelt es sich dabei um eine Marketingmaßnahme. Allerdings müssen sich Kunden für die 
Teilnahme am Airdrop anmelden und Daten von sich preisgeben. Als Belohnung erhalten 
diese Kunden Einheiten einer virtuellen Währung oder Token zugeteilt. Hängt die Zuteilung 
der Einheiten einer virtuellen Währung oder Token davon ab, dass der Steuerpflichtige Daten 
von sich angibt, die über die Informationen hinausgehen, die für die schlichte technische 







- 24 - 
Zuteilung/Bereitstellung erforderlich sind, liegt in der Datenüberlassung eine Leistung des 
Steuerpflichtigen im Sinne des § 22 Nummer 3 EStG, für die er als Gegenleistung Einheiten 
einer virtuellen Währung oder Token erhält. Davon ist im Zusammenhang mit einem Airdrop 
jedenfalls dann auszugehen, wenn der Steuerpflichtige verpflichtet ist oder sich bereit 
erklären muss, dem Emittenten als Gegenleistung für die Einheiten einer virtuellen Währung 
oder Token personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen.  
Die Einheiten der virtuellen Währung oder Token sind mit dem Marktkurs im Zeitpunkt des 
Erwerbs anzusetzen (vgl. zur Ermittlung des Marktkurses Rz. 32). 
Erfolgt keine Gegenleistung, kommt eine Schenkung in Betracht, für die die 
schenkungssteuerrechtlichen Regelungen gelten. 


 
80 Eine Leistung im Sinne des § 22 Nummer 3 EStG erbringt der Steuerpflichtige auch dann, 


wenn er eigene Bilder/Fotos oder private Filme (Videos) auf einer Plattform hochlädt und 
hierfür Einheiten einer virtuellen Währung oder Token erhält, sofern das Eigentum an den 
Bildern/Fotos/Filmen beim Steuerpflichtigen verbleibt. 


 
bb) Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften gemäß § 22 Nummer 2 in 
Verbindung mit § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG 


81 Führt die Zuteilung von Einheiten einer virtuellen Währung oder von Token zu Einkünften 
aus sonstiger Leistung, liegt eine Anschaffung vor. Die Anschaffungskosten sind 
grundsätzlich mit dem Wert der hingegebenen Daten anzusetzen. Dabei kann widerlegbar 
vermutet werden, dass der Wert der hingegebenen Daten dem Marktkurs der Gegenleistung 
entspricht. Einheiten einer virtuellen Währung oder Token sind mit dem Marktkurs im 
Zeitpunkt des Erwerbs anzusetzen (vgl. zur Ermittlung des Marktkurses Rz. 32). Ist ein 
Marktkurs nicht vorhanden, ist als Wert der Einheiten einer virtuellen Währung und der 
Token der Wert der hingegebenen Daten anzusetzen. Werden die Einheiten der virtuellen 
Währung oder die Token veräußert, ist der Gewinn aus dieser Veräußerung als Einkünfte aus 
einem privaten Veräußerungsgeschäft i.S. des § 22 Nummer 2 in Verbindung mit § 23 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 2 EStG zu klassifizieren. Der Gewinn ist zu versteuern, wenn zwischen der 
Anschaffung und der Veräußerung nicht mehr als ein Jahr vergangen ist und die Summe 
sämtlicher aus den privaten Veräußerungsgeschäften im Kalenderjahr erzielten Gewinne 
(Gesamtgewinn) mindestens 600 Euro beträgt. Wegen der Verlängerung der 
Veräußerungsfrist auf zehn Jahre wird auf die Ausführungen zu Rz. 47 ff. verwiesen. 
 
... 
 
Im Auftrag 





		Lesezeichen strukturieren

		1 Hinweisschreiben der BaFin vom 20. Februar 2018 – WA 11-QB 4100-2017/0010 (www.bafin.de → Publikationen & Daten → BaFinJournal → Fachartikel → Initial Coin Offerings: BaFin veröffentlicht Hinweisschreiben zur Einordnung als Finanzinstrumente) 
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Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt für die ertragsteuerrechtliche Behandlung von virtuellen Währungen und von 
sonstigen Token Folgendes: 
 
I. Erläuterungen 
 
1. Virtuelle Währungen 


1 In Anlehnung an die Richtlinie (EU) 2018/843 vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richt-
linie (EU) 2015/948 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geld-
wäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 
2013/36/EU (Amtsblatt der Europäischen Union L 156 vom 19. Juni 2018, S. 43 bis 74) sind 
virtuelle Währungen im Sinne dieses Schreibens digital dargestellte Werteinheiten, die von 
keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert oder garantiert werden und damit nicht 
den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzen, aber von natürlichen oder 
juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert werden und auf elektronischem Wege 
übertragen, gespeichert und gehandelt werden können. Zu den bekanntesten virtuellen 
Währungen gehören beispielsweise Bitcoin, Ether, Litecoin und Ripple. Die Internetseite 
https://coinmarketcap.com/de listet weitere Beispiele virtueller Währungen auf.  


 
2. Token 


2 Die Bezeichnung „Token“ ist ein Oberbegriff für digitale Einheiten, denen bestimmte 
Ansprüche oder Rechte zugeordnet sind, deren Funktionen variieren. Token können als 
Entgelt für erbrachte Dienstleistungen im Netzwerk oder zentral von einer Projektinitiatorin 
oder einem Projektinitiator zugeteilt werden. Die Ausgabe von Token beispielsweise im 
Rahmen eines „Initial Coin Offering“ (ICO, vgl. Randnummer 25) stellt insbesondere für 
Startups eine alternative Finanzierungsmethode dar. 
 


3 Insbesondere die folgenden Kategorien von Token lassen sich unterscheiden: 
 



https://coinmarketcap.com/de





 
Seite 4  • Currency oder Payment Token sind Token, die als Zahlungsmittel eingesetzt werden. 


Im Weiteren wird für diese Token der Begriff „virtuelle Währung“ verwendet (vgl. 
Randnummer 1);  


 
• Utility Token vermitteln bestimmte Nutzungsrechte (z. B. Zugang zu einem gege-


benenfalls noch zu schaffenden Netzwerk) oder einen Anspruch darauf, die Token 
gegen eine bestimmte, gegebenenfalls noch zu schaffende Ware oder Dienstleistung 
einzutauschen. Utility Token können auch Stimmrechte zur Änderung der Software 
und damit der Funktionalität der Ware oder der Dienstleistung vermitteln; 


 
• Security Token sind Token, die mit herkömmlichen Wertpapieren nach Artikel 4 


Absatz 1 Nummer 44 der Richtlinie 2014/65/EU („MiFID II”) vergleichbar sind, 
insbesondere konventionelle Schuldtitel und Eigenkapitalinstrumente. Zu unter-
scheiden sind: 


 
− Equity Token, die Beteiligungs- und/oder Dividendenrechte vermitteln (z. B. 


Aktien) und 
 


− Debt Token, die einen Anspruch auf Rückzahlung des investierten Betrags 
beinhalten, gegebenenfalls zuzüglich Zinsen, wie dies beispielsweise bei 
Darlehen oder Genussrechten der Fall ist. 


 
4 Token können auch eine Kombination aus den zuvor beschriebenen Kategorien beinhalten 


(hybride Token). Aufsichtsrechtlich werden für Token die Begriffe Kryptowert und 
Kryptowertpapier verwendet. Für die ertragsteuerrechtliche Einordnung ist jeder Token 
unabhängig von seiner Bezeichnung zu würdigen. So wäre beispielsweise ein Utility Token, 
der zusätzlich die Funktion eines Zahlungsmittels hat, bei der Verwendung als Zahlungsmittel 
ertragsteuerrechtlich wie eine virtuelle Währung zu behandeln.  


 
5 Während virtuelle Währungen regelmäßig auf einer eigenen Blockchain basieren, nutzen 


Utility Token und Security Token bereits bestehende Blockchains als Basis (vgl. Rand-
nummer 6). 
 
3. Blockchain  


6 Eine Blockchain ist eine in der Regel keiner zentralen Kontrolle unterliegende Datenbank mit 
mehreren Beteiligten, die die Distributed-Ledger-Technologie (DLT) verwendet. Ein Dis-
tributed Ledger ist ein Informationsspeicher, der über eine Reihe von DLT-Knoten („Nodes“, 
z. B. ein an das Internet angeschlossener Computer) gemeinsam genutzt und zwischen den 
DLT-Knoten über einen Konsensmechanismus synchronisiert wird. Er ist so konzipiert, dass 
die Einträge manipulationssicher und unveränderbar sind und nur Hinzufügungen erlauben. 







 
Seite 5  Im Kontext einer virtuellen Währung ist eine Blockchain eine dezentrale Datenbank auf der 


Grundlage der DLT, in der alle bestätigten Transaktionen festgehalten werden, vergleichbar 
mit einem dezentral geführten Kassenbuch. Diese Transaktionsdaten werden in Blöcken mit 
fortzuschreibender Nummerierung zusammengefasst, vergleichbar einer Kette, an deren Ende 
fortwährend neue Blöcke hinzugefügt werden. Der Block, mit dem die Blockchain beginnt, 
wird als Genesisblock oder Block 0 bezeichnet. Jeder Block enthält mit dem sogenannten 
Hash-Wert eine lange kryptografische Zeichenfolge, die sich aus dem Inhalt seines 
Vorgängerblocks errechnet. In die Berechnung fließt also auch der Hash-Wert des 
Vorgängerblocks ein, der seinerseits aus dem davorliegenden Block errechnet wurde. Dies hat 
zur Folge, dass eine spätere Veränderung eines in die Berechnung eingeflossenen Werts 
(beispielsweise einer in einem Block aufgeführten Transaktion) dazu führt, dass die Hash-
Werte nicht mehr mit denen der unverfälschten Blockchain übereinstimmen und die 
Manipulation für jeden sichtbar wird. 
 
4. Erwerb von Einheiten einer virtuellen Währung im Rahmen der Blockerstellung 


7 Bei vielen Blockchains wird für das Zusammenführen von Transaktionen in neuen Blöcken 
und das Anfügen derselben an die Blockchain eine Gegenleistung in Form von neu aus-
geschütteten Einheiten einer virtuellen Währung oder sonstigen Token (Block reward, 
Blockbelohnung) gewährt, die üblicherweise über sogenannte Coinbase-Transaktionen 
übertragen wird. In diesen Fällen ist die erste Transaktion eines Blocks zugunsten der oder 
des Blockerstellenden vorformuliert. Regelmäßig vereinnahmen die Blockerstellenden zudem 
Transaktionsgebühren für in den Block aufgenommene Transaktionen. 


 
8 Für das Anhängen eines neuen Blocks gibt es unterschiedliche Verfahren. Derzeit am 


weitesten verbreitet sind Proof of Work, in Anlehnung an das Goldschürfen Mining genannt, 
und Proof of Stake. Proof of Stake wird in Abgrenzung zum Mining auch als Forging oder 
Minting bezeichnet, das heißt als Schmieden oder Prägen, zum Teil auch generalisierend als 
Staking. Die Blockerstellenden werden beim Proof of Stake Forger oder Validatoren genannt. 
Das vorliegende Schreiben nutzt für den Fall der Blockerstellung durch Proof of Stake den 
Begriff des Forging. 
  
a) Proof of Work (Mining) 


9 Beim sogenannten Proof of Work ist zur Blockerstellung berechtigt, wer zuerst durch 
Ausprobieren eine Zufallszahl (sogenannte Nonce, „number that can only be used once“) 
findet, aus der sich zusammen mit den für den Block ausgewählten Transaktionen und dem 
Hash-Wert des Vorgängerblocks ein Hash-Wert ergibt, der mit einer bestimmten Anzahl von 
Nullen beginnt. Durch die Festlegung, mit wie vielen Nullen der Hash-Wert anfängt, lassen 
sich die Schwierigkeit und damit auch die Dauer der Suche steuern.  
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10 Aufgrund der Rechnerleistung, die benötigt wird, um durch Ausprobieren verschiedener 


Zufallszahlen eine Nonce zu finden, schließen sich die als Miner bezeichneten Block-
erstellenden oftmals in Pools zusammen. Sie leisten anteilig ihren Beitrag an der 
erforderlichen Rechnerleistung, indem sie innerhalb der Spanne der ihnen zugewiesenen 
möglichen Nonces versuchen, einen Hash-Wert zu finden (Mining-Pool). Werden in einem 
Mining-Pool Einheiten einer virtuellen Währung erzeugt, werden diese entsprechend eines 
festgelegten Schlüssels auf die beteiligten Miner verteilt. Die Betreiberinnen und Betreiber 
des Mining-Pools übernehmen eine koordinierende Rolle.  


 
11 Daneben betreiben Cloud Mining-Dienste sogenannte Serverfarmen, die auf Mining 


spezialisiert sind. Sie verkaufen oder vermieten Anteile ihrer Kapazitäten an Personen, die 
diese dann zum Mining nutzen.  
 
b) Proof of Stake (Forging)  


12 Beim sogenannten Proof of Stake erfolgt die Auswahl der oder des nächsten Blockerstellen-
den in der Regel über eine gewichtete Zufallsauswahl. Die Chance, einen Block an die 
Blockchain anfügen zu dürfen und die Blockbelohnung nebst Transaktionsgebühren zu 
vereinnahmen, steigt je nach Ausgestaltung z. B. mit der Teilnahmedauer und/oder Zahl der 
eingesetzten Einheiten einer virtuellen Währung (dem „Stake“). Beim Stake handelt es sich 
um eine Anzahl von Einheiten einer virtuellen Währung, die die Inhaberinnen und Inhaber für 
einen bestimmten Zeitraum sperren, sodass sie in der Regel nicht auf sie zugreifen können, 
und mit denen die Blockerstellenden gegenüber dem Netzwerk nachweisen, Interesse an einer 
ordnungsgemäßen Blockerstellung zu haben. Werden bei der Blockerstellung Fehler gemacht 
oder Manipulationen vorgenommen, können die als Stake eingesetzten Einheiten einer 
virtuellen Währung je nach Ausgestaltung des Protokolls gegebenenfalls eingezogen oder 
gelöscht werden.  


  
5. Staking und die Unterscheidung zur Blockerstellung mittels Proof of Stake (Forging) 


13 Nach der Grundidee des Proof of Stake nutzen die Blockerstellenden (Forger, auch Vali-
datoren genannt) nur ihre eigenen Einheiten einer virtuellen Währung als Stake. Vielfach 
stellen aber auch Personen Einheiten einer virtuellen Währung für einen Stake bereit, ohne 
selbst als Forger an der Blockerstellung beteiligt zu sein. In der Regel geschieht dies über die 
Teilnahme an sogenannten Staking-Pools, die als solche bereits im jeweiligen Blockchain-
Protokoll vorgesehen sind. Die Einheiten einer virtuellen Währung werden dabei gesperrt, 
aber nicht übertragen. Ein Staking-Pool hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, als nächster 
Forger ausgewählt zu werden. Die Teilnehmenden erhalten eine Vergütung von den Forgern, 
die die Blockbelohnung und die Transaktionsgebühren vereinnahmen. Auch einige Handels-
plattformbetreiber wie beispielsweise Kraken und Coinbase bieten die Möglichkeit der 
Teilnahme an einem Staking-Pool (Plattform-Staking). In der Praxis wird teilweise nicht 







 
Seite 7  zwischen der Tätigkeit der Forger und der bloßen Bereitstellung eines Stakes ohne 


Übernahme der Blockerstellung unterschieden und für beide Vorgänge generalisierend der 
Begriff des Stakings verwendet. Das vorliegende Schreiben nutzt Staking demgegenüber nur 
für die Bereitstellung eines Stakes ohne Übernahme der Blockerstellung. 
 
6. Masternode 


14 Jedes Blockchain-Netzwerk besteht aus unterschiedlichen Nodes (vgl. Randnummer 6), 
welche die Funktionen des Netzwerks übernehmen, etwa die Speicherung einer vollständigen 
Kopie einer Blockchain oder die Blockerstellung. Eine Masternode hat darüber hinausgehen-
de zusätzliche Aufgaben wie das Verarbeiten von anonymen und vertraulichen Transaktionen 
oder von Sofort-Transaktionen. Zudem sind Betreiberinnen und Betreiber einer Masternode 
oft berechtigt, an Entscheidungsprozessen zu Regelungen für den Aufbau und die Ablauf-
organisation von Blockchains (Governance) teilzunehmen und Stimmrechte auszuüben. 
Welche Aufgaben und Stimmrechte eine Masternode vermittelt, kann je nach virtueller 
Währung sehr unterschiedlich ausfallen und hängt vom jeweiligen Protokoll ab. 
 


15 Abhängig von der Ausgestaltung der jeweiligen Blockchain wird der Betrieb der Masternode 
auch vergütet. Um eine Masternode zu betreiben, muss in den meisten Fällen eine bestimmte 
Anzahl von Einheiten einer virtuellen Währung an sie gekoppelt werden. Werden die 
Einheiten einer virtuellen Währung von der Masternode gelöst, verliert diese ihre Funktion 
und die Betreiberinnen und Betreiber das Recht auf eine Vergütung.  
 
7. Wallets, Schlüssel und Transaktionen 


16 Für das Empfangen, Halten und Transferieren von Einheiten einer virtuellen Währung wird in 
der Regel eine Wallet benötigt. Dies gilt abhängig von ihrer konkreten Ausgestaltung auch für 
sonstige Token.  


 
17 Wörtlich übersetzt bedeutet Wallet Geldbörse oder Brieftasche. Eine genauere Übersetzung 


wäre jedoch Schlüsselbund. In der Wallet selbst werden keine Einheiten virtueller Währungen 
oder sonstigen Token gehalten, diese verbleiben stets in der Blockchain. Vielmehr handelt es 
sich um eine Anwendung zum Erzeugen, Verwalten und Speichern privater und öffentlicher 
Schlüssel. 


 
18 Der öffentliche Schlüssel dient der Zuordnung der Einheiten einer virtuellen Währung und 


sonstigen Token in der zugrundeliegenden Blockchain. Er ist mit einer Kontonummer oder E-
Mail-Adresse vergleichbar und fungiert insbesondere als Empfangsadresse für Transaktionen. 
Bei einer öffentlichen Blockchain kann im Normalfall jeder die Zahl der einem bestimmten 
öffentlichen Schlüssel zugeordneten Einheiten virtueller Währungen und sonstigen Token und 
alle über diesen Schlüssel durchgeführten Transaktionen einsehen. Der private Schlüssel ist 
nur den Inhaberinnen und Inhabern bekannt. Er dient als Passwort beziehungsweise der 







 
Seite 8  Erzeugung digitaler Unterschriften für Transaktionen (vgl. Randnummer 21). Zu jedem 


privaten Schlüssel kann es mehrere öffentliche Schlüssel geben. 
 
19 Die Zahl der Wallets einer Person ist nicht beschränkt. In der Regel wird für jede virtuelle 


Währung eine eigene Wallet benötigt, da die öffentlichen Schlüssel abhängig von der 
zugrundeliegenden Blockchain sind. Die Wallet wird auf dem Rechner als Software-
anwendung (Software Wallet) installiert oder steht als sogenannte Hardware Wallet wie eine 
externe Festplatte oder ein USB-Stick zur Verfügung. Darüber hinaus kann eine Wallet durch 
einen Ausdruck auf Papier (Paper Wallet) erzeugt werden. Es kann auch auf Online-Angebote 
zurückgegriffen werden, bei denen die Wallet über den Browser aufgerufen wird. In diesen 
Fällen verwahren teilweise die Anbieter die öffentlichen und privaten Schlüssel, in einigen 
Fällen wird zudem abweichend von der obigen Darstellung eine gemeinsame Wallet für eine 
Vielzahl von Personen genutzt.  


 
20 Mit Hilfe einer Software Wallet oder eines Block Explorers – einer Art Suchmaschine für 


Blockchains – können die vergangenen Transaktionen verfolgt werden. Allerdings muss der 
gespeicherte Zu- und Abgang der Einheiten einer virtuellen Währung und sonstigen Token 
nicht mit dem ertragsteuerrechtlich relevanten Anschaffungs- oder Veräußerungszeitpunkt 
übereinstimmen. Hintergrund ist, dass die Einheiten einer virtuellen Währung und sonstigen 
Token inzwischen regelmäßig über Plattformen wie Coinbase gehandelt werden. Hierbei 
werden Einheiten einer virtuellen Währung oder sonstige Token zum personalisierten 
Account einer Handelsplattform transferiert und erst zu einem der Veräußerung beziehungs-
weise Anschaffung über die Plattform nachgehenden Zeitpunkt zurück in die eigene Wallet 
gebucht. Für den Anschaffungs- oder Veräußerungszeitpunkt ist dann der Handel über die 
Plattform ausschlaggebend. Das Gleiche gilt, wenn Steuerpflichtige keine eigene Wallet 
besitzen, sondern die Einheiten einer virtuellen Währung oder sonstigen Token von der 
Handelsplattform verwahrt werden. 


 
21 Im Rahmen einer Transaktion wird zunächst eine Dateneinheit erstellt, die den Hash-Wert des 


öffentlichen Schlüssels der Empfängerin oder des Empfängers, einen Hash-Wert über die 
Dateneinheit der vorherigen Transaktion(en) und eine mit dem privaten Schlüssel erzeugte 
Signatur über beide Hash-Werte enthält. Die so generierte Transaktion wird anschließend an 
einen (Speicher-)Pool gesendet. Personen, die eine Node (vgl. Randnummer 6) mit Block-
erstellungsfunktion betreiben, entnehmen von dort die Transaktionsdaten, überprüfen anhand 
der Signatur die Ordnungsmäßigkeit der Transaktion und fügen sie dann mit einem neuen 
Block an die Blockchain an, wodurch die Transaktion wirksam wird. Will die Empfängerin 
oder der Empfänger die Einheiten einer virtuellen Währung oder sonstigen Token weiter 
übertragen, ist hierfür eine weitere mit einem privaten Schlüssel bestätigte Transaktion 
erforderlich. 
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22 Einheiten virtueller Währungen und sonstige Token werden auch direkt über Handelsplatt-


formen gehandelt, sodass die dargestellten Vorgänge automatisiert ablaufen. Ein praktischer 
Anwendungsfall liegt in der Nutzung von Debit-Kreditkarten, für deren Nutzung Steuer-
pflichtige Einheiten einer virtuellen Währung bereitstellen und auf diese Weise für Zahlungen 
mit der Kreditkarte nutzen können – das Kreditkartenunternehmen tauscht die Einheiten einer 
virtuellen Währung in Euro und wickelt die Kaufpreiszahlung ab. 
 
8. Bestandsermittlung (UTXO, Accounting) 


23 Für die Ermittlung des Bestandes an Einheiten einer virtuellen Währung in einer Wallet 
werden insbesondere zwei Methoden eingesetzt. Bei Bitcoin und einigen anderen virtuellen 
Währungen (insbesondere Cardano) wird der Bestand als die Summe der „Unspent 
Transaction Output“ (UTXO) erfasst. Dabei werden die Einnahmen (Inputs) und die 
Ausgaben (Outputs) gegenübergestellt. Für jeden Input und Output werden Werteinheiten 
(Coins) gebildet. Wenn nur Teile eines Coins veräußert werden, fließt der verbleibende Teil 
als „Wechselgeld“ (oder „Change Output“) in die eigene Wallet zurück. 
 
Beispiel:  
A hat in einer ersten Transaktion 0,01 Bitcoin und einer weiteren Transaktion 0,02 Bitcoin 
angeschafft. Der Bestand an Unspent Transaction Outputs (UTXOs) beträgt 0,03 Bitcoin.  
Nun veräußert A 0,025 Bitcoin an B. Zur Abwicklung sind drei Outputs erforderlich: 


(1) Output in Höhe von 0,025 Bitcoin an die Wallet von B 
(2) Output in Höhe von 0,001 Bitcoin als Transaktionsgebühr 
(3) Output des verbleibenden Bestandes („Wechselgeld“) in Höhe von 0,004 Bitcoin 


zurück in die Wallet von A 
 


24 Die zweite Methode der Bestandsermittlung, die beispielsweise bei Ether, EOS und Tron 
eingesetzt wird, basiert – ähnlich wie bei einem Bankkonto – auf der Buchung von Ein- und 
Ausgängen in einem Bestandskonto (Accounting), so dass sich der Bestand fortwährend aus 
Bestandsmehrungen oder Bestandsminderungen errechnet. 


 
9. Initial Coin Offering (ICO) 


25 Der Begriff Initial Coin Offering (ICO) orientiert sich an dem englischen Begriff Initial 
Public Offering (IPO). Unter IPO ist ein Börsengang zu verstehen, bei dem Aktien aus dem 
Bestand oder aus einer Kapitalerhöhung auf dem Kapitalmarkt angeboten werden. Während 
bei einer solchen Erstplatzierung jedoch Aktien verkauft werden, geht es bei einem ICO um 
die Ausgabe von Token im Tausch gegen Einheiten einer virtuellen oder staatlichen Währung. 
Beim ICO wird wie beim Börsengang Kapital eingesammelt.  
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26 Beim Lending werden Einheiten einer virtuellen Währung oder sonstige Token gegen eine 


Vergütung zur Nutzung überlassen. 
 


11. Fork (Hard Fork) 
27 Fork bedeutet Gabelung oder Aufspaltung einer Blockchain, auf der eine virtuelle Währung 


basiert. Im ertragsteuerrechtlichen Bereich ist vorrangig die sogenannte Hard Fork relevant. 
Virtuelle Währungen beruhen maßgeblich auf der „Open-Source-Idee“. Das heißt, der 
Quellcode der virtuellen Währung wird veröffentlicht und ist kostenfrei nutz- und veränder-
bar. Dadurch kann der Quellcode von jedermann eingesehen, heruntergeladen und verändert 
werden und sich im weiteren Verlauf in eine Richtung entwickeln, welche zwar die 
ursprünglichen Entwicklerinnen und Entwickler der virtuellen Währung nicht unterstützen 
möchten, welche aber inzwischen von einer Mehrheit oder zumindest einer relevanten 
Minderheit favorisiert wird. Es können sich damit innerhalb des Netzwerks Meinungs-
verschiedenheiten zur weiteren Ausgestaltung der Blockchain herausbilden, die – dem Open-
Source-Prinzip folgend – nur im Konsens gelöst werden können. Kann kein Konsens 
gefunden werden, führt dies zur Aufspaltung der Blockchain. Auf diese Weise entsteht eine 
zusätzliche Version der virtuellen Währung, die neben der ursprünglichen Version koexistiert. 
Die Blockchains der beiden virtuellen Währungen entwickeln sich nach der Spaltung getrennt 
weiter. Im Zuge der Spaltung erlangen die Inhaberinnen und Inhaber von Einheiten der vor 
der Hard Fork existierenden virtuellen Währung zu ihren Einheiten dieser virtuellen Währung 
die gleiche Anzahl von Einheiten der neuen virtuellen Währung, ohne dafür eine 
Gegenleistung erbringen zu müssen. 


 
28 Auch bei einer sogenannten Soft Fork wird die der jeweiligen virtuellen Währung zugrunde-


liegenden Blockchain weiterentwickelt. Da in diesen Fällen jedoch alle Nodes weiterhin alle 
Blöcke verarbeiten können, kommt es zu keiner Spaltung der virtuellen Währung. 
 
12. Airdrop 


29 Bei einem Airdrop werden Einheiten einer virtuellen Währung oder sonstige Token 
„unentgeltlich“ verteilt. In der Regel handelt es sich dabei um Marketing-Aktionen, deren 
Ausgestaltung unterschiedlich sein kann. Mit einem Airdrop kann z. B. die Auflage 
verbunden sein, dass die Teilnehmenden mehrere Online-Formulare ausfüllen müssen. Auf 
diese Weise können Kundendaten gesammelt werden. Für andere Airdrops wird gefordert, das 
Projekt in sozialen Netzwerken zu bewerben. Bei größeren Airdrops erhält mitunter nur ein 
Teil der die Bedingungen erfüllenden Teilnehmenden die zu verteilenden Einheiten einer 
virtuellen Währung oder sonstigen Token, etwa aufgrund einer Zufallsauswahl. Ein Airdrop 
kann allerdings auch dergestalt stattfinden, dass gänzlich ohne Zutun der Inhaberin oder des 
Inhabers eines öffentlichen Schlüssels (vgl. Randnummer 18) an diesen Einheiten einer 
virtuellen Währung oder sonstige Token übertragen werden. 
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30 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Einheiten einer virtuellen Währung und mit sonstigen 


Token können, je nach den Umständen des Einzelfalls und unter Berücksichtigung der 
nachfolgenden Ausführungen, zu Einkünften aus allen Einkunftsarten (§ 2 Absatz 1 Satz 1 
Einkommensteuergesetz – EStG) führen. In Betracht kommen insbesondere Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb (§ 15 EStG), Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 EStG), Einkünfte 
aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG), Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften (§ 22 
Nummer 2 in Verbindung mit § 23 EStG) oder sonstige Einkünfte (§ 22 Nummer 3 EStG). 


 
1. Die Wirtschaftsgutqualität virtueller Währungen und sonstiger Token 


31 Die einzelnen Einheiten virtueller Währungen und sonstigen Token sind Wirtschaftsgüter. Sie 
vermitteln die Möglichkeit, die dem eigenen öffentlichen Schlüssel zugewiesenen vermögens-
werten Vorteile einem anderen öffentlichen Schlüssel zuzuweisen. Anhand ihres regelmäßig 
über Börsen (z. B. Börse Stuttgart Digital Exchange), Handelsplattformen (z. B. Kraken, 
Coinbase und Bitpanda) und Listen (z. B. https://coinmarketcap.com/de) ermittelbaren 
Marktpreises sind sie einer selbständigen Bewertung zugänglich.  


 
32 Wirtschaftsgüter sind dem Eigentümer zuzurechnen. Wirtschaftlicher Eigentümer ist, wer 


Transaktionen initiieren und damit über die Zuordnung der Einheiten einer virtuellen 
Währung oder sonstigen Token zu öffentlichen Schlüsseln „verfügen“ kann. Dies ist regel-
mäßig die Inhaberin oder der Inhaber des privaten Schlüssels. Es ist für die Zurechnung an 
den wirtschaftlichen Eigentümer jedoch unschädlich, wenn Transaktionen über Plattformen 
initiiert werden, die private Schlüssel verwalten oder auf seine Anweisung hin einsetzen (vgl. 
Randnummer 19).  
 
2. Einkünfte im Zusammenhang mit der Blockerstellung mittels Proof of Work (Mining) 
und Proof of Stake (Forging) 


33 Mining und Forging stellen Anschaffungsvorgänge dar. Anschaffung ist der entgeltliche 
Erwerb eines bestehenden oder bereits vorhandenen Wirtschaftsguts von Dritten; Herstellen 
ist dagegen das Schaffen oder Schaffenlassen eines noch nicht existierenden Wirtschaftsguts 
(BFH-Urteil vom 2. Mai 2000, IX R 73/98, BStBl II S. 614 und vom 2. September 1988, 
III R 53/84, BStBl II S. 1009). Die für die Blockerstellung an Blockerstellende ausge-
schütteten Einheiten einer virtuellen Währung werden zwar im Zuge der Blockerstellung 
erstmalig in Verkehr gebracht, sämtliche Einheiten der virtuellen Währung sind aber bereits 
mit der Schaffung des Genesisblocks einer Blockchain angelegt. Blockerstellende haben 
keinen Einfluss auf die Eigenschaften der freiwerdenden neuen Einheiten virtueller 
Währungen. Damit ist die Blockerstellung vom Fall des Emittenten beim ICO abzugrenzen, 
der über die Ausgestaltung der zu verteilenden Token bestimmt und sie daher auch herstellt. 
Die Gesamtheit der Personen, die Rechte an der Blockchain haben, gewährt die freigegebenen 
Einheiten im Tausch für die Dienstleistung der Blockerstellenden. Auch die Transaktions-



https://coinmarketcap.com/de
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Fällen handelt es sich somit um einen entgeltlichen Erwerb von Dritten. 
 
34 Mining und Forging können je nach den Umständen des Einzelfalls eine private oder eine 


gewerbliche Tätigkeit sein. Zu den Einnahmen gehören sowohl die Blockbelohnung als auch 
die erhaltenen Transaktionsgebühren.  
 
a) Einkünfte aus Gewerbebetrieb gemäß § 15 EStG 


35 Sind die Einkünfte aus der Blockerstellung nicht bereits kraft Rechtsform als solche aus 
Gewerbebetrieb einzuordnen, hängt die Einordnung als gewerbliche Tätigkeit davon ab, ob 
die Voraussetzungen eines Gewerbebetriebs nach § 15 Absatz 2 EStG vorliegen. 


 
36 Die Blockerstellung ist nachhaltig, wenn sie auf Wiederholung angelegt ist (vgl. H 15.2 


(Wiederholungsabsicht) Amtliches Einkommensteuer-Handbuch (EStH) 2021). 
  
37 Sie muss auf Dauer dazu geeignet sein, aus dieser Tätigkeit einen Gewinn zu erzielen 


(vgl. H 15.3 (Totalgewinn) EStH 2021).  
 
38 Die Blockerstellenden nehmen bereits dadurch am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teil, 


indem sie den Netzwerkteilnehmenden ihre Rechnerleistung für die Verifikation der Trans-
aktionsdaten und deren Aufnahme in einen neu zu erstellenden Block der Blockchain zur 
Verfügung stellen. Dass das Entgelt von der erfolgreichen Erstellung des Blocks abhängt, 
steht einer Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr nicht entgegen.  


  
39 Die Blockerstellung stellt keine private Vermögensverwaltung dar. Sowohl beim Mining als 


auch beim Forging erhalten die Blockerstellenden die Blockbelohnung und die Transaktions-
gebühren im Tausch für die Erstellung neuer Blöcke. Die Tätigkeit entspricht damit dem Bild 
eines Dienstleisters. 


 
40 Bei der Blockerstellung über einen Mining-Pool kann je nach vertraglicher Gestaltung im 


Einzelfall auf Ebene des Mining-Pools eine Mitunternehmerschaft vorliegen. Es gelten die 
allgemeinen Grundsätze zur Annahme einer Mitunternehmerschaft (vgl. H 15.8 (1) 
(Allgemeines) EStH 2021). Eine Mitunternehmerschaft liegt jedenfalls nicht vor, wenn den 
Betreiberinnen und Betreibern des Mining-Pools von einzelnen Minern lediglich Rechner-
leistung gegen Entgelt im Rahmen eines Dienstleistungsverhältnisses zur Verfügung gestellt 
wird. Ein Staking-Pool stellt regelmäßig keine Mitunternehmerschaft dar. 
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aaa) Wirtschaftsgut 
41 Zur Wirtschaftsgutqualität virtueller Währungen und sonstiger Token vgl. Randnummer 31. 


Einheiten einer virtuellen Währung sind nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter materieller Art, die 
nach den allgemeinen bilanzsteuerrechtlichen Grundsätzen dem Anlage- oder Umlaufvermö-
gen zuzuordnen sind. Sie sind bei Zuordnung zum Anlagevermögen unter Finanzanlagen im 
Sinne des § 266 Absatz 2 A. III. Handelsgesetzbuch (HGB) und bei Zuordnung zum Umlauf-
vermögen unter sonstige Vermögensgegenstände im Sinne des § 266 Absatz 2 B. II. 4. HGB 
auszuweisen. 


 
bbb) Zugangsbewertung 


42 Die für die Blockerstellung sowie als Transaktionsgebühr zugeteilten Einheiten einer 
virtuellen Währung oder sonstigen Token werden angeschafft (tauschähnlicher Vorgang, 
vgl. auch Randnummer 33).  


 
43 Die Anschaffungskosten entsprechen dem Marktkurs im Zeitpunkt der Anschaffung der 


Einheiten einer virtuellen Währung oder sonstigen Token (Ableitung aus § 6 Absatz 6 Satz 1 
EStG). Wenn ein Börsenkurs vorhanden ist, ist dieser als Marktkurs zu Grunde zu legen. Bei 
fehlenden Börsenkursen kann ein Kurs von einer Handelsplattform (z. B. Kraken, Coinbase 
und Bitpanda) oder einer webbasierten Liste (z. B. https://coinmarketcap.com/de) angesetzt 
werden. 


 
bb) Einnahmenüberschussrechnung 


44 Bei Gewinnermittlung durch Einnahmenüberschussrechnung nach § 4 Absatz 3 EStG führt 
der Zugang von Einheiten einer virtuellen Währung und sonstigen Token im Rahmen eines 
tauschähnlichen Vorgangs zu Betriebseinnahmen. Einheiten einer virtuellen Währung sind als 
mit Wertpapieren vergleichbare nicht verbriefte Forderungen und Rechte als Wirtschaftsgüter 
im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 4 EStG anzusehen, deren Anschaffungskosten (§ 6 Absatz 6 
EStG, vgl. Randnummer 43) erst im Zeitpunkt des Zuflusses des Veräußerungserlöses oder 
bei Entnahmen im Zeitpunkt der Entnahme als Betriebsausgaben abzuziehen sind. Die 
Wirtschaftsgüter sind in die laufend zu führenden Verzeichnisse nach § 4 Absatz 3 Satz 5 
EStG aufzunehmen. 
 
b) Sonstige Einkünfte aus Leistungen im Sinne des § 22 Nummer 3 EStG 


45 Einkünfte aus der Blockerstellung, die keiner anderen Einkunftsart zugerechnet werden 
können, sind als Leistung nach § 22 Nummer 3 EStG steuerbar. Das kann z. B. der Fall sein, 
wenn mangels Nachhaltigkeit keine gewerbliche Tätigkeit im Sinne des § 15 Absatz 2 EStG 
vorliegt (vgl. Randnummer 36). Sie sind nicht einkommensteuerpflichtig, wenn sie zusammen 
mit anderen Einkünften aus Leistungen weniger als 256 € im Kalenderjahr betragen haben 
(§ 22 Nummer 3 Satz 2 EStG).  



https://coinmarketcap.com/de
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46 Als Leistung kommt jedes wie auch immer geartete aktive, passive oder nichtwirtschaftliche 


Verhalten der Steuerpflichtigen in Betracht. Bei der Verknüpfung von Leistung und 
Gegenleistung ist kein synallagmatisches (gegenseitiges) Verhältnis zwischen Leistung und 
Gegenleistung erforderlich. Die Leistenden (hier: die Blockerstellenden) müssen nicht bereits 
beim Erbringen ihrer Leistung eine Gegenleistung erwarten. Ausreichend ist vielmehr, dass 
sie eine im wirtschaftlichen Zusammenhang mit ihrem Verhalten (Tun, Dulden, Unterlassen) 
gewährte (Gegen-)Leistung als solche annehmen. Auf diese Weise ordnen sie ihr Verhalten 
der erwerbswirtschaftlich und damit auch steuerrechtlich bedeutsamen Sphäre zu (BFH-Urteil 
vom 24. April 2012, IX R 6/10, BStBl II S. 581). Insoweit ist nicht zwischen der Block-
belohnung und den Transaktionsgebühren zu unterscheiden. Dies gilt auch bei der Teilnahme 
an Mining- und Staking-Pools und bei einer Beteiligung an einem Cloud-Mining-Dienst. 


 
47 Die im Wege der Blockerstellung erlangten Einheiten einer virtuellen Währung sind nach § 8 


Absatz 2 Satz 1 EStG mit dem Marktkurs im Zeitpunkt der Anschaffung anzusetzen (vgl. zur 
Ermittlung des Marktkurses Randnummer 43). Als Werbungskosten können beispielsweise 
Aufwendungen für den Erwerb der erforderlichen Hard- und Software (gegebenenfalls in 
Form von Absetzungen für Abnutzung) sowie für den Stromverbrauch berücksichtigt werden.  
 
3. Einkünfte aus der Verwendung von Einheiten einer virtuellen Währung für Staking 


48 Einnahmen aus Staking im hier verwandten Begriffsverständnis der Bereitstellung eines 
Stakes ohne selbst als Forger an der Blockerstellung beteiligt zu sein (Teilnahme an einem 
Staking-Pool, Plattform-Staking) unterliegen in der Regel als der privaten Vermögens-
verwaltung unterfallende Fruchtziehung der Besteuerung nach § 22 Nummer 3 EStG. Die 
Steuerpflichtigen erhalten im Tausch für ihre Leistung (temporärer Verzicht auf die Nutzung 
der Einheiten einer virtuellen Währung) eine Gegenleistung in Form von zusätzlichen 
Einheiten einer virtuellen Währung (vgl. Randnummer 46). Die erlangten Einheiten einer 
virtuellen Währung sind mit dem Marktkurs im Zeitpunkt der Anschaffung anzusetzen (vgl. 
zur Ermittlung des Marktkurses Randnummer 43). 


 
49 Soweit die gesperrten Einheiten einer virtuellen Währung zum Betriebsvermögen gehören, 


stellen die Gegenleistungen Betriebseinnahmen dar. Die für das Staking erhaltenen Einheiten 
der virtuellen Währung sind im Zeitpunkt des Zugangs mit dem Marktkurs (gewinnerhöhend) 
zu aktivieren (vgl. Randnummer 43). 
 
4. Einkünfte aus dem Betrieb einer Masternode 


50 Soweit Steuerpflichtige Erträge aus einer Master- oder sonstigen Node erzielen, gelten die 
Ausführungen zur Blockerstellung im Wege des Proof of Stake der Randnummern 33 bis 39 
entsprechend.  
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sonstigen Token 
a) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Betriebsvermögen  


51 Sind die Einheiten einer virtuellen Währung oder sonstigen Token Betriebsvermögen, sind die 
Veräußerungserlöse Betriebseinnahmen. Aufgrund des Rückwärtsbezugs jedes Transaktions-
outputs ist eine Zuordnung und Identifizierung von Einheiten einer virtuellen Währung und 
sonstigen Token in der Regel bis hin zu deren Ursprungstransaktion (Coinbase-Transaktion) 
möglich. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns sind die individuellen – gegebenen-
falls fortgeführten – Anschaffungskosten der veräußerten Einheiten einer virtuellen Währung 
und sonstigen Token abzuziehen. Davon kann abgewichen werden, wenn die individuellen 
Anschaffungskosten im Einzelfall nicht ermittelt und individuell zugeordnet werden können. 
In diesem Fall können diese mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten bewertet werden.  


 
52 Werden Einheiten einer virtuellen Währung oder sonstige Token wiederholt angekauft und 


verkauft (einschließlich des Tausches in Einheiten anderer virtueller Währungen oder sonstige 
Token), kann ein solcher Handel eine gewerbliche Tätigkeit darstellen. Für die Abgrenzung 
zur privaten Vermögensverwaltung können die Kriterien zum gewerblichen Wertpapier- und 
Devisenhandel herangezogen werden (vgl. H 15.7 (9) (An- und Verkauf von Wertpapieren) 
EStH 2021). 


 
b) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Privatvermögen 


53 Einheiten einer virtuellen Währung und sonstige Token sind ein „anderes Wirtschaftsgut“ im 
Sinne des § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG (vgl. Randnummer 31). Gewinne aus der 
Veräußerung von im Privatvermögen gehaltenen Einheiten einer virtuellen Währung und 
sonstigen Token können daher Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften nach § 22 
Nummer 2 in Verbindung mit § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG darstellen, wenn der 
Zeitraum zwischen der Anschaffung und der Veräußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt (für 
die ertragsteuerrechtlichen Besonderheiten von Utility und Security Token vgl. Rand-
nummern 77 ff.). Die Einkünfteerzielungsabsicht ist dabei nicht zu prüfen, da sie bereits 
aufgrund der Veräußerung innerhalb der Frist objektiviert vorliegt. Die Gewinne bleiben 
jedoch nach § 23 Absatz 3 Satz 5 EStG steuerfrei, wenn die Summe der aus sämtlichen 
privaten Veräußerungsgeschäften im Kalenderjahr erzielten Gewinne (Gesamtgewinn) 
weniger als 600 € beträgt. 
 


54 Erforderlich sind ein Anschaffungs- und ein Veräußerungsvorgang. Unter einer Anschaffung 
ist der entgeltliche Erwerb von Dritten zu verstehen. Dies umfasst insbesondere die im 
Zusammenhang mit der Blockerstellung (vgl. Randnummer 42) und gegebenenfalls die durch 
einen ICO oder Airdrop (vgl. Randnummer 75) erlangten Einheiten einer virtuellen Währung 
und sonstigen Token. Entgeltlich erworben sind zudem alle Einheiten einer virtuellen 
Währung und sonstige Token, die Steuerpflichtige im Tausch gegen Einheiten einer 
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anderen virtuellen Währung und sonstige Token erworben haben, sowie die durch Lending 
und Staking erlangten Einheiten einer virtuellen Währung und gegebenenfalls sonstigen 
Token. Spiegelbildlich zur Anschaffung stellt die entgeltliche Übertragung des angeschafften 
Wirtschaftsguts auf Dritte eine Veräußerung dar. Der Tausch von Einheiten einer virtuellen 
Währung und sonstigen Token in Einheiten einer staatlichen Währung (z. B. Euro), Waren 
oder Dienstleistungen sowie in Einheiten einer anderen virtuellen Währung und sonstige 
Token führt demgemäß zu einer Veräußerung.  


 
55 Die Veräußerungsfristen des § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG beginnen nach jedem 


Tausch neu. Für die Ermittlung der Jahresfrist ist bei einer Anschaffung oder Veräußerung 
über eine Handelsplattform auf die dort aufgezeichneten Zeitpunkte abzustellen. Bei einem 
Direkterwerb oder einer Direktveräußerung ohne Zwischenschaltung von Intermediären ist 
aus Vereinfachungsgründen in der Regel auf die Zeitpunkte abzustellen, die sich aus der 
Wallet ergeben. Soll für die Frage, ob die Jahresfrist überschritten ist, das schuldrechtliche 
Verpflichtungsgeschäft maßgebend sein, müssen die Steuerpflichtigen den Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses durch geeignete Unterlagen nachweisen. 


 
56 Wenn Steuerpflichtige Einheiten einer virtuellen Währung und sonstige Token veräußern, 


deren Bestand nach dem UTXO-Modell ermittelt wird, und bei denen für einen nicht 
veräußerten Teilbetrag „Wechselgeld“ (oder „Change Output“) in die eigene Wallet zurück-
fließt (vgl. Beispiel in Randnummer 23), werden für diesen Teilbetrag für steuerliche Zwecke 
die ursprünglichen Anschaffungsdaten des veräußerten Coins fortgeführt. 
 
aa) Ermittlung des Veräußerungsgewinns 


57 Der Gewinn oder Verlust aus der Veräußerung von Einheiten einer virtuellen Währung und 
sonstigen Token ermittelt sich aus dem Veräußerungserlös abzüglich der Anschaffungs- und 
der Werbungskosten.  


 
58 Als Veräußerungserlös ist bei einer Veräußerung in Euro das vereinbarte Entgelt zu berück-


sichtigen. Werden Einheiten einer virtuellen Währung und sonstige Token gegen Einheiten 
einer anderen virtuellen Währung und sonstige Token getauscht, ist als Veräußerungserlös der 
hingegebenen Einheiten einer virtuellen Währung und sonstigen Token der Marktkurs der 
erlangten Einheiten der anderen virtuellen Währung oder sonstigen Token am Tauschtag 
anzusetzen (vgl. zur Ermittlung des Marktkurses Randnummer 43). Kann ein Marktkurs der 
erlangten Einheiten nicht ermittelt werden, wird es nicht beanstandet, wenn stattdessen der 
Marktkurs der hingegebenen Einheiten angesetzt wird.  


 
59 Der Marktkurs der hingegebenen Einheiten einer virtuellen Währung oder sonstigen Token – 


zuzüglich eventuell gezahlter Anschaffungsnebenkosten – stellt zugleich die Anschaffungs-
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dar. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung aufgewendeten Transaktionsgebühren sind 
als Werbungskosten zu berücksichtigen.  
 


60 Werden Einheiten einer virtuellen Währung und sonstige Token im Tausch gegen eine 
Dienstleistung oder eine Ware hingegeben, ist als Veräußerungserlös der hingegebenen 
Einheiten einer virtuellen Währung und sonstigen Token das in Euro vereinbarte Entgelt 
anzusetzen. Wurde ein Entgelt nicht ausdrücklich beziffert, ist als Veräußerungserlös der 
Marktkurs der hingegebenen Einheiten einer virtuellen Währung und sonstigen Token 
anzusetzen.  
 
bb) Verwendungsreihenfolge 


61 Für die Bestimmung der Verwendungsreihenfolge der veräußerten Einheiten einer virtuellen 
Währung und sonstigen Token gilt der Grundsatz der Einzelbetrachtung (vgl. Randnummer 
51). Ist eine Einzelbetrachtung nicht möglich, gelten für die Zwecke der Haltefrist die zuerst 
angeschafften Einheiten einer virtuellen Währung und sonstigen Token als veräußert und ist 
für die Wertermittlung die Durchschnittsmethode anzuwenden (vgl. BFH-Urteil vom 24. No-
vember 1993, X R 49/90, BStBl II 1994 S. 591). Aus Vereinfachungsgründen kann für die 
Zwecke der Wertermittlung unterstellt werden, dass die zuerst angeschafften Token zuerst 
veräußert wurden (First in First out, FiFo).  


 
62 Es gilt eine walletbezogene Betrachtung. Die gewählte Methode ist bis zur vollständigen 


Veräußerung der Einheiten einer virtuellen Währung oder einer bestimmten Art sonstiger 
Token in dieser Wallet beizubehalten. Nach einer vollständigen Veräußerung der Einheiten 
einer virtuellen Währung oder einer bestimmten Art sonstiger Token in dieser Wallet und 
anschließendem Neuerwerb von Einheiten dieser virtuellen Währung oder dieser sonstigen 
Token kann die Methode gewechselt werden. Beim Halten von Einheiten mehrerer virtueller 
Währungen oder mehrerer Arten sonstiger Token besteht für jede virtuelle Währung und jede 
Art sonstiger Token in einer Wallet ein gesondertes Wahlrecht. 
   
cc) Keine Verlängerung der Veräußerungsfrist auf zehn Jahre  


63 Bei virtuellen Währungen kommt die Verlängerung der Veräußerungsfrist nach § 23 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 Satz 4 EStG nicht zur Anwendung. 
 
6. Einkünfte aus der Verwendung von Einheiten einer virtuellen Währung und 
sonstigen Token für Lending 
a) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Betriebsvermögen 


64 Erträge aus der Überlassung von dem Betriebsvermögen zuzuordnenden Einheiten einer 
virtuellen Währung und sonstigen Token stellen Betriebseinnahmen dar. Für die Nutzungs-
überlassung erhaltene Einheiten einer virtuellen Währung und sonstige Token werden 
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Ermittlung des Marktkurses Randnummer 43). Bei einer Veräußerung wird entweder ein 
Gewinn oder ein Verlust realisiert. Zur Einnahmenüberschussrechnung vgl. Randnummer 44. 


 
b) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Privatvermögen  


65 Einkünfte aus dem Lending sind gemäß § 22 Nummer 3 EStG steuerbar. Die Erzielung von 
Einkünften mit der Nutzungsüberlassung auf Zeit erfolgt aufgrund einer Leistung der 
Steuerpflichtigen. Für die Nutzungsüberlassung erhaltene Einheiten einer virtuellen Währung 
und sonstige Token werden angeschafft und sind mit dem Marktkurs im Zeitpunkt der 
Anschaffung zu bewerten (vgl. zur Ermittlung des Marktkurses Randnummer 43). Zur 
Veräußerung der für die Nutzungsüberlassung erhaltenen Einheiten einer virtuellen Währung 
und sonstigen Token wird auf die Ausführungen der Randnummern 53 ff. verwiesen. 
 
7. Ertragsteuerrechtliche Behandlung der durch Hard Forks erhaltenen Einheiten einer 
virtuellen Währung 
a) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Betriebsvermögen  


66 Sind die Einheiten einer virtuellen Währung Betriebsvermögen und entstehen aufgrund einer 
Hard Fork Einheiten einer neuen virtuellen Währung, die ebenfalls Betriebsvermögen sind, 
stellen die Einheiten der verschiedenen virtuellen Währungen unterschiedliche 
Wirtschaftsgüter dar.  


 
67 Steuerpflichtige erhalten mit Einheiten einer virtuellen Währung stets die Möglichkeit, im 


Zuge einer Hard Fork der zugrundeliegenden Blockchain zusätzliche Einheiten einer neuen 
virtuellen Währung zu erhalten. Im Falle einer Anschaffung von Einheiten einer virtuellen 
Währung (siehe insbesondere Randnummer 42) liegt folglich immer auch ein Anschaffungs-
vorgang hinsichtlich der durch eine spätere Hard Fork neu entstandenen Einheiten einer 
virtuellen Währung vor. Die Anschaffungskosten der Einheiten der vor der Hard Fork 
existierenden virtuellen Währung sind auf diese Wirtschaftsgüter aufzuteilen. Der 
Aufteilungsmaßstab richtet sich dabei nach dem Verhältnis der Marktkurse der Einheiten der 
verschiedenen virtuellen Währungen im Zeitpunkt der Hard Fork (vgl. zur Ermittlung des 
Marktkurses Randnummer 43). Soweit nach einer Hard Fork den Einheiten der neu 
entstandenen virtuellen Währung kein Wert beigemessen werden kann, verbleiben die 
Anschaffungskosten bei den Einheiten der vor der Hard Fork existierenden virtuellen 
Währung. Zur Einnahmenüberschussrechnung vgl. Randnummer 44. 


 
b) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Privatvermögen   


68 Eine Hard Fork führt nicht zu Einkünften aus § 22 Nummer 3 EStG. Werden die aufgrund 
einer Fork entstandenen Einheiten einer neuen virtuellen Währung jedoch veräußert, ist der 
dabei erzielte Gewinn als Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften nach § 22 
Nummer 2 in Verbindung mit § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG zu versteuern, sofern die 
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Zeitraum zwischen der Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt (vgl. 
Randnummern 67 und 53 ff.). Zur Aufteilung der Anschaffungskosten vgl. Randnummer 67. 
Der Anschaffungszeitpunkt der Einheiten der neuen virtuellen Währung entspricht dem 
Anschaffungszeitpunkt der Einheiten der vor der Hard Fork existierenden virtuellen Währung. 
 
8. Ertragsteuerrechtliche Behandlung der durch Airdrops erhaltenen Einheiten einer 
virtuellen Währung und sonstigen Token 
a) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Betriebsvermögen 


69 Soweit der Erhalt von Einheiten einer virtuellen Währung oder sonstigen Token betrieblich 
veranlasst ist, liegen Betriebseinnahmen vor. Die Einheiten einer virtuellen Währung oder 
sonstigen Token sind mit dem Marktkurs im Zeitpunkt des Zuflusses zu bewerten (vgl. zur 
Ermittlung des Marktkurses Randnummer 43). Zur Einnahmenüberschussrechnung vgl. Rand-
nummer 44. Bei einer Veräußerung wird entweder ein Gewinn oder ein Verlust realisiert. 


 
b) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Privatvermögen  
aa) Sonstige Einkünfte aus Leistungen gemäß § 22 Nummer 3 EStG 


70 Der Erhalt zusätzlicher Einheiten einer virtuellen Währung und sonstiger Token kann zu 
sonstigen Einkünften aus einer Leistung im Sinne des § 22 Nummer 3 EStG führen. Das ist 
trotz des Marketingcharakters vieler Airdrops der Fall, wenn von den Interessenten eine 
Leistung (vgl. Randnummer 46) zu erbringen ist, insbesondere also bei aktivem Tun wie der 
Nennung des Airdrops, der Projektinitiatorin oder des Projektinitiators in Beiträgen in 
sozialen Medien. Eine Leistung im Sinne des § 22 Nummer 3 EStG erbringen Steuerpflichtige 
zudem, wenn sie eigene Bilder, Fotos oder Videos auf einer Plattform hochladen und hierfür 
Einheiten einer virtuellen Währung oder sonstige Token erhalten, auch wenn das Eigentum an 
den Bildern, Fotos oder Videos bei den Steuerpflichtigen verbleibt. 
 


71 Hängt die Zuteilung der Einheiten einer virtuellen Währung oder sonstigen Token davon ab, 
dass Steuerpflichtige Daten von sich zur Verfügung stellen, die über die Informationen 
hinausgehen, die für die schlichte technische Zuteilung oder Bereitstellung erforderlich sind, 
liegt in der Datenüberlassung eine Leistung der Steuerpflichtigen im Sinne des § 22 
Nummer 3 EStG, für die sie als Gegenleistung Einheiten einer virtuellen Währung oder 
sonstige Token erhalten. Davon ist jedenfalls dann auszugehen, wenn die Steuerpflichtigen 
verpflichtet sind oder sich bereit erklären müssen, im Zusammenhang mit einem Airdrop 
personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen. Anders als bei der Teilnahme an 
klassischen Rabattsystemen oder Glückspielen, für die unter anderem die Angabe einer 
Postadresse aus Identifikationsgründen notwendig ist, reicht für die Zuteilung eines Airdrops 
der öffentliche Schlüssel der Steuerpflichtigen aus. 
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72 Ist der Airdrop darauf ausgerichtet, dass neben einer Leistung auch „der Zufall“ über den 


Erhalt von Einheiten einer virtuellen Währung oder sonstigen Token entscheidet (vgl. Rand-
nummer 29), wird der Zurechnungszusammenhang von Leistung und Gegenleistung durch 
das „Zufallselement“ unterbrochen oder überlagert. 


 
73 Die Einheiten der virtuellen Währung und sonstigen Token sind mit dem Marktkurs im Zeit-


punkt des Erwerbs anzusetzen (vgl. zur Ermittlung des Marktkurses Randnummer 43). In 
Fällen, in denen im Zeitpunkt des Erwerbs noch kein Marktkurs ermittelbar ist, wird es nicht 
beanstandet, wenn die im Rahmen eines Airdrops erhaltenen Einheiten einer virtuellen 
Währung und sonstigen Token mit 0 € angesetzt werden. 
 


74 Erfolgt die Zuteilung von Einheiten einer virtuellen Währung oder sonstigen Token nicht im 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit einer Leistung, kommt eine Schenkung in Betracht, für 
die die schenkungsteuerrechtlichen Regelungen zu beachten sind. 


 
bb) Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften gemäß § 22 Nummer 2 in 
Verbindung mit § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG 


75 Erfolgt die Zuteilung von Einheiten einer virtuellen Währung und sonstigen Token aufgrund 
einer Leistung im Sinne des § 22 Nummer 3 EStG, liegt auch eine Anschaffung vor. Die 
Anschaffungskosten sind mit dem Wert der hingegebenen Daten oder der vorgenommenen 
Handlung anzusetzen. Dabei kann widerlegbar vermutet werden, dass der Wert der hinge-
gebenen Daten oder der vorgenommenen Handlung dem Marktkurs der Gegenleistung 
entspricht (vgl. zur Ermittlung des Marktkurses Randnummer 43 und zum Ansatz mit 0 € im 
Falle eines nicht ermittelbaren Marktkurses Randnummer 73). Aufgrund der Anschaffung 
kann die spätere Veräußerung der zugeteilten Einheiten einer virtuellen Währung oder 
sonstigen Token der Besteuerung als privates Veräußerungsgeschäft unterliegen (sofern nicht 
Einkünfte aus Kapitalvermögen vorliegen); auf die Ausführungen der Randnummern 53 ff. 
wird verwiesen. Bei unentgeltlichem Erwerb ist die Anschaffung des Rechtsvorgängers 
maßgebend (§ 23 Absatz 1 Satz 3 EStG). 
 
9. Initial Coin Offering (ICO) 


76 Beim ICO werden Token vom Emittenten selbst herausgegeben. Im Betriebsvermögen des 
Emittenten können sie – je nach Ausgestaltung – sowohl Eigenkapital (Kapitalüberlassung 
auf Dauer) als auch Fremdkapital (Kapitalüberlassung auf Zeit) darstellen. Sie sind ertrag-
steuerrechtlich nach ihrem rechtlichen Gehalt einzuordnen. Die ertragsteuerrechtliche Be-
handlung folgt den allgemeinen Grundsätzen. Token sind beim Emittenten selbst hergestellte 
Wirtschaftsgüter, die mit den Herstellungskosten zu aktivieren sind. Beim Tausch der Token 
z. B. gegen Einheiten einer virtuellen Währung oder der Veräußerung der Token realisiert der 
Emittent einen Gewinn oder einen Verlust, soweit nicht entsprechende Verbindlichkeiten oder 
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gungen der Token vertragliche Verpflichtungen gegenüber den Inhaberinnen und Inhabern 
der Token resultieren, die – soweit die Voraussetzungen erfüllt werden – als Verbindlichkeit 
oder Rückstellung auszuweisen wären. 
 
10. Ertragsteuerrechtliche Besonderheiten von Utility und Security Token 
a) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Betriebsvermögen 


77 Für die ertragsteuerrechtliche Beurteilung ist zu unterscheiden, ob die Token den 
Inhaberinnen und Inhabern eine besondere Rechtsposition einräumen. Token können als 
Wirtschaftsgüter unter den Finanzanlagen oder als Forderungen zu bilanzieren sein. Für die 
weitere Beurteilung gelten die allgemeinen Bilanzierungsgrundsätze. Zur 
Einnahmenüberschussrechnung vgl. Randnummer 44. 


 
b) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Privatvermögen  


78 Die ertragsteuerrechtliche Einordnung der Erträge hängt davon ab, welche Rechte und 
Ansprüche die Token im Einzelfall vermitteln.  


 
aa) Utility Token 


79 Werden Utility Token eingelöst, ist dies ertragsteuerrechtlich unbeachtlich (BFH-Urteil vom 
6. Februar 2018, IX R 33/17, BStBl II S. 525). Eine Veräußerung liegt nicht vor, da es an 
einer entgeltlichen Übertragung auf Dritte fehlt, wenn lediglich die in den Token verkörperten 
Ansprüche auf ein Produkt oder eine Dienstleistung eingelöst werden und unter Nutzung der 
Token die Ware oder die Dienstleistung erhalten wird.  


 
80 Werden angeschaffte Utility Token veräußert, können Einkünfte aus privaten Veräußerungs-


geschäften nach § 22 Nummer 2 in Verbindung mit § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG 
vorliegen. Dies gilt auch, wenn Utility Token als Zahlungsmittel (hybride Token) verwendet 
werden. Auf die entsprechenden Ausführungen der Randnummern 53 ff. wird verwiesen. 


 
bb) Security Token 


81 Je nach Ausgestaltung können Token auch als Wertpapiere oder andere Finanzinstrumente 
anzusehen sein. Voraussetzung dafür, dass Token als Wertpapiere im Sinne des § 2 Absatz 4 
in Verbindung mit Absatz 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) anzusehen sind, ist nach dem 
Hinweisschreiben der BaFin vom 20. Februar 2018 – WA 11-QB 4100-2017/00101 
insbesondere  
 
 
                                                 
1 Hinweisschreiben der BaFin vom 20. Februar 2018 – WA 11-QB 4100-2017/0010 (https://www.bafin.de  
→ Publikationen & Daten → BaFinJournal → Fachartikel → Initial Coin Offerings: BaFin veröffentlicht 
Hinweisschreiben zur Einordnung als Finanzinstrumente). 



https://www.bafin.de/
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• ihre Handelbarkeit am Finanzmarkt beziehungsweise Kapitalmarkt, wobei 
Handelsplattformen für Einheiten einer virtuellen Währung grundsätzlich als 
Finanzmärkte beziehungsweise Kapitalmärkte im Sinne der Wertpapier-Definition 
angesehen werden können, 


• die Verkörperung von Rechten in den Token, das heißt entweder von Gesellschafter-
rechten oder schuldrechtlichen Ansprüchen oder mit Gesellschafterrechten oder 
schuldrechtlichen Ansprüchen vergleichbaren Ansprüchen, die in den Token 
verkörpert sein müssen, und 


• dass die Token nicht die Voraussetzungen eines Zahlungsinstruments (wie in § 2 
Absatz 1 WpHG beziehungsweise Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 MiFID II genannt) 
erfüllen. 
 


82 Eine Verbriefung der Token in einer Urkunde ist nach § 2 Absatz 1 WpHG und Artikel 4 
Absatz 1 Nummer 44 MiFID II keine zwingende Voraussetzung für die Annahme eines 
übertragbaren Wertpapiers. Ausreichend ist, dass die Inhaberinnen und Inhaber der Token 
anhand der Distributed-Ledger- oder Blockchain-Technologie oder anhand vergleichbarer 
Technologien dokumentiert werden können. 


 
83 Die ertragsteuerrechtliche Einordnung der laufenden Einkünfte unter § 20 Absatz 1 


Nummer 1 oder Nummer 7 EStG und der Veräußerungsgewinne unter § 20 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 oder Nummer 7 EStG hängt von der Ausgestaltung der Token im Einzelfall ab. 


  
84 Handelt es sich bei dem vom Token vermittelten Recht um eine Schuldverschreibung, kommt 


es für die ertragsteuerrechtliche Einordnung der hieraus resultierenden Erträge beziehungs-
weise Gewinne darauf an, ob insoweit eine Kapitalforderung im Sinne des § 20 Absatz 1 
Nummer 7 EStG oder ein bloßer Sachleistungsanspruch begründet wird. 


 
85 Vermittelt die Schuldverschreibung ausschließlich einen Anspruch auf Lieferung einer beim 


Emittenten hinterlegten festgelegten Menge von Einheiten einer virtuellen Währung oder 
sonstigen Token oder einen Anspruch auf Auszahlung des Erlöses aus der Veräußerung der 
Einheiten einer virtuellen Währung oder sonstigen Token durch den Emittenten, liegt keine 
Kapitalforderung im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG, sondern ein Sachleistungs-
anspruch vor. Die BFH-Rechtsprechung zu Xetra-Gold-Inhaberschuldverschreibungen (vgl. 
BFH-Urteile vom 12. Mai 2015, VIII R 35/14, BStBl II S. 834 und VIII R 4/15, BStBl II S. 
835, BFH-Urteil vom 6. Februar 2018, IX R 33/17, BStBl II S. 525) und die BFH-
Rechtsprechung zu Gold-Bullion-Securities (vgl. BFH-Urteil vom 16. Juni 2020, VIII 7/17, 
BStBl II 2021 S. 9) sind entsprechend anzuwenden. 
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86 Die Veräußerung einer solchen Schuldverschreibung führt gegebenenfalls zu Einkünften aus 


privaten Veräußerungsgeschäften gemäß § 22 Nummer 2 in Verbindung mit § 23 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 EStG. Auf die entsprechenden Ausführungen der Randnummern 53 ff. wird 
verwiesen. Zahlungen des Emittenten während der Laufzeit der Schuldverschreibung stellen 
beim Anleger sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 Nummer 3 EStG dar. Die zugewendeten 
Einheiten einer virtuellen Währung und sonstigen Token sind im Zeitpunkt des Zuflusses zu 
bewerten. 


 
87 Stellt die Schuldverschreibung hingegen eine Kapitalforderung im Sinne des § 20 Absatz 1 


Nummer 7 EStG dar, führen während der Haltezeit vereinnahmte Erträge zu Einkünften aus 
Kapitalvermögen (laufende Kapitalerträge). Eine Veräußerung der Schuldverschreibung fällt 
in den Anwendungsbereich des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG. Bei nicht in Euro 
erhaltenen Einnahmen sind § 20 Absatz 3 und § 20 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2 EStG zu 
beachten.  


 
11. Token als Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 19 EStG 


88 Werden dem Arbeitnehmer Token verbilligt oder unentgeltlich überlassen, ist im Einzelfall zu 
prüfen, ob eine Geldleistung im Sinne des § 8 Absatz 1 EStG oder ein Sachbezug im Sinne 
des § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG vorliegt. Die Bewertung eines Sachbezugs erfolgt mit dem um 
die üblichen Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreis am Abgabeort im Zeitpunkt des 
Zuflusses (§ 8 Absatz 2 Satz 1 EStG). Sachbezüge bleiben außer Ansatz, wenn sie im 
Kalendermonat insgesamt 50 € (bis 31. Dezember 2021 44 €) nicht übersteigen (§ 8 Absatz 2 
Satz 11 EStG).  


 
89 Token, die als Sachbezug einzuordnen sind, fließen dem Arbeitnehmer regelmäßig im Zeit-


punkt der Einbuchung in die Wallet zu. Der Zufluss der Token erfolgt frühestens zu dem 
Zeitpunkt, ab dem die Token gehandelt werden können, da der Arbeitnehmer erst zu diesem 
Zeitpunkt die Möglichkeit hat, wirtschaftlich über die Token zu verfügen. Ein Zufluss liegt 
somit noch nicht vor, wenn der Arbeitgeber lediglich die Überlassung von Token schuld-
rechtlich zugesagt hat. Wird vom Arbeitnehmer bereits vor dem Zeitpunkt des Zuflusses der 
Token der schuldrechtliche Anspruch auf die Einbuchung der Token in seine Wallet gegen 
Entgelt an Dritte abgetreten, erfolgt schon zu diesem Zeitpunkt ein Zufluss von Arbeitslohn in 
Höhe der Differenz zwischen dem Verkaufserlös und den Erwerbsaufwendungen für die 
Token.  


 
12. Anwendungsregelung 


90 Die Grundsätze dieses Schreibens sind auf alle offenen Fälle anzuwenden. 
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Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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